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Änderungsantrag 1
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Titel

Entschließungsantrag Geänderter Text

zur Menschenrechtslage in der Sahelzone (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr

Änderungsantrag 2
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der wichtigen UN-
Menschenrechtskonventionen und –
verträge und der Afrikanischen Charta der 
Menschenrechte und der Rechte der 
Völker,

– in Kenntnis der wichtigen
Menschenrechtskonventionen und –
verträge der Vereinten Nationen und
Afrikas, einschließlich der Afrikanischen 
Charta der Menschenrechte und der Rechte 
der Völker,

Or. en

Änderungsantrag 3
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Römische Statut, 
das am 17. Juli 1998 angenommen wurde 
und am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist,

Or. fr
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Änderungsantrag 4
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das am 23. Juni 2000 
unterzeichnete und am 22. Juni 2010 
geänderte Cotonou-Abkommen,

Or. fr

Änderungsantrag 5
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates vom 25. Juni 2012 zum 
Strategierahmen der EU für 
Menschenrechte und Demokratie sowie 
zum Aktionsplan der EU für 
Menschenrechte und Demokratie und der 
Beschlüsse des Rates vom 25. Juli 20121

zur Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union (EUSR) für 
Menschenrechte und vom 18. März 20132

zur Ernennung des EUSR für die 
Sahelzone, insbesondere des 
Menschenrechtsartikels, der Teil seines 
Mandats ist,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates vom 25. Juni 2012 zum 
Strategierahmen der EU für 
Menschenrechte und Demokratie sowie 
zum Aktionsplan der EU für 
Menschenrechte und Demokratie und der 
Beschlüsse des Rates vom 25. Juli 20121

zur Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union (EUSR) für 
Menschenrechte und vom 18. März 20132

zur Ernennung des EUSR für die 
Sahelzone, insbesondere der 
Menschenrechtsartikel, die Teil seines 
Mandats sind,

Or. en

Änderungsantrag 6
Charles Tannock
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der jüngsten 
Schlussfolgerungen des Rates zur 
Sahelzone, insbesondere zu Mali, 
einschließlich der Schlussfolgerungen vom 
21. März 2011 zur Strategie der EU für 
Sicherheit und Entwicklung in der 
Sahelzone,

– in Kenntnis der jüngsten 
Schlussfolgerungen des Rates zur 
Sahelzone, insbesondere zu Mali, 
einschließlich der Schlussfolgerungen vom 
21. März 2011 zur Strategie der EU für 
Sicherheit und Entwicklung in der 
Sahelzone und der Schlussfolgerungen 
jüngeren Datums, etwa jener vom 17. und 
31. Januar, 18. Februar, 22. April, 
27. May und 24. Juni 2013,

Or. en

Änderungsantrag 7
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des UN-
Generalsekretärs an den UN-
Sicherheitsrat über die Lage in der 
Sahelzone vom 14. Juni 2013 und die 
beigefügte integrierte UN-Strategie für 
diese Region,

Or. en

Änderungsantrag 8
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des UN-
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Generalsekretärs über die Lage in der 
Sahelzone vom 14. Juni 2013 
(S/2013/354),

Or. en

Änderungsantrag 9
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Gemeinsamen 
Schlussfolgerungen der Vorsitzenden der 
Internationalen Geberkonferenz 
"Zusammen für ein neues Mali", die am 
15. Mai 2013 in Brüssel stattfand,

Or. en

Änderungsantrag 10
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der hochrangigen 
Konferenz zum Thema Frauen als 
Führungskräfte in der Sahelzone, die am 
9. April 2013 auf Initiative der 
Europäischen Union, des Büros des 
Sondergesandten des UN-
Generalsekretärs für die Sahelzone und 
der UN-Frauen in Brüssel stattfand, 

Or. en

Änderungsantrag 11
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Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des UN-
Generalsekretärs an den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen über die Westsahara 
vom 8. April 2013, insbesondere seine 
Bezugnahme auf die Verbindung 
zwischen der Westsahara und der 
Situation der Sahelzone,

– in Kenntnis des Berichts des UN-
Generalsekretärs an den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen über die Westsahara 
vom 8. April 2013,

Or. en

Änderungsantrag 12
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des UN-
Generalsekretärs an den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen über die Westsahara 
vom 8. April 2013, insbesondere seine 
Bezugnahme auf die Verbindung zwischen 
der Westsahara und der Situation der 
Sahelzone,

– in Kenntnis des Berichts des UN-
Generalsekretärs an den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen über die Westsahara 
vom 8. April 2013, insbesondere seine 
Bezugnahme auf die Verbindung zwischen 
der Westsahara und der Situation der 
Sahelzone, sowie unter Hinweis auf die 
Strategie des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes für Sicherheit und Entwicklung 
in der Sahelzone, insbesondere der darin 
enthaltenen Aussage, dass die Probleme 
der Sahelzone grenzüberschreitend und 
eng miteinander verknüpft sind und dass 
nur ein regionaler Ansatz und eine 
ganzheitliche Strategie, die auch die 
benachbarten Staaten des Maghreb 
einschließen, Fortschritte in der Region 
herbeiführen können;

Or. es
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Änderungsantrag 13
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des 
Sonderberichterstatters über Folter und 
und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe vom 28. Februar 2013 im 
Zusammenhang mit seiner Reise nach 
Marokko, einschließlich der Westsahara,

Or. en

Änderungsantrag 14
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
vorhergehenden Entschließungen zur 
Westsahara, insbesondere die 
Entschließung vom 25. Oktober 2010, 
sowie unter Hinweis auf den Bericht über 
den Besuch der Ad-hoc-Delegation des 
Europäischen Parlaments in der 
Westsahara (EP 422 290),

Or. es

Änderungsantrag 15
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 25. November 2010 zur Lage in der 
Westsahara,

Or. en

Änderungsantrag 16
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der zahlreichen 
Resolutionen der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zur Westsahara, 
die auf der Grundlage der Berichte des 
Vierten Ausschusses für besondere 
politische Fragen und 
Entkolonialisierung verabschiedet 
wurden, insbesondere auf die 
Resolutionen 34/37 und 35/19 sowie die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 27. Mai 1993 zum 
Schicksal der verschwundenen Sahrauis, 
in denen Marokko als Besatzungsmacht 
der Westsahara bezeichnet wird; unter 
Hinweis darauf, dass diese Einschätzung 
Marokkos als Besatzungsmacht in dem 
Bericht des Rechtsberaters der 
UNO S/2002/161 vom Januar 2002 
bekräftigt wurde,

Or. es

Änderungsantrag 17
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 13. Dezember 2012 zu dem 
Jahresbericht 2011 zur 
Menschenrechtslage und Demokratie in 
der Welt und zur Menschenrechtspolitik 
der Europäischen Union 
(2012/2145(INI)),

Or. en

Änderungsantrag 18
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 13. Dezember 2012 zum 
Jahresbericht über Menschenrechte und 
Demokratie in der Welt 2011 und die 
Politik der Europäischen Union in diesem 
Bereich,

Or. en

Änderungsantrag 19
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 7. Februar 2013 zur 22. Tagung des 
Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen,

Or. en
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Änderungsantrag 20
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 16. Februar 2012 zur Position des 
Europäischen Parlaments zur 19. Tagung 
des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen,

Or. en

Änderungsantrag 21
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Jahresberichts zur 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Hohen 
Vertreterinder Europäischen Union  für 
die Außen- und Sicherheitspolitik an das 
Europäische Parlament, der vom Rat am 
4. Oktober 2012 bestätigt wurde,

Or. en

Änderungsantrag 22
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text
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A. in der Erwägung, dass die Sahelzone 
eine der ärmsten Regionen der Welt ist, die 
mit schweren Problemen auf dem Gebiet
der Menschenrechte, der Sicherheit und der 
bewaffneten Konflikte sowie der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
konfrontiert ist;

A. in der Erwägung, dass die Sahelzone 
eine der ärmsten Regionen der Welt ist, die 
mit schweren Problemen auf den Gebieten
der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit, der Sicherheit und der 
bewaffneten Konflikte sowie der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
konfrontiert ist, und dass sich die extreme 
Armut der Region im Index für 
menschliche Entwicklung der Vereinten 
Nationen für 2012 widerspiegelt, in dem 
Niger (186. Platz), Tschad (184. Platz), 
Burkina Faso (183. Platz) und Mali 
(182. Platz) zu den sechs am wenigsten 
entwickelten Ländern der Welt gezählt 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 23
Renate Weber

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der Spillover-
Effekt, insbesondere infolge politischer 
Instabilität, Armut und ungesicherter 
Grenzen, eines der markantesten 
Merkmale der Region ist und 
zwangsläufig zu gemeinsamen 
Herausforderungen für die 
Menschenrechte in der gesamten 
Sahelzone führt; in der Erwägung, dass 
dieses Merkmal die Notwendigkeit eines 
gut koordinierten und ganzheitlichen 
Ansatzes für die gesamte öko-
geografische Region der Sahelzone 
verdeutlicht;

Or. en
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Änderungsantrag 24
Jean Roatta, Philippe Boulland, Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Verankerung der Demokratie, des 
Friedens und der verantwortungsvollen 
Regierungsführung eine große 
Herausforderung für die Staaten der 
Sahelzone darstellt und dass die Staaten 
den Weg der Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
der Beseitigung von Diskriminierung 
gegenüber Frauen und Minderheiten, der 
Förderung der Bildung sowie der 
ethnischen Aussöhnung einschlagen 
müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda, Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht auch die 

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass in diesem Bericht die 
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Menschenrechtssituation in der 
Westsahara und in den Flüchtlingslagern 
von Tindouf thematisiert;

Probleme Sicherheit und Menschenrechte
in den Anrainerstaaten der Sahelzone 
thematisiert werden – z. B. die 
Westsahara und die Flüchtlingslager von 
Tindouf in Algerien, Libyen und die 
Folgen des Libyen-Konflikts, Nigeria und 
die Präsenz von terroristischen Gruppen 
wie Boko Haram, die terroristischen 
Gruppierungen und der Drogenhandel in 
Westafrika –, die sich unmittelbar auf die 
aktuelle Lage in der Sahelzone 
auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 26
Frédéric Daerden, Jean Roatta

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht auch die 
Menschenrechtssituation in der 
Westsahara und in den Flüchtlingslagern 
von Tindouf thematisiert;

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht die die 
Sicherheit und die Menschenrechte 
betreffenden Probleme in den der 
Sahelzone benachbarten Staaten 
thematisiert – z. B. die Westsahara und die 
Flüchtlingslager von Tindouf in Algerien, 
Libyen und die Folgen des Libyen-
Konflikts, Nigeria und die Präsenz von 
terroristischen Gruppen wie Boko Haram, 
die terroristischen Gruppierungen und 
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der Drogenhandel in Westafrika –, die 
sich unmittelbar auf die aktuelle Lage in 
der Sahelzone auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 27
Renate Weber

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht auch die 
Menschenrechtssituation in der Westsahara 
und in den Flüchtlingslagern von Tindouf 
thematisiert;

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone, die 
Teile von Gambia, dem Senegal, 
Algeriens, Nigerias, Kameruns, des 
Sudans, des Südsudans sowie Eritreas 
umfasst, im Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht auch die 
Menschenrechtssituation in der Westsahara 
und in den Flüchtlingslagern von Tindouf 
thematisiert;

Or. en

Änderungsantrag 28
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text
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B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen der Region auf dem 
Gebiet der Menschrechte weiterhin von 
entscheidender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass dieser Bericht auch die 
Menschenrechtssituation in der Westsahara 
und in den Flüchtlingslagern von Tindouf 
thematisiert;

B. in der Erwägung, dass diese 
Entschließung sich auf die Länder bezieht, 
die in der EU-Strategie für die Sahelzone 
festgelegt sind, nämlich Mauretanien, Mali, 
Niger und relevante Teile von Burkina 
Faso und des Tschad; in der Erwägung, 
dass die breitere geografische und 
ökologische Definition der Sahelzone im 
Hinblick auf die gemeinsamen 
Herausforderungen, die aus Konflikten 
und verschiedenen Schwierigkeiten bei 
der Gewährleistung der Sicherheit der 
Bevölkerung, einschließlich durch die 
Fragilität von Staaten, resultieren, der 
Region auf dem Gebiet der Menschrechte 
weiterhin von entscheidender Bedeutung 
ist; in der Erwägung, dass dieser Bericht 
auch die Menschenrechtssituation in dem 
Gebiet ohne Selbstregierung der 
Westsahara und in den Flüchtlingslagern 
von Tindouf thematisiert;

Or. en

Änderungsantrag 29
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die Staaten der 
Sahelzone reich an natürlichen 
Ressourcen – insbesondere Erdöl, Gold 
und Uran – sind, dass jedoch die 
Einnahmen aus den entsprechenden 
Fördertätigkeiten nicht wieder in die 
Wirtschaft vor Ort investiert werden, um 
auf diese Weise die Entwicklung der 
Staaten anzukurbeln;

Or. fr
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Änderungsantrag 30
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass ein Teil der 
Bevölkerung dieser Staaten keinen 
Zugang zu Gesundheitsversorgung hat 
und an zahlreichen endemischen 
Krankheiten wie Cholera, Meningitis, 
Masern und HIV/AIDS leidet; in der 
Erwägung, dass die Zahl der Todesfälle 
aufgrund von HIV/AIDS mit jährlich 
11 000 Toten in Tschad, 7 100 Toten in 
Burkina Faso, 4 400 Toten in Mali und 
4 300 Toten in Niger hoch ist;

Or. fr

Änderungsantrag 31
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung B c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bc. in der Erwägung, dass es infolge von 
Bürgerkriegen bzw. ethnischen 
Konflikten zu Migrationsbewegungen der 
Bevölkerung und zur Einrichtung von 
Flüchtlingslagern wie Mentao in Burkina 
Faso, Mangaize in Niger, M’Bera in 
Mauretanien oder Breijing in Tschad 
kommt; in der Erwägung, dass die 
Lebensbedingungen und die hygienischen 
Verhältnisse in diesen Flüchtlingslagern 
unhaltbar sind;

Or. fr
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Änderungsantrag 32
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die extreme 
Armut der Region im Index für 
menschliche Entwicklung der UNO für 
2012 widerspiegelt, in dem Niger 
(186. Platz), Tschad (184. Platz), Burkina 
Faso (183. Platz) und Mali (182. Platz) zu 
den sechs am wenigsten entwickelten 
Ländern der Welt gezählt werden; in der 
Erwägung, dass die Müttersterblichkeit in 
Mali, die schätzungsweise 1 100 
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeburten 
beträgt, laut Daten der UNO zu den 
höchsten der Welt gehört; in der 
Erwägung, dass Niger und Mali im UN-
Bericht über die menschliche Entwicklung 
2013 als Länder mit besonders hohen 
Sterblichkeitsraten bei Kindern unter fünf 
Jahren eingestuft werden, die bei Müttern 
ohne Ausbildung über 200 Sterbefälle je 
1 000 Lebendgeburten betragen; in der 
Erwägung, dass nach Schätzungen der 
Weltbank die Einschulungsraten im 
Primarschulbereich für Niger und Mali mit 
62 beziehungsweise 63 % zu den 
schlechtesten auf der ganzen Welt zählen;
in der Erwägung, dass die Europäische 
Kommission schätzt, dass 2013 insgesamt 
10,3 Mio. Menschen in der Sahelzone 
vom Hunger bedroht waren, darunter 
4,2 Mio. Malier;

C. in der Erwägung, dass die 
Müttersterblichkeit in Mali, die 
schätzungsweise 1 100 Sterbefälle je 
100 000 Lebendgeburten beträgt, laut 
Daten der UNO die höchste der Welt ist; in 
der Erwägung, dass Niger und Mali im 
UN-Bericht über die menschliche 
Entwicklung 2013 als Länder mit 
besonders hohen Sterblichkeitsraten bei 
Kindern unter fünf Jahren eingestuft 
werden, die bei Müttern ohne Ausbildung 
über 200 Sterbefälle je 1 000 
Lebendgeburten betragen; in der 
Erwägung, dass nach Schätzungen der 
Weltbank die Einschulungsraten im 
Primarschulbereich für Niger und Mali mit 
62 beziehungsweise 63 % zu den 
schlechtesten auf der ganzen Welt zählen;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Erwägung C
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die extreme 
Armut der Region im Index für 
menschliche Entwicklung der UNO für 
2012 widerspiegelt, in dem Niger 
(186. Platz), Tschad (184. Platz), Burkina 
Faso (183. Platz) und Mali (182. Platz) zu 
den sechs am wenigsten entwickelten 
Ländern der Welt gezählt werden; in der 
Erwägung, dass die Müttersterblichkeit in 
Mali, die schätzungsweise 1 100 
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeburten 
beträgt, laut Daten der UNO zu den 
höchsten der Welt gehört; in der 
Erwägung, dass Niger und Mali im UN-
Bericht über die menschliche Entwicklung 
2013 als Länder mit besonders hohen 
Sterblichkeitsraten bei Kindern unter fünf 
Jahren eingestuft werden, die bei Müttern 
ohne Ausbildung über 200 Sterbefälle je 
1 000 Lebendgeburten betragen; in der 
Erwägung, dass nach Schätzungen der 
Weltbank die Einschulungsraten im 
Primarschulbereich für Niger und Mali mit 
62 beziehungsweise 63 % zu den 
schlechtesten auf der ganzen Welt zählen; 
in der Erwägung, dass die Europäische 
Kommission schätzt, dass 2013 insgesamt 
10,3 Mio. Menschen in der Sahelzone vom 
Hunger bedroht waren, darunter 4,2 Mio. 
Malier;

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Änderungsantrag 34
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Europäische Kommission schätzt, dass im 
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Jahr 2013 in der Sahelzone insgesamt 
10,3 Millionen Menschen Hunger leiden, 
darunter 4,2 Millionen Malier; in der 
Erwägung, dass laut dem Programm 
AGIR-Sahel in der Sahelzone und in 
Westafrika 18 Millionen Menschen von 
Hunger betroffen sind, darunter 1 Million 
Kinder; in der Erwägung, dass die EU 
ihre Anstrengungen fortführen muss, um 
die Widerstandsfähigkeit dieser Staaten 
zu verbessern; in der Erwägung, dass sich 
die Mittelausstattung für die humanitäre 
Hilfe der EU zugunsten der Sahelzone 
insgesamt auf 650 Mio. EUR beläuft;

Or. fr

Änderungsantrag 35
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass in den 
vergangenen 20 Jahren lediglich in Mali 
regelmäßig Wahlen abgehalten wurden 
und dass dieses Land vor dem 
Staatsstreich als demokratische 
Erfolgsgeschichte in Afrika betrachtet 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 36
Jean Roatta, Philippe Boulland, Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
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der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu der militärischen 
Intervention der französischen 
Streitkräfte geführt haben, deren Ziel es 
war, den Übergriffen und den 
Menschenrechtsverletzungen durch die 
terroristischen Gruppen ein Ende zu 
setzen und die Hoheitsgewalt des 
malischen Staates, die Demokratie und 
die Achtung der Menschenrechte 
wiederherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 

D. in der Erwägung, dass die Krise in 
Mali vielschichtig ist und nicht auf einen 
ethnischen Konflikt reduziert werden 
kann; in der Erwägung, dass 
Ressentiments der Tuareg im Norden Malis 
von Extremistengruppen ausgenutzt 
worden sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
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diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben; 
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben; 
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten; in 
der Erwägung, dass die Lage in Mali eine 
über die Bewältigung von 
Sicherheitsbedrohungen hinausgehende 
Antwort erfordert, wozu auch ein 
langfristiges Engagement der 
internationalen Gemeinschaft und ein 
entscheidendes Vorgehen gegen tief 
verwurzelte politische, die Staatsführung 
und die Entwicklung betreffende sowie 
humanitäre Herausforderungen gehören;

Or. en

Änderungsantrag 38
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg sowie Bestrebungen nach 
Unabhängigkeit oder weiterreichender 
Autonomie im Norden Malis von
bewaffneten Jihadisten ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
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Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der 
Existenz des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;
in der Erwägung, dass die Bedrohung der 
Existenz des malischen Staates zusammen 
mit den systematischen 
Menschenrechtsverletzungen im Norden
zu den internationalen Interventionen 
geführt hat, die zur Förderung der 
Demokratie, zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 39
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, sowie von der verbreiteten 
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in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

regionalen Instabilität sowie den 
unkontrollierten Waffenarsenalen
zusätzlich profitiert haben; in der 
Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 40
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb 
(AQIM) und die Bewegung für Einheit 
und Dschihad in Westafrika (MUJAO), 
von der Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben;
in der Erwägung, dass systematische
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 

D. in der Erwägung, dass sich die 
Extremistengruppen, insbesondere Ansar 
Dine, Al-Qaida im islamischen Maghreb 
(AQMI) und die Bewegung für Einheit 
und Dschihad in Westafrika (MUJAO), 
mit der MNLA verbündet haben, indem sie 
im Rahmen der Rebellion, die Anfang des 
Jahres 2012 im Norden Malis 
stattgefunden hat, die Tuareg-Frage 
instrumentalisiert haben, und dass sie von 
der politischen und militärischen
Instabilität nach der Meuterei profitiert 
haben, die zum Sturz der rechtmäßigen 
Regierung Malis geführt hat; in der 
Erwägung, dass die Übergriffe und sehr 
viele Menschenrechtsverletzungen im 
Norden Malis, kombiniert mit der 
Bedrohung der Existenz des malischen 
Staates, zu den internationalen 
Interventionen geführt haben;
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der Menschrechtslage beitragen sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 41
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben; 
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben; 
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten; 
sowie in der Erwägung, dass am 18. Juni 
ein vorläufiges Friedensabkommen 
zwischen der Regierung von Mali und den 
Rebellen unterzeichnet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 42
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Philip Claeys

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
Extremistengruppen ausgenutzt worden 
sind, die sich Anfang 2012 mit der 
säkularen Nationalen Bewegung für die 
Befreiung des Azawad (MNLA) bei ihrer 
Rebellion verbündet und diese dann 
verdrängt haben; in der Erwägung, dass 
diese Gruppen, insbesondere Ansar Dine, 
Al-Qaida im islamischen Maghreb (AQIM) 
und die Bewegung für Einheit und 
Dschihad in Westafrika (MUJAO), von der 
Instabilität, die aufgrund des 
anschließenden Staatsstreichs in Bamako 
entstanden ist, zusätzlich profitiert haben; 
in der Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

D. in der Erwägung, dass Ressentiments 
der Tuareg im Norden Malis von 
islamischen Extremistengruppen 
ausgenutzt worden sind, die sich Anfang 
2012 mit der säkularen Nationalen 
Bewegung für die Befreiung des Azawad 
(MNLA) bei ihrer Rebellion verbündet und 
diese dann verdrängt haben; in der 
Erwägung, dass diese Gruppen, 
insbesondere Ansar Dine, Al-Qaida im 
islamischen Maghreb (AQIM) und die 
Bewegung für Einheit und Dschihad in 
Westafrika (MUJAO), von der Instabilität, 
die aufgrund des anschließenden 
Staatsstreichs in Bamako entstanden ist, 
zusätzlich profitiert haben; in der 
Erwägung, dass systematische 
Menschenrechtsverletzungen im Norden, 
kombiniert mit der Bedrohung der Existenz 
des malischen Staates, zu den 
internationalen Interventionen geführt 
haben, die zur Förderung der Demokratie, 
zur Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung 
der Menschrechtslage beitragen sollten;

Or. nl

Änderungsantrag 43
Jean Roatta, Renate Weber, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die Präsenz 
terroristischer Gruppen in der Sahelzone 
aufgrund der Geiselnahmen und 
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Attentate eine besonders instabile 
Sicherheitslage in der Region zur Folge 
hat; in der Erwägung, dass die Sahelzone 
eine Transitzone für den Drogenhandel 
darstellt, der von kriminellen 
Gruppierungen in Lateinamerika 
ausgeht, und dass sich die Drogenhändler 
teilweise mit den terroristischen Gruppen 
zusammengeschlossen haben, die für die 
Sicherheit des Transits sorgen; in der 
Erwägung, dass die Präsenz dieser 
Drogenhändler eine Quelle der 
Instabilität sowohl für die Sahelzone als 
auch für die EU darstellt, die oftmals der 
endgültige Bestimmungsort dieser 
Handelsaktivitäten ist;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass infolge der 
Intervention der NATO-geführten 
Truppen 2011 in Libyen mehr als 
20 Mio. Waffen in Umlauf geraten sind 
und dass diese in die Hände der Tuareg 
bzw. der Söldner gelangt sind, die sich 
den terroristischen Gruppen 
angeschlossen haben; in der Erwägung, 
dass der Anführer der MNLA, Mohamed 
Ag Najem, ein ehemaliger Oberst der 
libyschen Streitkräfte ist;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Cristian Dan Preda, Jean Roatta
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Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Regierungen der Länder der Sahelzone 
die betroffenen Bevölkerungsteile 
einbinden müssen, um eine dauerhafte 
Lösung der Krise herbeizuführen; sowie 
in der Erwägung, dass die Einbeziehung 
von Frauen bei der Lösung der Sahel-
Krise für eine langfristige Stabilität eine 
notwendige Voraussetzung ist;

Or. en

Änderungsantrag 46
Cristian Dan Preda, Jean Roatta

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass die 
Bekämpfung der Straflosigkeit, 
insbesondere geschlechtsspezifischer 
Gewalt im Zuge des Konflikts, für die 
Stabilität in der Region und einen 
dauerhaften Frieden von zentraler 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 47
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die EU der E. in der Erwägung, dass die EU der 
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Sahelzone in jüngster Zeit besondere
Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie an der 
Verabschiedung der EU-Strategie für die
Sahelzone 2011, der Einleitung des EU-
Kapazitätenaufbaus (EUCAP Sahel) und 
der Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone 
deutlich wird; in der Erwägung, dass das 
Mandat des neuen Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone, das 
am 18. März 2013 gewährt worden ist, 
stark auf die Einhaltung der Menschrechte 
ausgerichtet ist;

Sahelzone eine stärkere Aufmerksamkeit 
geschenkt hat, wie an der Verabschiedung 
der Strategie der EU für Sicherheit und 
Entwicklung in der Sahelzone im Jahr
2011, der Einleitung des EU-
Kapazitätenaufbaus (EUCAP Sahel) sowie 
der Mission EUTM Mali und der 
Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone 
deutlich wird; in der Erwägung, dass das 
Mandat des neuen Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone, das 
am 18. März 2013 gewährt worden ist, 
stark auf die Einhaltung der Menschrechte 
ausgerichtet ist;

Or. fr

Änderungsantrag 48
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die EU der 
Sahelzone in jüngster Zeit besondere
Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie an der
Verabschiedung der EU-Strategie für die
Sahelzone 2011, der Einleitung des EU-
Kapazitätenaufbaus (EUCAP Sahel) und
der Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone 
deutlich wird; in der Erwägung, dass das 
Mandat des neuen Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone, das 
am 18. März 2013 gewährt worden ist, 
stark auf die Einhaltung der Menschrechte 
ausgerichtet ist;

E. in der Erwägung, dass die EU der 
Sahelzone große Aufmerksamkeit schenkt, 
was durch die Verabschiedung der EU-
Strategie für Sicherheit und Entwicklung 
in der Sahelzone im Jahr 2011, die 
Einleitung der GSVP-Mission zum 
Kapazitätenaufbau (EUCAP Sahel) sowie 
die Militärmission zur Ausbildung der 
malischen Streitkräfte (EUTM Mali) und
die Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone 
deutlich wird; in der Erwägung, dass das 
Mandat des neuen Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone, das 
am 18. März 2013 gewährt worden ist, 
stark auf die Einhaltung der Menschrechte 
ausgerichtet ist;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die EU der 
Sahelzone in jüngster Zeit besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie an der 
Verabschiedung der EU-Strategie für die 
Sahelzone 2011, der Einleitung des EU-
Kapazitätenaufbaus (EUCAP Sahel) und 
der Ernennung des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone 
deutlich wird; in der Erwägung, dass das 
Mandat des neuen Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für die Sahelzone, das 
am 18. März 2013 gewährt worden ist, 
stark auf die Einhaltung der 
Menschrechte ausgerichtet ist;

E. in der Erwägung, dass die EU der 
Sahelzone in jüngster Zeit besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie an der 
Verabschiedung der EU-Strategie für die 
Sahelzone 2011, der Einleitung des EU-
Kapazitätenaufbaus (EUCAP SAHEL
Niger) im Juli 2012 sowie der GSVP-
Militärmission der EU zur Ausbildung der 
malischen Streitkräfte (EUTM Mali) im 
Februar 2013 und der Ernennung des 
Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union für die Sahelzone deutlich wird; in 
der Erwägung, dass das Mandat des neuen 
Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union für die Sahelzone, das am
18. März 2013 gewährt worden ist, stark 
auf die Einhaltung der Menschrechte 
ausgerichtet ist;

Or. en

Änderungsantrag 50
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche
erforderlich machen, um die
Bemühungen der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der 

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme
einen umfassenden Ansatz Erfordern, in 
dessen Rahmen sämtliche bestehenden 
EU-Instrumente und EU-Politikbereiche  
genutzt werden, um die Ziele der EU auf 
dem Gebiet des Krisenmanagements, des 
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Demokratieförderung und der 
Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen der EU 
auf dem Gebiet des Krisenmanagements, 
des Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden;

Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit mit den 
Bemühungen der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der 
Demokratieförderung und der 
Rechtsstaatlichkeit zu verbinden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 
der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden;

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 
der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden; 
in der Erwägung, dass eine effektive 
Lösung der aktuellen Krise Aspekte der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik zur 
Anhebung des Lebensstandards der 
Bevölkerung berücksichtigen muss;

Or. en

Änderungsantrag 52
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung F
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 
der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden;

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 
der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden; 
sowie in der Erwägung, dass eine 
umfassende Strategie eine effektive 
Koordinierung zwischen den einzelnen 
Kommissionsmitgliedern ,etwa bei der 
Entwicklungshilfe und humanitären 
Hilfe, dem EAD, dem EUSR für 
Menschenrechte, dem EUSR für die 
Sahelzone und weiteren 
Sonderbeauftragten, dem Koordinator der 
EU zur Terrorismusbekämpfung sowie 
unter den einzelnen Mitgliedstaaten 
durch die Hohe 
Vertreterin/Vizepräsidentin vorsehen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 53
Elisabeth Jeggle

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 

F. in der Erwägung, dass die komplexen 
und miteinander verflochtenen Probleme 
eine effiziente Koordination der 
verschiedenen EU-Politikbereiche 
erforderlich machen, um die Bemühungen 
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der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden;

der EU auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Demokratieförderung 
und der Rechtsstaatlichkeit mit den Zielen 
der EU auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements, des 
Sicherheitssektors, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
ökologischen Nachhaltigkeit zu verbinden, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
ländlichen Entwicklung und der 
Landwirtschaft, um die 
Lebensmittelsicherheit als Beitrag zu 
einer nachhaltigen sozioökonomischen 
Entwicklung in den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Europäische Kommission in 
Zusammenarbeit mit UNOCHA, 
UNICEF, UNHCR sowie WFP unter 
anderem die Initiative AGIR Sahel 
angeregt hat, um im Rahmen des 
umfassenden Ansatzes der EU zur 
Beilegung der Lebensmittelkrise in der 
Sahel-Zone die Kooperation zwischen den 
einzelnen beteiligten Organisationen zu 
stärken; sowie in der Erwägung, dass die 
Partner zur Schaffung eines sozialen 
Sicherheitsnetzes zum Schutz der 
anfälligsten Personengruppen im Falle
künftiger Dürreperioden einen 
Finanzbedarf von mindestens 
750 Millionen Euro ermittelt haben; 

Or. en
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Änderungsantrag 55
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die Länder der 
Sahelzone Vertragsparteien des Cotonou-
Abkommens sind und dass die
Partnerschaft mit der EU auf der 
Entwicklungshilfe, der 
verantwortungsvollen 
Regierungsführung, der Förderung der 
Menschenrechte und der humanitären 
Hilfe beruht;

Or. fr

Änderungsantrag 56
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS), 
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen weiterhin die Voraussetzung für 
die produktive Förderung des Schutzes und 
der Stärkung der Menschenrechte in der 
Sahelzone ist;

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS),
der Union des Arabischen Maghreb,
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen weiterhin die Voraussetzung für 
die produktive Förderung des Schutzes und 
der Stärkung der Menschenrechte in der 
Sahelzone ist;

Or. en
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Änderungsantrag 57
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS), 
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen weiterhin die Voraussetzung für 
die produktive Förderung des Schutzes und 
der Stärkung der Menschenrechte in der 
Sahelzone ist;

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS), 
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft weiterhin die 
Voraussetzung für die produktive 
Förderung des Schutzes und der Stärkung 
der Menschenrechte in der Sahelzone ist;

Or. en

Änderungsantrag 58
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS), 
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen weiterhin die Voraussetzung für 
die produktive Förderung des Schutzes und 
der Stärkung der Menschenrechte in der 
Sahelzone ist;

G. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Afrikanischen Union (AU), der 
Wirtschaftsgemeinschaft der 
Westafrikanischen Staaten (ECOWAS), 
regionalen Menschenrechtseinrichtungen 
und Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen weiterhin die Voraussetzung für 
die produktive Förderung des Schutzes und 
der Stärkung der Menschenrechte in der 
Sahelzone ist; in der Erwägung, dass alle 
Maßnahmen in diesem Bereich nur dann 
wirksam sein können, wenn sie eng mit 
der Zivilgesellschaft abgestimmt werden;



PE514.662v01-00 36/264 AM\940933DE.doc

DE

Or. fr

Änderungsantrag 59
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass der UN-
Generalsekretär am 14. Juni 2013 in 
seinem Bericht an den UN-Sicherheitsrat 
eine integrierte Strategie für die Sahel-
Zone vorgeschlagen hat, die insbesondere 
drei strategische Ziele beinhaltet: 
Stärkung einer wirksamen und 
integrativen Ordnungspolitik in der 
gesamten Region, Aufbau nationaler und 
regionaler Sicherheitsmechanismen zur 
Bewältigung der grenzüberschreitenden 
Bedrohungen sowie Integration der 
humanitären Pläne und 
Entwicklungspläne und -interventionen 
zur Erhöhung der langfristigen 
Widerstandsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 60
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht 

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO unter der 
Federführung des Sicherheitsrats als 
Vermittler tätig ist, um eine Lösung für 
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hat; in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden 
ist;

den Konflikt zu finden; in der Erwägung, 
dass laut dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Bezug auf die 
wesentlichen Fragen zum künftigen 
Status des Gebietes jedoch keine 
Fortschritte erzielt wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 61
Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht 
hat; in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara zwischen der marokkanischen 
Regierung und der Polisario-Front seit 
1991 Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die Zahl der Länder, die 
die Arabische Republik Sahara (DARS) 
gegenwärtig anerkennen, weltweit 
kontinuierlich abnimmt; in der Erwägung, 
dass die DARS weder von der UNO 
insgesamt noch von einem Mitgliedstaat 
der EU anerkannt wird; in der Erwägung, 
dass die Vereinten Nationen und die EU 
Marokko nicht als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen 2000 zu dem Schluss 
gekommen sind, dass das Referendum 
nicht durchgeführt werden kann; in der 
Erwägung, dass laut dem Generalsekretär 
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ansehen; in der Erwägung, dass ein
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

der Vereinten Nationen in Bezug auf die 
wesentlichen Fragen zum künftigen 
Status des Gebietes jedoch keine 
Fortschritte erzielt wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 62
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden 
ist;

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass die Demokratische 
Arabische Republik Sahara gegenwärtig
weder von der UNO insgesamt noch von 
einem Mitgliedstaat der EU anerkannt 
wird; in der Erwägung, dass die Vereinten 
Nationen und die EU Marokko nicht als 
Besatzungsmacht ansehen;

Or. fr

Änderungsantrag 63
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Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Willy Meyer, Norbert Neuser

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass gemäß dem 
Völkerrecht das Königreich Marokko 
nicht nur in der Westsahara über 
keinerlei Hoheitsrechte verfügt, sondern 
sogar eine Besatzungsmacht ist, in der 
Erwägung, dass ein Referendum über den 
Status der Westsahara, auf das man sich 
1988 zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

Or. en

Änderungsantrag 64
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
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Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass Marokko 
rechtliche Verpflichtungen hat, da das 
Gebiet der Westsahara und seine 
Menschen de facto unter seiner 
Verwaltung stehen; in der Erwägung, dass 
ein Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;
in der Erwägung, dass bislang keine 
sonstigen Möglichkeiten geprüft wurden, 
wie die Menschen der Westsahara ihr 
Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 65
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
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dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten als 
Vollmitglied anerkannt wird, aber nicht 
von der UNO insgesamt oder von einem 
Mitgliedstaat der EU; in der Erwägung, 
dass die EU Marokko nicht ausdrücklich 
als Besatzungsmacht ansieht; in der 
Erwägung, dass ein Referendum über den 
Status der Westsahara, auf das man sich 
1988 zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

Or. en

Änderungsantrag 66
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen Marokko als De-facto-
Verwaltungsmacht der Westsahara 
anerkennen; hält es für erstaunlich, dass
die EU Marokko nicht ausdrücklich als 
Besatzungsmacht ansieht; in der 
Erwägung, dass ein Referendum über den 



PE514.662v01-00 42/264 AM\940933DE.doc

DE

immer noch nicht durchgeführt worden ist; Status der Westsahara, auf das man sich 
1988 zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

Or. fr

Änderungsantrag 67
Jean Roatta, Dominique Vlasto, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda, Frédéric 
Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;
in der Erwägung, dass das Königreich 
Marokko 2007 einen Plan für den 
Autonomiestatus der südlichen Provinzen 
vorgeschlagen hat;

Or. fr
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Änderungsantrag 68
Frédéric Daerden, Jean Roatta

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat; 
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko 
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht 
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist; 
in der Erwägung, dass das Königreich 
Marokko 2007 einen Plan für den 
Autonomiestatus der südlichen Provinzen 
vorgeschlagen hat;

Or. fr

Änderungsantrag 69
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text



PE514.662v01-00 44/264 AM\940933DE.doc

DE

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 45 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass die 
Vereinten Nationen und die EU Marokko
nicht ausdrücklich als Besatzungsmacht
ansehen; in der Erwägung, dass ein 
Referendum über den Status der 
Westsahara, auf das man sich 1988 
zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist;

H. in der Erwägung, dass in der 
Westsahara seit 1991 zwischen der 
marokkanischen Regierung und der 
Polisario-Front Waffenruhe herrscht; in der 
Erwägung, dass die UNO die Westsahara 
als ein Hoheitsgebiet ansieht, das noch 
nicht die volle Selbstregierung erreicht hat;
in der Erwägung, dass kein Land die 
Souveränität Marokkos über die 
Westsahara anerkennt; in der Erwägung, 
dass die Demokratische Arabische 
Republik Sahara gegenwärtig von der AU 
und mehr als 70 UN-Mitgliedstaaten 
anerkannt wird, aber nicht von der UNO 
insgesamt oder von einem Mitgliedstaat 
der EU; in der Erwägung, dass das 
schwedische Parlament seine Regierung 
zu ihrer Anerkennung auffordert; in der 
Erwägung, dass die Vereinten Nationen 
und die EU Marokko ausdrücklich als 
Besatzungsmacht angesehen haben; in der 
Erwägung, dass ein Referendum über den 
Status der Westsahara, auf das man sich 
1988 zunächst grundsätzlich geeinigt hatte, 
immer noch nicht durchgeführt worden ist, 
nachdem Marokko wiederholt die dem 
Waffenstillstand zugrunde liegenden 
Vereinbarungen gebrochen hat; in der 
Erwägung, dass die von Marokko gegen 
die sahrauische Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten verübten Gewalttaten, 
insbesondere die gewaltsame Auflösung 
des Lagers Gdeim Izik im Jahre 2010, 
feindliche Handlungen darstellen, die 
durchaus als Bruch des Waffenstillstands 
aufgefasst werden könnten;

Or. es

Änderungsantrag 70
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass gemäß dem 
jüngsten Bericht des UNSR zur Gewalt 
die Menschenrechtsverletzungen durch 
die offiziellen marokkanischen 
Sicherheitskräfte in der Westsahara 
alarmierende Ausmaße angenommen 
haben; in der Erwägung, dass Marokko 
verschiedene internationale 
Menschenrechtsvereinbarungen 
unterzeichnet hat, etwa das Internationale 
Übereinkommen über den Schutz aller 
Menschen vor Verschleppung, den 
Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte, das 
Übereinkommen gegen Folter, das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau oder 
die UN-Erklärung zum Schutz von 
Menschenrechteverteidigern; in der 
Erwägung, dass angesichts der 
Grundsätze des humanitären 
Völkerrechts, die in der Haager 
Landkriegsordnung von 1907 (Art. 45 –
56) und der Vierten Genfer Konvention 
(GK IV, Art. 27 – 34 und 47 – 78) sowie in 
den Bestimmungen des Zusatzprotokolls I 
festgelegt sind, die Notwendigkeit besteht, 
dass die EU gewährleisten sollte, dass die 
Partner, die in die Kategorie der 
Besatzungsmacht fallen, ihren Pflichten 
gegenüber der Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten nachkommen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Ha. in der Erwägung, dass in den 
verschiedenen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 
darunter die Resolution 2099, die 
Nachbarstaaten aufgefordert werden, 
„umfassender mit den Vereinten 
Nationen und miteinander 
zusammenzuarbeiten und ihre 
Mitwirkung zu verstärken, um den 
derzeitigen Stillstand zu überwinden und 
Fortschritte in Richtung auf eine 
politische Lösung zu erzielen“;

Or. fr

Änderungsantrag 72
Mitro Repo

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass die 
verschiedenen Entschließungen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 
etwa die Resolution 2099, die 
Nachbarstaaten aufgefordert haben, 
umfassend mit den Vereinten Nationen 
und untereinander zusammenzuarbeiten 
sowie ihr Engagement auszuweiten, um 
den aktuellen Stillstand zu überwinden 
und Fortschritte im Sinne einer 
politischen Lösung zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung H a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ha. in der Erwägung, dass in den 
Resolutionen 1754, 1783, 1871, 1920, 
1979, 2044 und 2099 des Sicherheitsrats 
die Nachbarstaaten aufgefordert werden, 
umfassend mit den Vereinten Nationen 
und miteinander zusammenzuarbeiten 
und so ihre Mitwirkung zu verstärken, um 
den derzeitigen Stillstand zu überwinden 
und Fortschritte im Hinblick auf eine 
politische Lösung zu erzielen;

Or. fr

Änderungsantrag 74
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft
zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass trotz der 
Gespräche zwischen den verschiedenen 
Parteien bislang keine Aussichten auf ihre 
Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft bestehen;

Or. fr

Änderungsantrag 75
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf 
die Wiedereingliederung oder 
Rückführung ihrer Bewohner in naher 
Zukunft zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine im Zuge 
von Verhandlungen erzielte politische
Lösung dazu führen sollte, dass diese 
aufgelöst und ihre Bewohner rückgeführt
oder an einem anderen Ort angesiedelt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 76
Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht; in der Erwägung, dass die 
Bewohner der Flüchtlingslager von 
Tindouf nie registriert worden sind, 
obwohl der Sicherheitsrat (u. a. mittels 
der kürzlich verabschiedeten Resolution 
2099 vom April 2013) und der Hohe 
Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen (seit 2001) das Aufnahmeland 
Algerien – wie auch die Polisario-Front –
vielfach aufgefordert haben, seinen 
internationalen rechtlichen 
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Verpflichtungen nachzukommen und dem 
Hohen Flüchtlingskommissariat der 
Vereinten Nationen zu gestatten, die 
Zählung und die Registrierung der 
Bewohner der Flüchtlingslager von 
Tindouf vorzunehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 77
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht; in der Erwägung, dass die 
Bewohner der Flüchtlingslager von 
Tindouf nie registriert worden sind, 
obwohl der Sicherheitsrat und der Hohe 
Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen Algerien vielfach aufgefordert 
haben, seinen internationalen rechtlichen 
Verpflichtungen nachzukommen und dem 
Hohen Flüchtlingskommissariat der 
Vereinten Nationen zu gestatten, die 
Zählung und die Registrierung der 
Bewohner der Flüchtlingslager von 
Tindouf vorzunehmen;

Or. fr

Änderungsantrag 78
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Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht; in der Erwägung, dass die 
Bewohner der Flüchtlingslager von 
Tindouf ungeachtet der Appelle des 
Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen an das 
Aufnahmeland nie registriert worden 
sind;

Or. fr

Änderungsantrag 79
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind, immer noch die am zweitlängsten 
bestehenden Flüchtlingslager auf der Welt 
sind; in der Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht;

I. in der Erwägung, dass die 
Flüchtlingslager bei Tindouf in Algerien, 
die erstmals vor 37 Jahren errichtet worden 
sind und in denen zwischen 170 000 und 
200 000 Sahrausis überleben, immer noch 
die am zweitlängsten bestehenden 
Flüchtlingslager auf der Welt sind; in der 
Erwägung, dass eine politische 
Pattsituation jegliche realistischen 
Aussichten auf ihre Auflösung oder auf die 
Wiedereingliederung oder Rückführung 
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ihrer Bewohner in naher Zukunft 
zunichtemacht;

Or. es

Änderungsantrag 80
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum 
in der Westsahara (MINURSO) die 
einzige Mission der Vereinten Nationen 
ist, deren Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche 
Menschenrechtsverletzungen gemeldet 
werden können;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 81
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche 
Menschenrechtsverletzungen gemeldet 
werden können; in der Erwägung, dass 

J. in der Erwägung, dass in der Resolution 
2099 zur Verlängerung des Mandats der
Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in der Westsahara
(MINURSO) die Achtung der 
Menschenrechte besonders 
hervorgehoben wird;
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sowohl der marokkanische Regierung als 
auch der Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

Or. fr

Änderungsantrag 82
Louis Michel

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche 
Menschenrechtsverletzungen gemeldet 
werden können; in der Erwägung, dass 
sowohl der marokkanische Regierung als 
auch der Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) nicht die 
einzige Mission ist, deren Mandat keine 
Menschenrechtskomponente umfasst; in 
der Erwägung, dass von den weltweit 
vierzehn Missionen der Vereinten 
Nationen nur fünf auf die 
Menschenrechte ausgerichtet sind; in der 
Erwägung, dass mit der Mission 
MINURSO in ihrer vom Sicherheitsrat 
gebilligten Form der politische Prozess 
zwischen den Parteien begünstigt, die 
Einhaltung der Waffenruhe überwacht 
und vertrauensbildende Maßnahmen 
unterstützt werden sollen;

Or. fr

Änderungsantrag 83
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
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der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass sowohl der marokkanische 
Regierung als auch der Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen den Vorschlag, das 
Mandat der MINURSO in seiner 
Resolution 2099 (2013) vom 25. April 
2013 auf die Menschenrechte 
auszuweiten, zurückgewiesen hat; in der 
Erwägung, dass sowohl der marokkanische 
Regierung als auch der Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

Or. fr

Änderungsantrag 84
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass sowohl der 
marokkanische Regierung als auch der 
Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

J. in der Erwägung, dass sowohl der 
marokkanische Regierung als auch der 
Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind; in der Erwägung, dass die 
Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in der Westsahara
(MINURSO) die einzige Mission der 
Vereinten Nationen ist, deren Mandat nicht 
die Menschenrechtsdimension einbezieht 
und keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten 
und der UNSR den Vorschlag der USA 
leider nicht unterstützt haben, der 
MINURSO ein Menschenrechtsmandat 
zu übertragen, was dazu führte, dass 
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Demonstrationen der Bevölkerung in der 
Westsahara gewaltsam unterdrückt 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 85
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass sowohl der 
marokkanischen Regierung als auch der 
Polisario-Front 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 
worden sind;

J. in der Erwägung, dass die Mission der 
Vereinten Nationen für das Referendum in 
der Westsahara (MINURSO) die einzige 
Mission der Vereinten Nationen ist, deren 
Mandat nicht die 
Menschenrechtsdimension einbezieht und 
keinen Mechanismus bietet, über den 
mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen 
gemeldet werden können; in der 
Erwägung, dass sich die marokkanische 
Regierung vehement gegen eine 
Erweiterung der Zuständigkeiten von 
MINURSO auf die Überwachung der 
Menschenrechtslage sperrt und dass die 
Polisario-Front dagegen wiederholt die 
Einführung dieses internationalen 
Mechanismus sowohl in den besetzten 
Gebieten als auch in den Lagern bei 
Tindouf gefordert hat;

Or. es

Änderungsantrag 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Ja. in der Erwägung, dass der UN-
Generalsekretär in seinem Bericht vom 8. 
April 2013 im Abschnitt zu den 
Menschenrechten drei Seiten auf die Lage 
in der Westsahara eingeht;

Or. en

Änderungsantrag 87
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. bekundet seine tiefe Besorgnis über die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone, 
die durch zahlreiche Krisen auf politischer, 
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Ebene verschärft worden ist; betont, dass 
hochkomplexe Herausforderungen gut
abgestimmter politischer Maßnahmen 
bedürfen;

1. bekundet seine tiefe Besorgnis über die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone, 
die durch zahlreiche Krisen auf politischer, 
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Ebene verschärft worden ist; betont, dass 
hochkomplexe Herausforderungen gut
integrierter und umfassender politischer 
Maßnahmen bedürfen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die
grundlegenden Probleme, die in Mali und 

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der von der internationalen 
Gemeinschaft unterstützten militärischen 
Intervention Frankreichs international 
größere Beachtung erhalten hat; erkennt 
an, dass dieser Konflikt in diesem Land 
spezifische Probleme geschaffen sowie die
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anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

strukturellen Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut, Kindersoldaten und 
Diskriminierung gegenüber Frauen;

Or. fr

Änderungsantrag 89
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat und von den Konflikten und 
der Instabilität in der Nachbarschaft, 
insbesondere in Libyen, zusätzlich 
geschürt wurde; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
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Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, organisierte Kriminalität,
schwache Regierungsführung und 
institutionelle Korruption sowie 
systemische und lähmende Armut;

Or. en

Änderungsantrag 90
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren,
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali, der französischen Intervention zur 
Wahrung der Souveränität des Landes
und der internationalen Reaktion auf diesen 
Konflikt international größere Beachtung 
erhalten hat; weist darauf hin, dass dieser 
Konflikt grundlegende Probleme, die in 
Mali und anderswo in der Region 
vorhanden waren, deutlich gemacht hat;
betont, dass die unmittelbaren Probleme in 
Mali nicht die Aufmerksamkeit von den 
chronischen und allzu zahlreichen
Problemen ablenken sollten, die sich 
erheblich auf die Menschenrechte in der 
restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

Or. fr
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Änderungsantrag 91
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont die Notwendigkeit 
einer politischen Lösung, bei der 
sämtliche Konfliktparteien eingebunden 
werden und die darauf abzielt, die 
bestehenden Probleme an der Wurzel zu 
packen, wie etwa die Armut, Ungleichheit, 
Unterentwicklung oder den Waffenhandel 
in der Region; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

Or. en

Änderungsantrag 92
Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, islamistischer 
Extremismus und islamistische 
Radikalisierung, schwache 
Regierungsführung und institutionelle 
Korruption sowie systemische und 
lähmende Armut;

2. weist darauf hin, dass die 
Menschenrechtssituation in der Sahelzone 
aufgrund des bewaffneten Konflikts in 
Mali und der internationalen Reaktion auf 
diesen Konflikt international größere 
Beachtung erhalten hat; erkennt an, dass 
dieser Konflikt in diesem Land spezifische 
Probleme geschaffen sowie die 
grundlegenden Probleme, die in Mali und 
anderswo in der Region vorhanden waren, 
verschärft hat; betont jedoch, dass die 
unmittelbaren Probleme in Mali nicht die 
Aufmerksamkeit von den chronischen und 
tiefgreifenden Problemen ablenken sollten, 
die sich erheblich auf die Menschenrechte 
in der restlichen Sahelzone auswirken, 
insbesondere Sklaverei und 
Menschenhandel, Waffen- und 
Drogenhandel, islamistischer Extremismus 
und islamistische Radikalisierung, 
schwache Regierungsführung und 
institutionelle Korruption sowie 
systemische und lähmende Armut;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die jüngsten 
militärischen Auseinandersetzungen in 
Mali die wiederkehrenden Probleme in 
der Sahelzone verdeutlicht haben, 
insbesondere die Bedeutung des 
Staatszerfalls bei der Ausbreitung von 
Terrorismus und Armut; stellt fest, dass 
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Marokko eines der wenigen Länder mit 
Verbindungen zur Sahelzone ist, das in 
seinem Teil der Sahara die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Existenz starker 
staatlicher Institutionen gefördert hat, um 
das Problem der durchlässigen Grenzen –
ein hartnäckiges Problem in der Region, 
das die EU 2011 in ihrer Strategie für die 
Sahelzone hervorgehoben hat – zu lösen;

Or. fr

Änderungsantrag 94
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. weist darauf hin, dass die 
durchlässigen Grenzen ein 
entscheidendes Merkmal der Länder in 
der Region sind; hebt hervor, dass die 
Verschärfung der Lage in der Sahelzone 
eng mit der massiven Einfuhr von Waffen 
in den Norden Malis im Anschluss an den 
Krieg in Libyen zusammenhängt, 
während die libyschen Rebellen an den 
Grenzen der anderen Länder in der 
Region systematisch entwaffnet worden 
sind; bekräftigt seine Forderung nach 
einer Regulierung und einer strikten 
Kontrolle der Waffenverkäufe, damit die 
Mitgliedstaaten nicht zur Zunahme von 
Konflikten beitragen;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Charles Tannock

Entschließungsantrag



AM\940933DE.doc 61/264 PE514.662v01-00

DE

Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die erhöhte Aufmerksamkeit, die 
den Menschenrechten in der Politik der EU 
geschenkt wird; weist darauf hin, dass die 
Vereinten Nationen auch Schritte 
eingeleitet haben, um eine umfassende 
Strategie für die Sahelzone mit einer 
ausgeprägten Menschenrechtsdimension zu 
entwickeln; verweist darauf, dass die EU 
und die Länder der Sahelzone als 
Unterzeichner des Cotonou-Abkommens 
gegenseitige Verpflichtungen eingegangen 
sind, die Menschenrechte und 
demokratischen Grundsätze zu schützen, 
basierend auf der Rechtsstaatlichkeit und 
einer transparenten und 
verantwortungsvollen Regierungsführung;

3. begrüßt die erhöhte Aufmerksamkeit, die 
den Menschenrechten in der Politik der EU 
geschenkt wird; weist darauf hin, dass die 
Vereinten Nationen auch eine umfassende 
Strategie für die Sahelzone mit einer 
ausgeprägten Menschenrechtsdimension
entwickelt haben; verweist darauf, dass die 
EU und die Länder der Sahelzone als 
Unterzeichner des Cotonou-Abkommens 
gegenseitige Verpflichtungen eingegangen 
sind, die Menschenrechte und 
demokratischen Grundsätze zu schützen, 
basierend auf der Rechtsstaatlichkeit und 
einer transparenten und 
verantwortungsvollen Regierungsführung;

Or. en

Änderungsantrag 96
Jean Roatta

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt die erhöhte Aufmerksamkeit, die 
den Menschenrechten in der Politik der EU 
geschenkt wird; weist darauf hin, dass die 
Vereinten Nationen auch Schritte 
eingeleitet haben, um eine umfassende 
Strategie für die Sahelzone mit einer 
ausgeprägten Menschenrechtsdimension zu 
entwickeln; verweist darauf, dass die EU 
und die Länder der Sahelzone als 
Unterzeichner des Cotonou-Abkommens 
gegenseitige Verpflichtungen eingegangen 
sind, die Menschenrechte und 
demokratischen Grundsätze zu schützen, 
basierend auf der Rechtsstaatlichkeit und 
einer transparenten und 

3. weist darauf hin, dass die Vereinten 
Nationen auch Schritte eingeleitet haben, 
um eine umfassende Strategie für die 
Sahelzone mit einer ausgeprägten 
Menschenrechtsdimension zu entwickeln; 
verweist darauf, dass die EU und die 
Länder der Sahelzone als Unterzeichner 
des Cotonou-Abkommens gegenseitige 
Verpflichtungen eingegangen sind, die 
Menschenrechte und demokratischen 
Grundsätze zu schützen, basierend auf der 
Rechtsstaatlichkeit und einer transparenten 
und verantwortungsvollen 
Regierungsführung; weist darauf hin, dass 
die Staaten der Sahelzone 
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verantwortungsvollen Regierungsführung; Vertragsparteien der meisten 
internationalen Übereinkommen zum 
Schutz der Menschenrechte sowie der 
Rechte der Frau und des Kindes sind;

Or. fr

Änderungsantrag 97
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. verweist auf die wichtige Rolle der EU 
als weltgrößtem Geber bei der Begegnung 
der Entwicklungsherausforderungen in 
der Sahelzone; betont, dass auch andere 
internationale Akteure in die 
Bemühungen, etwa zur Ausrottung von 
Armut und Hunger, zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter oder zur 
Senkung der Kindersterblichkeit 
entsprechend den Milleniums-
Entwicklungszielen eingebunden werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen der Tuareg und Islamisten
gibt, besondere Dringlichkeit zu; weist 
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den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen,
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten,
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich
mit Rebellengruppen zusammengearbeitet
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis 
für den Frieden und die Versöhnung 
darstellen könnten, wenn keine 
geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen 
werden, große Aufmerksamkeit zu 
schenken; ruft die malische Regierung 
auf, die Meldung von Misshandlungen in 
zukünftigen Offensiven zu erleichtern 
und bei der Befragung von verdächtigten 
Kämpfern das rechtsstaatliche Verfahren 
einzuhalten; verurteilt erneut die gegen 
die Zivilbevölkerung begangenen 
Gräueltaten; verweist darauf, dass der 
Ankläger des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) davon 
überzeugt ist, dass es eine angemessene 
Grundlage dafür gibt, dass die in Mali 
begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

darauf hin, dass zu den mutmaßlichen 
Verbrechen Massenvergewaltigungen,
Folter, Verstümmelungen und grausame 
Behandlungen wie Amputationen,
öffentliche Auspeitschungen oder 
Steinigungen wegen Ehebruchs, ethnisch 
motivierte Gewalt, ethnische 
Säuberungen, willkürliche Hinrichtungen
und Massenhinrichtungen von 
Gefangenen, die Massaker von malischen 
Soldaten, illegale Verhaftungen und
Inhaftierungen, Verurteilungen ohne 
gültiges Gerichtsverfahren, 
Zwangsheiraten und sexuelle Sklaverei, 
vorsätzliche Angriffe auf kulturelle
Objekte sowie Zerstörung und Plünderung 
von Eigentum gehören; stellt fest, dass seit 
Januar 2013 auch zahlreiche Berichte über 
Menschenrechtsverletzungen durch 
malische Sicherheitskräfte und in 
geringerem Umfang Bürgerwehren gegen
vermeintliche Islamisten oder jene 
vorliegen, von denen vermutet wird, sie 
hätten mit den Rebellengruppen 
zusammengearbeitet; stellt ferner fest, dass 
es sich bei den Opfern dieser Übergriffe 
mehrheitlich um Angehörige der Tuareg,
Araber oder Fulbe handelt und die Armee 
oft bezichtigt wird, ethnisch motivierte 
Repressalien zu verüben; ist in großer 
Sorge darüber, dass zu den 
vermeintlichen Verbrechen Folter und 
unmenschliche Behandlung, 
Entführungen sowie willkürliche 
Hinrichtungen und Massenhinrichtungen 
von Gefangenen und Zivilisten zählen; ist
außerdem in Sorge angesichts von 
Berichten aus dem südlichen Mali über 
Tötungen, Folter und Entführungen 
durch das Militär von Angehörigen der 
Sicherheitskräfte, die dem alten Touré-
Regime loyal gegenüberstehen; nimmt
ferner mit großer Bestürzung die Berichte 
über Tötungen und Verstümmelungen 
malischer Zivilisten, darunter auch 
Kinder, durch Landminen zur Kenntnis;
ruft alle kämpfenden Parteien auf, keine 
Landminen einzusetzen und mit den 
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darstellen könnten; regionalen und internationalen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, um diese Waffenart 
schnell, effektiv und vollständig zu 
beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 99
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; ist in 
tiefer Sorge angesichts neuer 
Entwicklungen beim Vorgehen von 
Terroristen und Kriminellen, wie 
Selbstmordattentate, Entführungen und 
Geiselnahmen und den Missbrauch von 
Kindern als menschliche Schutzschilde;
weist darauf hin, dass es seit Januar 2013 
auch Berichte über 
Menschenrechtsverletzungen durch 
malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
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Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 
den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von 
Misshandlungen in zukünftigen Offensiven 
zu erleichtern und bei der Befragung von 
verdächtigten Kämpfern das 
rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten; 
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten; 
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 
den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von 
Misshandlungen in zukünftigen Offensiven 
zu erleichtern und bei der Befragung von 
verdächtigten Kämpfern das 
rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten; 
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten; 
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

Or. en

Änderungsantrag 100
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 

4. misst der Menschenrechtssituation in
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
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Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis 
für den Frieden und die Versöhnung 
darstellen könnten, wenn keine 
geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen 
werden, große Aufmerksamkeit zu 
schenken; ruft die malische Regierung 
auf, die Meldung von Misshandlungen in 
zukünftigen Offensiven zu erleichtern 
und bei der Befragung von verdächtigten 
Kämpfern das rechtsstaatliche Verfahren 
einzuhalten; verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten;
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten;
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;
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darstellen könnten;

Or. fr

Änderungsantrag 101
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 
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den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von
Misshandlungen in zukünftigen 
Offensiven zu erleichtern und bei der 
Befragung von verdächtigten Kämpfern
das rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten;
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten;
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von
Menschenrechtsverletzungen zu 
erleichtern und bei der Befragung von
mutmaßlichen Verdächtigen das 
rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten;
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten;
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten; fordert eine 
internationale Untersuchung, um 
festzustellen, ob diese Anschuldigungen 
begründet sind, und um die 
Verantwortung aller Akteure, 
einschließlich der internationalen 
Akteure, in Bezug auf diese Verbrechen 
zu klären;

Or. fr

Änderungsantrag 102
Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete 
Gruppierungen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 

4. misst der Menschenrechtssituation in 
Mali, wo es Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen im Norden 
des Landes durch bewaffnete islamische 
Extremistengruppen gibt, besondere 
Dringlichkeit zu; weist darauf hin, dass zu 
den mutmaßlichen Verbrechen 
Massenvergewaltigungen, 
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Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 
den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von 
Misshandlungen in zukünftigen Offensiven 
zu erleichtern und bei der Befragung von 
verdächtigten Kämpfern das 
rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten; 
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten; 
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

Verstümmelungen, grausame Behandlung 
und Folter, ethnisch motivierte Gewalt, 
willkürliche Hinrichtungen, 
widerrechtliche Verhaftungen und 
Verurteilungen ohne gültiges 
Gerichtsverfahren, Verschleppungen, der 
Einsatz von Kindersoldaten, 
Zwangsheiraten, vorsätzliche Angriffe auf 
geschützte Objekte sowie Zerstörung und 
Plünderung von Eigentum gehören; weist 
darauf hin, dass es seit Januar 2013 auch 
Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
durch malische Sicherheitskräfte und 
Bürgerwehren gegen die Tuareg und 
arabische Gemeinschaften und andere 
Gruppen gegeben hat, die vermeintlich mit 
Rebellengruppen zusammengearbeitet 
haben oder mit ihnen in Verbindung 
standen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein Hindernis für 
den Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, große 
Aufmerksamkeit zu schenken; ruft die 
malische Regierung auf, die Meldung von 
Misshandlungen in zukünftigen Offensiven 
zu erleichtern und bei der Befragung von 
verdächtigten Kämpfern das 
rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten; 
verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten; 
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner der 
Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

Or. nl
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Änderungsantrag 103
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die malischen Behörden und 
ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern der 
Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die seit der Rückeroberung 
bestimmter nördlicher Landesteile von 
Mali aufgetreten sind und ein 
schwerwiegendes Hindernis für den 
Frieden und die Versöhnung darstellen 
könnten, wenn keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen getroffen werden, 
große Aufmerksamkeit zu schenken; 
fordert die malische Regierung auf, die 
Berichterstattung über Missbräuche bei 
ihren aktuellen Operationen und 
künftigen Offensiven zu verbessern, 
einschließlich durch Unterstützung der 
nationalen Menschenrechtskommission, 
und Verfahrensnormen einzuhalten, 
wenn verdächtigte Aktivisten vernommen 
werden; verurteilt erneut die gegen die 
Zivilbevölkerung, Gefangene und 
Soldaten begangenen Gräueltaten; 
verweist darauf, dass der Ankläger des 
Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) davon überzeugt ist, dass es eine 
angemessene Grundlage dafür gibt, dass 
die in Mali begangenen Gräueltaten 
Kriegsverbrechen darstellen; ist ferner 
der Meinung, dass einige Gräueltaten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 104
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. stellt mit großer Besorgnis fest, dass 
die steigende Korruption ein weiterer 
Grund für die zunehmende 
Destabilisierung in Mali ist, da dadurch 
die Bevölkerung im Norden wie Tuareg, 
Songhai, Araber und andere von der 
internationalen Hilfe nicht erreicht wird; 
betont, dass eine der gefährlichsten 
Folgen der Korruption darin besteht, dass 
es zu einer kulturellen und ethnischen 
Trennung zwischen Nord- und Südmali 
kommt;

Or. en

Änderungsantrag 105
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. begrüßt, dass die malische Regierung 
und die nichtterroristischen bewaffneten 
Gruppen im Norden Malis am 18. Juni 
2013 das Abkommen zur Vorbereitung 
der Präsidentschaftswahlen und der alle 
Akteure einschließenden Verhandlungen 
über den Frieden in Mali unterzeichnet 
haben, und insbesondere, dass sich alle 
Vertragsparteien dazu verpflichtet haben, 
allen Formen von 
Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu 
setzen; fordert die malischen Behörden 
und ihre internationalen Partner auf, den 
neuen Mustern von 
Menschenrechtsverletzungen, 
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einschließlich ethnisch motivierter 
Repressalien, die ein Hindernis für die 
Konsolidierung des Friedens und die 
Versöhnung darstellen könnten, wenn 
keine geeigneten Gegenmaßnahmen 
getroffen werden, besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; begrüßt 
vor diesem Hintergrund, dass die 
malische Regierung Einheiten 
eingerichtet hat, um die militärischen 
Operationen der Armee im Norden des 
Landes zu überwachen, und 
Untersuchungen zu den 
Menschenrechtsverletzungen eingeleitet 
hat, die mutmaßlich von einigen 
Elementen der malischen Streitkräfte 
verübt wurden; fordert die Regierung auf, 
ihre Anstrengungen zu intensivieren und 
bei der Befragung von verdächtigten 
Kämpfern das rechtsstaatliche Verfahren 
einzuhalten;

Or. fr

Änderungsantrag 106
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. nimmt mit tiefer Besorgnis die 
Schätzungen des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis, laut denen es in 
Mali fast 300 000 Binnenvertriebene und 
in den Nachbarländern Malis über 175 000 
Flüchtlinge gibt; ruft in den 
Flüchtlingslagern, in denen eine extreme 
Ernährungsunsicherheit und eine 
alarmierend hohe Kindersterblichkeit 
vorherrschen, dringend zum Handeln auf; 
hebt besonders hervor, wie wichtig die 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Flüchtlinge und der Binnenflüchtlinge 

5. nimmt mit tiefer Besorgnis die 
Schätzungen des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis, laut denen es in 
Mali fast 300 000 Binnenvertriebene und 
in den Nachbarländern Burkina Faso, 
Niger, Mauretanien und in geringerem 
Umfang in Algerien über 175 000 
Flüchtlinge gibt; ruft in den 
Flüchtlingslagern, in denen die Cholera 
grassiert sowie eine extreme 
Ernährungsunsicherheit und eine 
alarmierend hohe Kindersterblichkeit 
vorherrschen, deren Ausmaße infolge von 
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sowie ihre geregelte Rückkehr in ihre 
Herkunftsgemeinschaften als Kernelement 
der nationalen Versöhnung sind;

Unterernährung, fehlendem Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und 
Gesundheitsversorgung weit über denen 
der Region liegen, dringend zum Handeln 
auf hebt besonders hervor, wie wichtig die 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Flüchtlinge und der Binnenflüchtlinge 
sowie ihre geregelte Rückkehr in ihre 
Herkunftsgemeinschaften als Kernelement 
der nationalen Versöhnung sind;

Or. en

Änderungsantrag 107
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. nimmt mit tiefer Besorgnis die 
Schätzungen des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis, laut denen es in 
Mali fast 300 000 Binnenvertriebene und 
in den Nachbarländern Malis über 175 000 
Flüchtlinge gibt; ruft in den 
Flüchtlingslagern, in denen eine extreme 
Ernährungsunsicherheit und eine 
alarmierend hohe Kindersterblichkeit 
vorherrschen, dringend zum Handeln auf;
hebt besonders hervor, wie wichtig die 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Flüchtlinge und der Binnenflüchtlinge 
sowie ihre geregelte Rückkehr in ihre 
Herkunftsgemeinschaften als Kernelement 
der nationalen Versöhnung sind;

5. nimmt mit tiefer Besorgnis die 
Schätzungen des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis, laut denen es in 
Mali fast 300 000 Binnenvertriebene und 
in den Nachbarländern Malis über 175 000 
Flüchtlinge gibt; ruft in den 
Flüchtlingslagern und in den Regionen im 
Norden Malis, in denen eine extreme 
Ernährungsunsicherheit und eine 
alarmierend hohe Kindersterblichkeit 
vorherrschen, dringend zum Handeln auf;
bekräftigt, dass die entsprechenden 
Sofortmaßnahmen unbedingt noch vor 
dem Beginn der Regenzeit im Juli 
unternommen werden müssen; fordert die 
internationalen Geber auf, ihren 
finanziellen Verpflichtungen rasch 
nachzukommen und die fehlenden 
290 Mio. Dollar unverzüglich 
aufzubringen, um den Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen in die Lage zu versetzen, die 
schwerwiegende Nahrungsmittelkrise 
unter Kontrolle zu bringen, von der 
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derzeit 3,4 Millionen Malier betroffen 
sind; hebt besonders hervor, wie wichtig 
die Gewährleistung der Sicherheit der 
Flüchtlinge und der Binnenflüchtlinge 
sowie ihre geregelte Rückkehr in ihre 
Herkunftsgemeinschaften als Kernelement 
der nationalen Versöhnung sind;

Or. fr

Änderungsantrag 108
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Frauen die 
Hauptleidtragenden der Gewalt gegen die 
Zivilbevölkerung in Mali waren; verurteilt 
insbesondere das Kriegsverbrechen des 
Einsatzes von Entführungen und 
Vergewaltigungen als Kriegswaffen;
erwartet, dass die EU und andere 
internationale Partner Malis eng mit den 
malischen Behörden zusammenarbeiten, 
um die sich aus den Resolutionen 1325 und 
1820 des UN-Sicherheitsrates und dem 
umfassenden Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen;

6. verweist insbesondere auf das Leiden 
von Frauen durch den jüngsten Konflikt in 
Mali; verurteilt insbesondere das 
Kriegsverbrechen des Einsatzes von 
Entführungen und Vergewaltigungen als 
Kriegswaffen; erwartet, dass die EU und 
andere internationale Partner Malis eng mit 
den malischen Behörden 
zusammenarbeiten, um die sich aus den 
Resolutionen 1325 und 1820 des UN-
Sicherheitsrates und dem umfassenden 
Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 109
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Frauen die 
Hauptleidtragenden der Gewalt gegen die 

6. betont, dass Frauen die 
Hauptleidtragenden der Gewalt gegen die 
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Zivilbevölkerung in Mali waren; verurteilt 
insbesondere das Kriegsverbrechen des 
Einsatzes von Entführungen und 
Vergewaltigungen als Kriegswaffen;
erwartet, dass die EU und andere 
internationale Partner Malis eng mit den 
malischen Behörden zusammenarbeiten, 
um die sich aus den Resolutionen 1325 und 
1820 des UN-Sicherheitsrates und dem 
umfassenden Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen;

Zivilbevölkerung in Mali waren; verurteilt 
insbesondere das Kriegsverbrechen des 
Einsatzes von Entführungen und 
Vergewaltigungen, 
Massenvergewaltigungen, 
Zwangsheiraten und die Demütigung von 
Frauen einer anderen Volksgruppe 
(Bella) als Kriegswaffen; erwartet, dass die 
EU und andere internationale Partner Malis 
eng mit den malischen Behörden 
zusammenarbeiten, um die sich aus den 
Resolutionen 1325 und 1820 des UN-
Sicherheitsrates und dem umfassenden 
Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen;

Or. fr

Änderungsantrag 110
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Frauen die 
Hauptleidtragenden der Gewalt gegen die 
Zivilbevölkerung in Mali waren; verurteilt 
insbesondere das Kriegsverbrechen des 
Einsatzes von Entführungen und 
Vergewaltigungen als Kriegswaffen; 
erwartet, dass die EU und andere 
internationale Partner Malis eng mit den 
malischen Behörden zusammenarbeiten, 
um die sich aus den Resolutionen 1325 und 
1820 des UN-Sicherheitsrates und dem 
umfassenden Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen;

6. betont, dass Frauen die 
Hauptleidtragenden der Gewalt gegen die 
Zivilbevölkerung in Mali waren; verurteilt 
insbesondere das Kriegsverbrechen des 
Einsatzes von Entführungen und 
Vergewaltigungen als Kriegswaffen; 
erwartet, dass die EU und andere 
internationale Partner Malis eng mit den 
malischen Behörden zusammenarbeiten, 
um die sich aus den Resolutionen 1325 und 
1820 des UN-Sicherheitsrates und dem 
umfassenden Konzept der EU ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen; verweist auf 
die Bedeutung der Schaffung vorläufiger 
justizieller Mechanismen, um die 
Straflosigkeit für die Täter bei 
geschlechtsbasierter Gewalt zu beenden;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist; 
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben; 
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; ist in großer Sorge 
angesichts der Ergebnisse des jüngsten 
UN-Berichts über Kinder in bewaffneten 
Konflikten, in dem darauf hingewiesen 
wird, dass der Charakter und das 
taktische Vorgehen beim Konflikt in Mali 
zu beispiellosen Bedrohungen für Kinder 
führt, da die Konfliktparteien gegen das 
Völkerrecht verstoßen und Kinder 
rekrutieren und missbrauchen, sexuell 
ausbeuten, töten und verstümmeln, immer 
wieder Schulen und/oder Krankenhäuser 
überfallen sowie Übergriffe auf 
geschütztes Personal verüben oder dieses 
mit Angriffen bedrohen; betont, wie 
wichtig die Zuweisung von ausreichenden 
Mitteln für die Aufgaben der 
Demobilisierung und Rehabilitation von 
Kindersoldaten ist; verurteilt aufs Schärfste 
die sexuelle Gewalt gegen Mädchen, 
Zwangsheiraten, Entführungen und 
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, 
die während des Konflikts in Mali 
stattgefunden haben; weist auf die 
Gefangennahme und das Festhalten von 
Kindern zu nachrichtendienstlichen 
Zwecken als einen besorgniserregenden 
neuen Trend hin, der als Anliegen von 
größter Dringlichkeit in Angriff genommen 
werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist; 
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben; 
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich  
der eindeutig belegten Rekrutierungen und 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind, auch durch die 
Regierungstruppen; betont, wie wichtig die 
Zuweisung von ausreichenden Mitteln für 
die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist; 
verurteilt aufs Schärfste die Tötungen und 
Verstümmelungen von Kindern, 
Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt, 
Zwangsheiraten, Entführungen und 
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser 
sowie eingeschränkte 
Bildungsmöglichkeiten für Mädchen, die 
während des Konflikts in Mali 
stattgefunden haben; stellt fest, dass die 
Mehrheit der Schulen im Norden bislang 
nicht wieder eröffnet wurden und fordert 
unverzügliche Maßnahmen um ihre 
Tätigkeit wieder zu ermöglichen; ist ferner 
in großer Sorge angesichts der Berichte, 
nach denen Kindern zusammen mit 
Erwachsenen gefangen gehalten werden 
und ohne entsprechenden Schutz verhört 
werden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass der UN-
Sicherheitsrat Frauen und Kinder in 
bewaffneten Konflikten besonders 
schützen will;

Or. en

Änderungsantrag 113
Nicole Kiil-Nielsen
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
begrüßt in diesem Zusammenhang den in 
Vorbereitung befindlichen Entwurf eines 
Übereinkommens zwischen der malischen 
Regierung und den Vereinten Nationen 
bezüglich der Übergabe von zu den 
bewaffneten Gruppen gehörenden 
Kindersoldaten an die Vertreter der 
Vereinten Nationen; verurteilt aufs 
Schärfste die sexuelle Gewalt gegen 
Mädchen, Zwangsheiraten, Entführungen 
und Angriffe auf Schulen und 
Krankenhäuser, die während des Konflikts 
in Mali stattgefunden haben; weist auf die 
Gefangennahme und das Festhalten von 
Kindern zu nachrichtendienstlichen 
Zwecken und auf die Aussetzung von 
infolge der im Norden des Landes 
verübten Vergewaltigungen geborenen 
Kindern als einen besorgniserregenden 
neuen Trend hin, für den als Anliegen von 
größter Dringlichkeit eine Lösung 
gefunden werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 114
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text
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7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch 
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; begrüßt die 
Tätigkeiten von UNICEF, mit denen zur 
sozialen Wiedereingliederung der 
demobilisierten malischen Kindersoldaten 
beigetragen wird; betont, wie wichtig die 
Zuweisung von ausreichenden Mitteln für 
die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 115
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch
alle bewaffneten Gruppen, die im Norden 
des Landes aktiv sind; betont, wie wichtig 
die Zuweisung von ausreichenden Mitteln 
für die Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 

7. verurteilt die schweren Verletzungen der 
Rechte der Kinder in Mali, einschließlich 
des Einsatzes von Kindersoldaten durch die
meisten militanten Gruppen, die im 
Norden des Landes aktiv sind; betont, wie 
wichtig die Zuweisung von ausreichenden 
Mitteln für die Aufgaben der 
Demobilisierung und Rehabilitation von 
Kindersoldaten ist; verurteilt aufs Schärfste 
die sexuelle Gewalt gegen Mädchen, 
Zwangsheiraten, Entführungen und 
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, 
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Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

die während des Konflikts in Mali 
stattgefunden haben; weist auf die 
Gefangennahme und das Festhalten von 
Kindern zu nachrichtendienstlichen 
Zwecken als einen besorgniserregenden 
neuen Trend hin, der als Anliegen von 
größter Dringlichkeit in Angriff genommen 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 116
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. verurteilt die schweren Verletzungen 
der Rechte der Kinder in Mali, 
einschließlich des Einsatzes von 
Kindersoldaten durch alle bewaffneten 
Gruppen, die im Norden des Landes aktiv 
sind; betont, wie wichtig die Zuweisung 
von ausreichenden Mitteln für die 
Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

7. verurteilt die schwerwiegenden 
Gewalttaten gegenüber Kindern in Mali, 
einschließlich des Einsatzes von 
Kindersoldaten durch alle bewaffneten 
Gruppen, die im Norden des Landes aktiv 
sind; betont, wie wichtig die Zuweisung 
von ausreichenden Mitteln für die 
Aufgaben der Demobilisierung und 
Rehabilitation von Kindersoldaten ist;
verurteilt aufs Schärfste die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Zwangsheiraten, 
Entführungen und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser, die während des 
Konflikts in Mali stattgefunden haben;
weist auf die Gefangennahme und das 
Festhalten von Kindern zu 
nachrichtendienstlichen Zwecken als einen 
besorgniserregenden neuen Trend hin, der 
als Anliegen von größter Dringlichkeit in 
Angriff genommen werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 117
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda
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Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert alle Staaten der Sahelzone auf, 
eine Politik der Vorbeugung und des 
Schutzes zu verfolgen, damit bewaffnete 
Gruppen keine Kinder zwangsrekrutieren 
können; fordert die Staaten der Sahelzone 
auf, keine Kinder in die Streitkräfte der 
Regierung einzuziehen und jeden zu 
verurteilen, der sich dieses 
Kriegsverbrechens schuldig macht; 

Or. fr

Änderungsantrag 118
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. verurteilt die versuchte Vernichtung des 
wertvollen Kulturerbes im Norden Malis, 
wo bewaffnete Gruppen historische Sufi-
Stätten und andere in Ehren gehaltene 
Denkmäler in Timbuktu und Gao 
zusammen mit ungefähr 3 000 historischen 
Manuskripten zerstört haben; ist der 
Auffassung, dass die Schändung des 
kulturellen Erbes, die im Norden Malis 
stattgefunden hat, ein Kriegsverbrechen 
darstellt; begrüßt und fordert die 
Unterstützung der EU für den Aktionsplan 
der UNESCO zur Wiederherstellung des 
kulturellen Erbes und zum Schutz der 
historischen Manuskripte in Mali;

8. verurteilt die versuchte Vernichtung des 
wertvollen Kulturerbes im Norden Malis, 
wo bewaffnete Gruppen historische Sufi-
Stätten und andere in Ehren gehaltene 
Denkmäler in Timbuktu und Gao 
zusammen mit ungefähr 4 200 historischen 
Manuskripten und Zeremonienmasken der 
Dogo, Kulturhäusern (togunas) in 
Douentza sowie Bibliotheken in Kidal und 
anderen Orten zerstört haben ist der 
Auffassung, dass die Schändung des 
kulturellen Erbes, die im Norden Malis 
stattgefunden hat, ein Kriegsverbrechen 
darstellt; begrüßt und fordert die 
Unterstützung der EU für den Aktionsplan 
der UNESCO zur Wiederherstellung des 
kulturellen Erbes und zum Schutz der 
historischen Manuskripte in Mali;

Or. en
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Änderungsantrag 119
Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. verurteilt die versuchte Vernichtung des 
wertvollen Kulturerbes im Norden Malis, 
wo bewaffnete Gruppen historische Sufi-
Stätten und andere in Ehren gehaltene 
Denkmäler in Timbuktu und Gao 
zusammen mit ungefähr 3 000 historischen 
Manuskripten zerstört haben; ist der 
Auffassung, dass die Schändung des 
kulturellen Erbes, die im Norden Malis 
stattgefunden hat, ein Kriegsverbrechen 
darstellt; begrüßt und fordert die 
Unterstützung der EU für den Aktionsplan 
der UNESCO zur Wiederherstellung des 
kulturellen Erbes und zum Schutz der 
historischen Manuskripte in Mali;

8. verurteilt die versuchte Vernichtung des 
wertvollen Kulturerbes im Norden Malis, 
wo bewaffnete islamische 
Extremistengruppen historische Sufi-
Stätten und andere in Ehren gehaltene 
Denkmäler in Timbuktu und Gao 
zusammen mit ungefähr 3 000 historischen 
Manuskripten zerstört haben; ist der 
Auffassung, dass die Schändung des 
kulturellen Erbes, die im Norden Malis 
stattgefunden hat, ein Kriegsverbrechen 
darstellt; begrüßt und fordert die 
Unterstützung der EU für den Aktionsplan 
der Unesco zur Wiederherstellung des 
kulturellen Erbes und zum Schutz der 
historischen Manuskripte in Mali;

Or. nl

Änderungsantrag 120
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die starke Konzentration auf 
Menschenrechte der am 25. April 2013 
verabschiedeten Resolution 2100 des UN-
Sicherheitsrates und die Anweisung im 
Mandat der UN Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali
(MINUSMA) Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 

9. begrüßt die französische 
Militäroperation "Serval", die am 11. 
Januar 2013 gestartet wurde und deren 
Bekenntnis zu Souveränität, Einheit und 
territorialer Integrität von Mali als ersten 
Schritt zum Wiederaufbau und zur 
Demokratisierung des Landes; begrüßt 
ferner die anschließend verabschiedete 
Resolution 2100 des UN-Sicherheitsrates 



AM\940933DE.doc 83/264 PE514.662v01-00

DE

Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die 
Militärmission der Europäischen Union als 
Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali);

vom 25. April 2013 und deren starke 
Konzentration auf Menschenrechte und die 
Anweisung im Mandat der UN 
Multidimensional Integrated Stabilisation 
Mission in Mali (MINUSMA) 
Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die 
Militärmission der Europäischen Union als 
Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali);

Or. en

Änderungsantrag 121
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die starke Konzentration auf
Menschenrechte der am 25. April 2013 
verabschiedeten Resolution 2100 des UN-
Sicherheitsrates und die Anweisung im 
Mandat der UN Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali 
(MINUSMA) Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die 
Militärmission der Europäischen Union 
als Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali);

9. begrüßt die starke Konzentration auf 
Menschenrechte der am 25. April 2013 
verabschiedeten Resolution 2100 des UN-
Sicherheitsrates und die Anweisung im 
Mandat der UN Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali
(MINUSMA) Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die EUTM in
Mali;

Or. en
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Änderungsantrag 122
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die starke Konzentration auf 
Menschenrechte der am 25. April 2013 
verabschiedeten Resolution 2100 des UN-
Sicherheitsrates und die Anweisung im 
Mandat der UN Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali 
(MINUSMA) Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die 
Militärmission der Europäischen Union als 
Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali);

9. begrüßt die starke Konzentration auf 
Menschenrechte der am 25. April 2013 
verabschiedeten Resolution 2100 des UN-
Sicherheitsrates und die Anweisung im 
Mandat der UN Multidimensional 
Integrated Stabilisation Mission in Mali 
(MINUSMA) Misshandlungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder 
Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu überwachen, bei 
Untersuchung zu helfen und sie dem 
Sicherheitsrat zu melden; begrüßt die 
Einbeziehung der Ausbildung in 
Menschenrechtsfragen in die 
Militärmission der Europäischen Union als 
Beitrag zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali); ersucht darum, 
dass die Verwendung der im Rahmen 
dieser Mission bereitgestellten Mittel 
besonders kontrolliert wird; betont, dass 
die Kosten der Operation auf 12,3 Mio. 
EUR geschätzt werden und dass 
zahlreiche lokale und internationale 
Beobachter die Wirksamkeit dieser 
Ausbildung anzweifeln;

Or. fr

Änderungsantrag 123
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text
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10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt darüber hinaus die 
Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 
einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt ferner dessen 
Stationierung in Gao und Timbuctu und 
hofft, dass es bald möglich sein wird, 
Beobachter in Kidal zu stationieren, da es 
wichtig ist, die Vorwürfe zu 
Menschenrechtsverletzungen zu 
untersuchen, die im Norden von allen 
Parteien des Konflikts in Mali verübt 
worden sein sollen; begrüßt darüber 
hinaus die Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 
einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 124
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt darüber hinaus die
Bemühungen der Europäischen 

10. begrüßt die wichtige Rolle der  die 
Internationale Unterstützungsmission in 
Mali unter afrikanischer Führung 
(AFISMA), mit der die Grundlagen für 
die MINUSMA-Mission gelegt wurden; 
begrüßt das große afrikanische Kontingent 
in der MINUSMA-Mission und 
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Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 
einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; hofft, dass diese beiden Modelle 
bei künftigen afrikanischen Operationen 
zum Standard werden; begrüßt darüber 
hinaus die Unterstützung der Europäischen 
Kommission für diese Beobachter und 
ihre Bemühungen, zusätzliche lokale und 
regionale Beobachter aus den Reihen der 
Zivilgesellschaft im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte auszubilden; fordert 
die EU auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu 
ziehen und geeignete Wege zu prüfen, um 
auf einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 125
Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt darüber hinaus die 
Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass sich die 
bewaffneten Gruppen und die malische 
Regierung, die am 18. Juni das vorläufige 
Friedensabkommen unterzeichnet haben, 
dazu verpflichtet haben, den 
zunehmenden Einsatz von 
Menschenrechtsbeobachtern im Norden 
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einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

Malis zu begünstigen; begrüßt darüber 
hinaus die Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 
einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

Or. fr

Änderungsantrag 126
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt darüber hinaus die 
Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und geeignete Wege zu prüfen, um auf 
einen Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
gegebenenfalls mit ihrem professionellen 

10. begrüßt das große afrikanische 
Kontingent in der MINUSMA-Mission und 
insbesondere die Entscheidung der AU, im 
Rahmen dieses Kontingents auch 
Menschenrechtsbeobachter nach Mali zu 
schicken; begrüßt darüber hinaus die 
Bemühungen der Europäischen 
Kommission, im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte zusätzliche lokale 
Beobachter auszubilden; fordert die EU 
auf, aus dieser Erfahrung Lehren zu ziehen 
und mithilfe der Akteure der nationalen 
und lokalen Zivilgesellschaft Malis 
geeignete Wege zu prüfen, um auf einen 
Pool von ausgebildeten Experten 
zurückgreifen zu können, die in dringenden 
Situationen kurzfristig vor Ort eingesetzt 
werden können, um den politischen 
Entscheidungsträgern der EU 
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Rat zur Seite stehen zu können; gegebenenfalls mit ihrem professionellen 
Rat zur Seite stehen zu können;

Or. fr

Änderungsantrag 127
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. verweist auf die dringende 
Notwendigkeit einer besseren Einhaltung 
internationaler Menschenrechte und 
humanitärer Rechtsnormen in 
bewaffneten Konfliktsituationen; fordert 
die Hohe Vertreterin auf, Lehren aus den 
tragischen Ereignissen in Mali und 
weiteren Konflikten der jüngeren 
Vergangenheit zu ziehen und die EU-
Leitlinien zum humanitären Völkerrecht 
auf den Prüfstand zu stellen, eine 
effektivere Umsetzung dieser Leitlinien 
anzustreben sowie die laufende Initiative 
des Internationalen Komitees des Roten 
Kreuzes und der Regierung der Schweiz 
zu unterstützen, die darauf abzielt, den 
bestehenden internationalen 
Ordnungsrahmen zum humanitären 
Völkerrecht zu reformieren;

Or. en

Änderungsantrag 128
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 
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im Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; würdigt den Plan der malischen 
Regierung für eine nachhaltige Erholung 
von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

im Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; betont, dass sich die Geber 
verpflichtet haben, Mali in den 
kommenden zwei Jahren 3,25 Mrd. EUR 
bereitzustellen, wobei die EU mit 
520 Mio. EUR die höchste Summe 
zugesagt hat; würdigt den Plan der 
malischen Regierung für eine nachhaltige 
Erholung von Mali; fordert die EU und 
ihre internationalen Partner auf, ihre 
jeweiligen Verpflichtungen im Rahmen 
wirksamer und koordinierter 
Folgemaßnahmen zu der Konferenz zu 
erfüllen; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

Or. en

Änderungsantrag 129
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der
im Mai 2013 veranstalteten
internationalen Geberkonferenz „Together 
for a New Mali“; würdigt den Plan der 
malischen Regierung für eine nachhaltige
Erholung von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 
internationalen Geberkonferenz „Together 
for a New Mali“, die am 15. Mai 2013 
stattfand; begrüßt insbesondere, dass der 
Gewährleistung der Transparenz beim 
Umgang mit öffentlichen Geldern und der 
Rohstoffindustrie besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde;
unterstützt die Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs gegen illegale 
Bereicherung durch die Regierung Malis 
und verweist auf die Bedeutung der 
Durchsetzung der Zusagen der 
Geberkonferenz, die systematische 



PE514.662v01-00 90/264 AM\940933DE.doc

DE

Anwendung dieses Gesetzes nach seiner 
Annahme sorgfältig zu kontrollieren; 
bedauert, dass die Schlussfolgerungen der 
Konferenz die feste Bereitschaft der EU 
nicht berücksichtigen, einen rechtlich 
fundierten Ansatz in der 
Entwicklungszusammenarbeit auf den 
Weg zu bringen; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

Or. en

Änderungsantrag 130
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 
im Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; würdigt den Plan der malischen 
Regierung für eine nachhaltige Erholung 
von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 
im Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; würdigt den Plan der malischen 
Regierung für eine nachhaltige Erholung 
von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen und lokalen
Akteuren; hofft, dass die angekündigten 
Beträge tatsächlich Spenden sind und 
rasch ausgezahlt werden und nicht in 
Darlehen umgewandelt werden, die an die 
Umsetzung bestimmter weiterer 
Maßnahmen geknüpft sind; fordert 
angesichts der weit verbreiteten 
Korruption in den malischen Behörden, 
dass alle erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen 
angewendet werden, damit die 
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ausgezahlten Beträge der malischen 
Bevölkerung tatsächlich und ohne 
Verzögerung zugutekommen können;

Or. fr

Änderungsantrag 131
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. begrüßt die Abschlusserklärungen der 
im Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; würdigt den Plan der malischen 
Regierung für eine nachhaltige Erholung 
von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

11. begrüßt das jüngste 
Friedensabkommen zwischen der 
Regierung Malis und den 
Rebellengruppen; weist jedoch darauf 
hin, dass es sich hierbei um ein 
vorläufiges Abkommen handelt, dem auf 
beiden Seiten entsprechende Schritte 
folgen müssen, um den Konflikt endgültig 
beizulegen; fordert das malische Militär 
ferner auf, sich bei seiner Rückkehr in 
zuvor von den Rebellen kontrollierte 
Gebiete professionell zu verhalten; 
begrüßt die Abschlusserklärungen der im 
Mai 2013 veranstalteten internationalen 
Geberkonferenz „Together for a New 
Mali“; würdigt den Plan der malischen 
Regierung für eine nachhaltige Erholung 
von Mali; bekräftigt erneut die 
Notwendigkeit, Hilfe an institutionelle 
Reformen und eine erkennbare soziale und 
politische Entwicklung zu knüpfen;
würdigt darüber hinaus die konstruktive 
Einbeziehung von regionalen Akteuren;

Or. en

Änderungsantrag 132
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
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Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. verweist wiederholt auf die 
Bedeutung der EU-
Menschenrechtsklausel in allen 
Vereinbarungen mit Drittstaaten, 
einschließlich denen der Sahelzone; 
vertritt die Auffassung, dass diese Klausel 
eines der wirkungsvollsten Instrumente 
der EU ist, das einerseits zu einer 
nachhaltigen Entwicklung der am 
wenigsten entwickelten Länder beiträgt, 
und andererseits dafür sorgt, dass die 
Menschenrechte in diesen Ländern genau 
beachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 133
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
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diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung 
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften
zu fördern;

diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; begrüßt die Einrichtung der 
nationalen Kommission für Dialog und 
Aussöhnung am 6. März 2013; begrüßt 
die Ernennung einer Frau und eines 
Tuareg zu Vizepräsidenten dieser 
Kommission als Zeichen eines 
Engagements für Inklusivität und 
Pluralität im politischen Prozess; stellt 
fest, dass die Kommission den Auftrag 
erhalten hat, die seit Beginn des Konflikts 
verübten Menschanrechtsverletzungen 
genau zu dokumentieren und hofft, dass 
ihre Aktivitäten den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den verschiedenen
Gemeinschaften in Mali fördern;

Or. en

Änderungsantrag 134
Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere
internationalen Partner von Mali auf, die
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen 
für diese Übergriffe strafrechtlich zu 

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; begrüßt Artikel 18 des 
vorläufigen Friedensabkommens vom 
18. Juni 2013 und das Engagement der 
malischen Regierung und der 
bewaffneten Gruppen, die es 
unterzeichnet haben, sich für die 
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verfolgen; fordert die malische Regierung
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

unverzügliche Einrichtung einer 
internationalen 
Untersuchungskommission einzusetzen, 
die sich mit den Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
anderen schweren Verletzungen des 
Völkerrechts und des humanitären Rechts 
auf dem gesamten Staatsgebiet Malis 
befassen soll; fordert die EU und andere
internationale Partner von Mali auf, die
malischen Behörden bei der Umsetzung 
der Bestimmungen des vorläufigen 
Friedensabkommens zu unterstützen; 
begrüßt die Einrichtung der Kommission 
für Dialog und Versöhnung im März 
2013, die mit einem Mandat von zwei 
Jahren ausgestattet wurde, und betont, 
dass die Kommission so repräsentativ wie 
möglich sein muss und dass sie bei ihrer 
Arbeit schnellstmöglich zu konkreten 
Ergebnissen kommen muss; begrüßt die 
Aufnahme des Prozesses der nationalen 
Aussöhnung aller Elemente der 
malischen Gesellschaft nach der 
Präsidentschaftswahl und der Einsetzung 
einer neuen malischen Regierung; fordert
die EU und ihre Partner in der 
internationalen Gemeinschaft auf, den 
Prozess der nationalen Aussöhnung und 
des inklusiven Dialogs zu begleiten;

Or. fr

Änderungsantrag 135
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft und den Opfern 
gegenüber Wiedergutmachung geleistet
wird und Personen, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen begangen 
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Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung 
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

haben, zur Rechenschaft gezogen werden, 
unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; begrüßt ferner die 
Ankündigung der malischen Regierung 
und der Rebellengruppen, eine 
internationale Untersuchungskommission 
zuzulassen, die sich mit den 
vermeintlichen Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
sonstigen Menschenrechtsverletzungen 
befasst; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; wiederholt, dass diese Schritte 
sich auf die Verbrechen und 
Grausamkeiten beider Seiten erstrecken 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 136
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
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Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; begrüßt, dass die malische 
Regierung eine Kommission „Dialog und 
Aussöhnung“ eingerichtet und einen 
Gesandten der Regierung eingesetzt hat, 
der mit den bewaffneten Gruppen im 
Norden Malis Gespräche führen soll, um 
den Dialog und das Vertrauen zwischen 
den Gemeinschaften zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 137
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und 
Personen, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, zur Rechenschaft gezogen werden, 
unabhängig von ihrer politischen
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und all jene, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
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internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung 
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung 
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 
einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 138
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. hält es für notwendig, dass 
Straflosigkeit bekämpft wird und Personen, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen 
werden, unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit und ihres Status, und sieht 
dies als ein Schlüsselelement zur 
Sicherstellung eines anhaltenden Friedens 
und der Stabilität in Mali an; begrüßt es 
daher, dass die malische Regierung den 
IStGH gebeten hat, sich mit der Situation 
zu befassen, und dass der Ankläger des 
IStGH ein förmliches Prüfverfahren 
eingeleitet hat; fordert die EU und andere 
internationalen Partner von Mali auf, die 
Regierung bei der Verfolgung ihrer 
Zielsetzung zu unterstützen, Übergriffe zu 
untersuchen und die Verantwortlichen für 
diese Übergriffe strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die malische Regierung 
auf, es in Betracht zu ziehen, eine 
Wahrheits- und Versöhnungskommission 
nach südafrikanischem Vorbild 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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einzurichten, um den Dialog und das 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 139
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist in großer Sorge angesichts der 
zahlreichen Flüchtlingskrisen und der 
Situation der Flüchtlinge in der Region, 
darunter viele, die von der Krise in Mali 
nicht betroffen sind; verweist 
insbesondere auf Tausende Darfuri-
Flüchtlinge im östlichen Teil des Tschad 
sowie die Flüchtlinge, die aus Darfur in 
den Tschad zurückkehren und weder über 
Trinkwasser, Obdach noch medizinische 
Versorgung verfügen; weist ferner darauf 
hin, dass das halbaride Klima zu einem 
zunehmendem Kampf mit der 
angestammten Bevölkerung um die 
verfügbaren Ressourcen führen kann, 
was die Gefahr weiterer Instabilität in 
sich birgt; verweist außerdem auf die 
dramatische Lage Tausender Flüchtlinge 
aus der Zentralafrikanischen Republik im 
südlichen Tschad, wo Häuser und 
Landwirtschaft von Fluten bedroht sind; 
greift deshalb die Forderung des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen auf, die finanzielle und 
logistische Unterstützung für die 
Sicherheitskräfte des Tschad 
aufzustocken, die die Lager schützen, 
insbesondere angesichts der zahlreichen 
Berichte über Verletzungen der 
Menschenrechte bei Übergriffen; ist 
zudem besorgt angesichts der Flüchtlinge
im Niger, die vor den jüngsten Kämpfen 
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im nördlichen Nigeria geflohen sind; 
fordert die internationale Gemeinschaft 
auf, ihre Hilfe für die Flüchtlingslager in 
der Sahelzone dort aufzustocken, wo dies 
notwendig erscheint, und zur Verhütung
weiterer humanitärer Krisen unter den 
Flüchtlingen in der Region beizutragen; 
fordert die aufnehmenden Länder auf, 
mit den Vereinten Nationen und weiteren 
Akteuren zusammenzuarbeiten, um 
insbesondere die Versorgung mit 
Wohnraum, sanitären Anlagen, 
Gesundheitsdiensten, Wasser und 
Lebensmitteln sowie den Zugang zu 
Bildung und den Schutz von gefährdeten 
Kindern zu verbessern; fordert ferner 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Sicherheit der 
Flüchtlinge und der Kontakte zwischen 
getrennten Familien; spricht sich dafür 
aus, die Flüchtlinge besser über die Lage 
zu informieren, während sie darauf 
warten, dass sich die Bedingungen so 
ändern, dass eine Rückkehr für sie 
möglich ist;

Or. en

Änderungsantrag 140
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. ist der Auffassung, dass die 
gegenwärtigen Herausforderungen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte in der 
Sahelzone nicht von einer allgemeinen 
Regierungskrise getrennt werden können, 
die eine weitverbreitete Korruption im 
öffentlichen Sektor, eine unzureichende 
Bereitstellung von grundlegenden 
Dienstleistungen, eine schlechte 
Umsetzung sozialer und wirtschaftlicher 

13. ist der Auffassung, dass die 
gegenwärtigen Herausforderungen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte in der 
Sahelzone nicht von einer allgemeinen 
Regierungskrise getrennt werden können, 
die eine weitverbreitete Korruption im 
öffentlichen Sektor, eine unzureichende 
Bereitstellung von grundlegenden 
Dienstleistungen, eine schlechte 
Umsetzung sozialer und wirtschaftlicher 
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Rechte und, insbesondere in den weiten 
und oft dünn besiedelten Regionen in der 
Sahara, große Schwierigkeiten in Bezug 
auf die Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit und die Durchführung 
wirksamer Grenzkontrollen umfasst;
bedauert den dadurch entstandenen 
Schaden für die Legitimität der 
Institutionen und politischen Systeme der 
Region; befürchtet, dass, falls diese 
Probleme nicht adäquat gelöst werden, die 
Gefahr besteht, dass es in der Zukunft zu 
weiteren Konflikten kommt, oder dass 
Chaos ausbricht;

Rechte und, insbesondere in den weiten 
und oft dünn besiedelten Regionen in der 
Sahara, große Schwierigkeiten in Bezug 
auf die Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit und die Durchführung 
wirksamer Grenzkontrollen umfasst;
bedauert den dadurch entstandenen 
Schaden für die Legitimität der 
Institutionen und politischen Systeme der 
Region; befürchtet, dass, falls diese 
Probleme nicht adäquat gelöst werden, die 
Gefahr besteht, dass es in der Zukunft zu 
weiteren Konflikten kommt, oder dass 
Chaos ausbricht; weist darauf hin, dass 
der Zugang der Bevölkerung zu den 
natürlichen Ressourcen, zu Bildung, zu 
Gesundheitsversorgung und zu 
öffentlichen Dienstleistungen zu den 
Grundrechten zählt, die wirksam 
durchgesetzt werden müssen, um 
langfristig das Problem der Instabilität in 
dieser Region zu lösen;

Or. fr

Änderungsantrag 141
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
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Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; 
weist auf die Auswirkungen dieser 
Aktivitäten sowohl auf die gesamte 
Region als auch auf die EU hin, die das 
Ziel eines großen Teils dieses illegalen 
Handels ist;

Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;

Or. fr

Änderungsantrag 142
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
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seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden; 
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; 
weist auf die Auswirkungen dieser 
Aktivitäten sowohl auf die gesamte 
Region als auch auf die EU hin, die das 
Ziel eines großen Teils dieses illegalen 
Handels ist;

seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; verweist auf den jüngsten Bericht 
des UN-Generalsekretärs über die Lage in 
der Sahelzone, in dem es heißt, die
traditionellen Handelsstraßen durch die 
Sahelzone seien die anfälligsten Ziele für 
Übergriffe terroristischer und krimineller 
Netzwerke; fordert alle Staaten der 
Sahelzone auf, gemeinsam mit der EU 
und weiteren internationalen Akteuren 
und Partnern eine umfassende Strategie 
gegen den Schmuggel auf den Weg zu 
bringen, einschließlich der Erfassung und 
Auswertung von Daten, der Bestrafung 
von Menschenhändlern und Maßnahmen 
zur Rehabilitation und sozialen 
Integration von all jenen, insbesondere 
Frauen und Mädchen, die Opfer von 
Menschenhandel geworden sind;

Or. en

Änderungsantrag 143
Marielle de Sarnez, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
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entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; weist 
auf die Auswirkungen dieser Aktivitäten 
sowohl auf die gesamte Region als auch 
auf die EU hin, die das Ziel eines großen 
Teils dieses illegalen Handels ist;

entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die dank der durchlässigen Grenzen in 
ganz Afrika von Westen nach Osten und 
von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; würdigt die Anstrengungen der 
Staaten der Sahelzone im Kampf gegen 
den Terrorismus und die organisierte 
Kriminalität, insbesondere im Hinblick 
auf den Handel mit schweren Waffen; 
weist darauf hin, dass die Sahelzone durch 
die Verbreitung von aus Libyen 
stammenden Leichtwaffen Gefahr läuft, 
weiter destabilisiert zu werden; empfiehlt 
den Ländern daher, die Koordinierung 
und Zusammenarbeit in der Region zu 
verstärken, ihre Anstrengungen zu 
intensivieren, um ihre gemeinsamen 
Landgrenzen zu sichern, und zu diesem 
Zweck die Mitwirkung der ECOWAS 
anzustreben; verurteilt ferner die 
gestiegene Zahl an Entführungen und 
Geiselnahmen in der Region, die sich für 
kriminelle und terroristische 
Gruppierungen als sehr lukrativ erwiesen 
haben, und begrüßt die Arbeit des 
Beratungsgremiums für den UN-
Menschenrechtsrat zu den Auswirkungen 
der Geiselnahmen durch Terroristen auf die 
Menschenrechte; weist auf die 
Auswirkungen dieser Aktivitäten sowohl 
auf die gesamte Region als auch auf die 
EU hin, die das Ziel eines großen Teils 
dieses illegalen Handels ist;

Or. fr

Änderungsantrag 144
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; weist 
auf die Auswirkungen dieser Aktivitäten 
sowohl auf die gesamte Region als auch 
auf die EU hin, die das Ziel eines großen 
Teils dieses illegalen Handels ist;

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens wie Menschen-, 
Drogen- und Waffenhandel und und der 
islamistischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität, staatliche Ordnung und 
Rechtstaatlichkeit und damit die 
Entwicklungschancen eine ernsthafte 
Bedrohung darstellen, und dass es 
notwendig ist, dieser Bedrohung zugunsten 
der Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; weist 
auf die Auswirkungen dieser Aktivitäten 
sowohl auf die gesamte Region als auch 
auf die EU hin, die das Ziel eines großen 
Teils dieses illegalen Handels ist;

Or. en

Änderungsantrag 145
Adam Bielan
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der
islamistischen Netzwerke in der Region
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; weist 
auf die Auswirkungen dieser Aktivitäten 
sowohl auf die gesamte Region als auch 
auf die EU hin, die das Ziel eines großen 
Teils dieses illegalen Handels ist;

14. nimmt mit großer Sorge die Rolle zur 
Kenntnis, die diese Faktoren bei der 
Förderung des Anstiegs des internationalen 
organisierten Verbrechens und der
terroristischen Netzwerke in der Region 
gespielt haben; betont, dass sie für die 
Menschenrechte und die regionale 
Stabilität eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, und dass es notwendig ist, 
dieser Bedrohung zugunsten der 
Einwohner der Sahelzone 
entgegenzutreten; bringt insbesondere 
seine Sorge über die „illegalen 
Handelsautobahnen“ zum Ausdruck, über 
die in ganz Afrika von Westen nach Osten 
und von Süden nach Norden von der 
westafrikanischen Küste Waffen, Drogen, 
Zigaretten und Menschen transportiert 
werden; weist darauf hin, dass die 
Sahelzone durch die Verbreitung von aus 
Libyen stammenden Leichtwaffen Gefahr 
läuft, weiter destabilisiert zu werden;
verurteilt ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
Terroristen auf die Menschenrechte; weist 
auf die Auswirkungen dieser Aktivitäten 
sowohl auf die gesamte Region als auch 
auf die EU hin, die das Ziel eines großen 
Teils dieses illegalen Handels ist;

Or. en

Änderungsantrag 146
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda
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Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. verurteilt ferner die gestiegene Zahl 
an Entführungen und Geiselnahmen in 
der Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums des 
Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen zu den Auswirkungen der 
Geiselnahmen durch Terroristen auf die 
Menschenrechte; weist auf die 
Auswirkungen dieser Aktivitäten sowohl 
auf die gesamte Region als auch auf die 
EU hin, gegen die sich diese 
Geiselnahmen richten; stellt fest, dass mit 
diesen Geiselnahmen gezeigt werden soll, 
dass es gegenüber den europäischen 
Staaten durchaus Druckmittel gibt;

Or. fr

Änderungsantrag 147
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass die Sahelzone 
durch die Verbreitung von aus Libyen 
stammenden Leichtwaffen Gefahr läuft, 
weiter destabilisiert zu werden; verurteilt 
ferner die gestiegene Zahl an 
Entführungen und Geiselnahmen in der 
Region, die sich für kriminelle und 
terroristische Gruppierungen als sehr 
lukrativ erwiesen haben, und begrüßt die 
Arbeit des Beratungsgremiums für den 
UN-Menschenrechtsrat zu den 
Auswirkungen der Geiselnahmen durch 
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Terroristen auf die Menschenrechte; 
weist auf die Auswirkungen dieser 
Aktivitäten sowohl auf die gesamte 
Region als auch auf die EU hin, die das 
Ziel eines großen Teils dieses illegalen 
Handels ist; fordert deshalb eine 
verstärkte Zusammenarbeit der 
Regierungen der Länder der Sahelzone 
mit den wichtigsten Regionalmächten wie 
Algerien, Libyen, Marokko und dem 
Sudan, sowie der EU und weiteren 
überstaatlichen Gremien, um effektive 
und koordinierte Antworten auf dieses 
Probleme durch politische Einrichtungen 
sowie Sicherheits- und Justizinstitutionen 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 148
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. vertritt die Auffassung, dass die Lage 
in Libyen erhebliche Auswirkungen auf 
die Stabilität in der Sahelzone hat; fordert 
die unverzügliche Stationierung der EU 
Mission zur Unterstützung des 
Grenzschutzes (EUBAM) zur 
Unterstützung der libyschen Behörden bei 
der Sicherung der Grenzen; verweist auf 
die schwachen institutionellen und 
ordnungspolitischen Strukturen in 
Libyen, seine Tradition als 
Durchgangsland für illegale Einwanderer 
auf dem Weg nach Europa, ein Trend, der 
sich im Zuge der politischen Instabilität 
in der Region noch verstärkt hat, die 
Durchlässigkeit von Libyens Land- und 
Seegrenzen, die langwierigen 
Inhaftierungen von vermeintlichen 
afrikanischen Söldnern aus der 
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Subsahara in Libyen ohne Gerichtsurteil, 
viele von ihnen männliche 
Minderjährige; fordert dass Libyen im bei 
den DDR/SSR-Hilfen im Rahmen der 
GSVP und ENP Priorität eingeräumt 
wird; betont, dass die Instabilität und die 
schwachen ordnungspolitischen 
Strukturen in Libyen in der Region eine 
Zunahme des Waffenhandels, der 
Verbreitung von Kleinwaffen und leichten 
Waffen, des Drogenhandels und des 
illegalen Handels bewirken; verweist 
darauf, dass eine weitere 
Verschlechterung der Lage in Libyen 
katastrophale Folgen für die 
Menschenrechte in der benachbarten 
Sahelzone haben wird;

Or. en

Änderungsantrag 149
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. weist darauf hin, dass die Tätigkeiten 
terroristischer Gruppen über die Grenzen 
hinausgehen und dass sich die 
verschiedenen Organisationen 
zusammentun; stellt fest, dass die Gruppe 
Boko Haram in Nigeria weitgehend Fuß 
gefasst hat und die Stabilität von Niger 
bedroht, und dass die Gruppe AQMI, die 
von drei Algeriern geführt wird (Abou 
Zeid, Yahya Abou Al-Hammam und 
Mokhtar Belmokhtar), versucht, den 
Süden Algeriens zu destabilisieren; 
begrüßt die Mission EUBAM Libyen, mit 
der die libyschen Grenzen gesichert 
werden sollen; fordert die Staaten der 
Sahelzone daher auf, ihre Bemühungen 
zu koordinieren, um für Sicherheit in der 
gesamten Region zu sorgen und dabei mit 
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der Grenzsicherung zu beginnen, und die 
Zusammenarbeit im Kampf gegen den 
Terrorismus mit allen betroffenen Staaten 
zu intensivieren, darunter Algerien, 
Nigeria, Marokko und Libyen; fordert die 
EU, die AU, die ECOWAS und die 
internationale Gemeinschaft auf, den 
Staaten der Sahelzone die technische, 
materielle und personelle Unterstützung 
zukommen zu lassen, die sie benötigen;

Or. fr

Änderungsantrag 150
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. warnt vor einer Zunahme des 
Extremismus in den Ländern des 
Arabischen Frühlings Tunesien, Ägypten 
und Libyen und fordert die HV/VP auf, 
sich aktiv in den Prozess der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungen dieser Länder, Institutionen 
und Organisationen der Zivilgesellschaft 
einzubringen und damit einen 
tatsächlichen demokratischen 
Übergangsprozess zu fördern zu setzen 
und gleichzeitig die konfliktanfälligen 
Nachbarregionen zu stabilisieren, 
insbesondere in der Sahelzone;

Or. en

Änderungsantrag 151
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14c. fordert die Staaten der Sahelzone 
auf, intensiv mit Senegal, Guinea-Bissau 
und Ghana zusammenzuarbeiten, da ihre 
Häfen Umschlagplätze für den 
Drogenhandel sind, der von kriminellen 
Gruppen in Lateinamerika betrieben wird 
und auf Europa ausgerichtet ist; fordert 
die EU auf, die Staaten der Sahelzone im 
Kampf gegen diese Handelsaktivitäten zu 
unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 152
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 14 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14d. stellt fest, dass das organisierte 
Verbrechen eine weit verbreitete 
Korruption zur Folge hat, die alle Ebenen 
des staatlichen Handelns durchdringt; 
fordert daher die Staaten der Sahelzone 
auf, alle Formen von Korruption scharf 
zu verurteilen;

Or. fr

Änderungsantrag 153
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hält es daher für äußerst wichtig, dass 
die Reform von Institutionen, die für die 

15. hält es daher für äußerst wichtig, dass 
die Reform von Institutionen, die für die 
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Justiz, die Sicherheit und die 
grundlegenden Dienste in den Ländern der 
Sahelzone verantwortlich sind, gefördert 
wird, um dazu beizutragen, die 
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, und 
um bessere Bedingungen für die 
Menschenrechte, eine nachhaltige 
Entwicklung und die Legitimität der 
Institutionen zu schaffen; ermutigt die 
Regierungen der Sahelzone, den Prozess 
der Dezentralisierung weiterzuführen, den 
lokalen Behörden größere Befugnisse und 
mehr Ressourcen zu übertragen und ihre 
Leistungsfähigkeit, Legitimität und 
Rechenschaftspflicht zu vergrößern;
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
von klaren Strukturen der 
Rechenschaftspflicht zur Förderung der 
Effizienz und der Transparenz und fordert 
die EU auf, mit lokalen Behörden 
zusammenzuarbeiten, um den 
Mechanismus der zivilen Kontrolle und 
Überwachung zu stärken; unterstreicht 
insbesondere, dass es in Mali notwendig 
ist, sicherzustellen, dass das 
Justizministerium über ausreichende 
humane und finanzielle Ressourcen 
verfügt, sowie dass das dort tätige 
Personal über eine adäquate 
Berufsausbildung verfügt;

Justiz, die Sicherheit und die 
grundlegenden Dienste in den Ländern der 
Sahelzone verantwortlich sind, gefördert 
wird, um dazu beizutragen, die 
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, und 
um bessere Bedingungen für die 
Menschenrechte, eine nachhaltige 
Entwicklung und die Legitimität der 
Institutionen zu schaffen; ermutigt die 
Regierungen der Sahelzone, den Prozess 
der Dezentralisierung weiterzuführen, den 
lokalen Behörden größere Befugnisse und 
mehr Ressourcen zu übertragen und ihre 
Leistungsfähigkeit, Legitimität und 
Rechenschaftspflicht zu vergrößern;
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
von klaren Strukturen der 
Rechenschaftspflicht zur Förderung der 
Effizienz und der Transparenz und fordert 
die EU auf, mit lokalen Behörden 
zusammenzuarbeiten, um den 
Mechanismus der zivilen Kontrolle und 
Überwachung zu stärken sowie 
Maßnahmen gegen Korruption 
auszuweiten; verweist ferner auf die 
Notwendigkeit, auf die auch in der neuen 
integrierten UN-Strategie für die 
Sahelzone eingegangen wird, den Ausbau 
der internen und externen Aufsicht zu 
fördern, wie auch die Wirksamkeit der 
Schutzmechanismen für Mitarbeiter der 
Strafvollzugsbehörden sowie 
Rechtsanwälte, Staatsanwälte und 
Richter;

Or. en

Änderungsantrag 154
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hält es daher für äußerst wichtig, dass 15. hält es daher für äußerst wichtig, dass 
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die Reform von Institutionen, die für die 
Justiz, die Sicherheit und die 
grundlegenden Dienste in den Ländern der 
Sahelzone verantwortlich sind, gefördert 
wird, um dazu beizutragen, die 
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, und 
um bessere Bedingungen für die 
Menschenrechte, eine nachhaltige 
Entwicklung und die Legitimität der 
Institutionen zu schaffen; ermutigt die 
Regierungen der Sahelzone, den Prozess 
der Dezentralisierung weiterzuführen, den 
lokalen Behörden größere Befugnisse und 
mehr Ressourcen zu übertragen und ihre 
Leistungsfähigkeit, Legitimität und 
Rechenschaftspflicht zu vergrößern;
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
von klaren Strukturen der 
Rechenschaftspflicht zur Förderung der 
Effizienz und der Transparenz und fordert 
die EU auf, mit lokalen Behörden 
zusammenzuarbeiten, um den 
Mechanismus der zivilen Kontrolle und 
Überwachung zu stärken; unterstreicht 
insbesondere, dass es in Mali notwendig 
ist, sicherzustellen, dass das 
Justizministerium über ausreichende 
humane und finanzielle Ressourcen 
verfügt, sowie dass das dort tätige Personal 
über eine adäquate Berufsausbildung 
verfügt;

die Reform von Institutionen, die für die 
Justiz, die Sicherheit und die 
grundlegenden Dienste in den Ländern der 
Sahelzone verantwortlich sind, gefördert 
wird, um dazu beizutragen, die 
Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, und 
um bessere Bedingungen für einen 
demokratischen Wandel, die 
Menschenrechte, eine nachhaltige 
Entwicklung und die Legitimität der 
Institutionen zu schaffen; ermutigt die 
Regierungen der Sahelzone, den Prozess 
der Dezentralisierung weiterzuführen, den 
lokalen Behörden größere Befugnisse und 
mehr Ressourcen zu übertragen und ihre 
Leistungsfähigkeit, Legitimität und 
Rechenschaftspflicht zu vergrößern;
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
von klaren Strukturen der 
Rechenschaftspflicht zur Förderung der 
Effizienz und der Transparenz und fordert 
die EU auf, mit lokalen Behörden 
zusammenzuarbeiten, um den 
Mechanismus der zivilen Kontrolle und 
Überwachung zu stärken; unterstreicht 
insbesondere, dass es in Mali notwendig 
ist, sicherzustellen, dass das 
Justizministerium über ausreichende 
humane und finanzielle Ressourcen 
verfügt, sowie dass das dort tätige Personal 
über eine adäquate Berufsausbildung 
verfügt;

Or. en

Änderungsantrag 155
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. unterstreicht insbesondere, dass es in 
Mali notwendig ist, sicherzustellen, dass 
das Justizministerium über ausreichende 
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humane und finanzielle Ressourcen 
verfügt, sowie dass das dort tätige 
Personal über eine adäquate 
Berufsausbildung verfügt; fordert die 
malischen Behörden ferner auf, 
strafrechtlich gegen Beamte vorzugehen, 
die in Korruption und organisierte 
Kriminalität verstrickt sind, da es sich 
hierbei um zentrale Maßnahmen handelt, 
um Vertrauen zurückzugewinnen und das 
Risiko künftiger Instabilität zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 156
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. begrüßt, dass in der neuen UN-
Strategie für die Sahelzone gefordert 
wird, einen Prozess der 
Wahrheitsfindung, nationale 
Konsultationen über eine 
Übergangsjustiz, Mechanismen zur 
juristischen Belangung sowie 
Wiedergutmachungsprogramme, 
insbesondere für die Opfer sexueller 
Gewalt, in Gang zu setzen und zu fördern; 
fordert die EU auf, bei der Unterstützung 
der Regierungen der Länder der 
Sahelzone bei der Umsetzung dieser 
Reformen mit den zuständigen UN-
Agenturen zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 157
Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt die Entscheidung Senegals, 
den ehemaligen Präsidenten Tschads 
Hissène Habré wegen Kriegsverbrechen, 
Folter und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit anzuklagen, sowie die 
Vereinbarung zwischen den beiden
Regierungen, laut der es senegalesischen 
Richtern erlaubt ist, in Tschad 
Ermittlungen durchzuführen; fordert mit 
Nachdruck ein weiteres entschlossenes 
Vorgehen, um der Kultur der Straflosigkeit 
in Tschad und anderswo in der Region für 
mutmaßliche Kriegsverbrecher und 
Personen, die Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, ein Ende zu setzen;

16. begrüßt das Abkommen zwischen dem 
Senegal und der Afrikanischen Union,
ein Sondertribunal einzusetzen, um den 
ehemaligen Präsidenten Tschads Hissène 
Habré wegen Kriegsverbrechen, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, sowie die Vereinbarung 
zwischen den Regierungen des Tschad und 
des Senegal, laut der es senegalesischen 
Richtern erlaubt ist, in Tschad 
Ermittlungen durchzuführen fordert mit 
Nachdruck ein weiteres entschlossenes 
Vorgehen, um der Kultur der Straflosigkeit 
in Tschad und anderswo in der Region für 
mutmaßliche Kriegsverbrecher und 
Personen, die Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, ein Ende zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 158
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt die Entscheidung Senegals, den 
ehemaligen Präsidenten Tschads Hissène 
Habré wegen Kriegsverbrechen, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, sowie die Vereinbarung 
zwischen den beiden Regierungen, laut der 
es senegalesischen Richtern erlaubt ist, in 
Tschad Ermittlungen durchzuführen; 
fordert mit Nachdruck ein weiteres 
entschlossenes Vorgehen, um der Kultur 
der Straflosigkeit in Tschad und anderswo 
in der Region für mutmaßliche 
Kriegsverbrecher und Personen, die 

16. begrüßt die Entscheidung Senegals, den 
ehemaligen Präsidenten Tschads Hissène 
Habré wegen Kriegsverbrechen, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, sowie die Vereinbarung 
zwischen den beiden Regierungen, laut der 
es senegalesischen Richtern erlaubt ist, in 
Tschad Ermittlungen durchzuführen; 
fordert mit Nachdruck ein weiteres 
entschlossenes Vorgehen, um der Kultur 
der Straflosigkeit in Tschad und anderswo 
in der Region für mutmaßliche 
Kriegsverbrecher und Personen, die 
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Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, ein Ende zu setzen;

Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, ein Ende zu setzen; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass der Tschad 
nach wie vor das einzige Land der 
Sahelzone ist, das das Protokoll über eine 
afrikanische Charta für Menschenrechte 
und die Errichtung eines afrikanischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte noch 
nicht unterzeichnet hat; fordert den 
Tschad auf, dem nachzukommen und 
damit ein sichtbares Zeichen für seine 
Bereitschaft zu setzen, systematische 
Menschenrechtsverletzungen zu ahnden 
und den Opfern Wiedergutmachung zuteil 
werden zu lassen; bedauert das jüngst in 
Burkina Faso erlassene Gesetz, das eine 
Amnesty für Staatschefs vorsieht; 
befürchtet, dass damit ein falsches Signal 
für die Missachter von Menschenrechten 
in der Region ausgesandt wird, das dem 
Geist der Bekämpfung der Straflosigkeit 
zuwiderläuft;

Or. en

Änderungsantrag 159
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt die Entscheidung Senegals, den 
ehemaligen Präsidenten Tschads Hissène 
Habré wegen Kriegsverbrechen, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, sowie die Vereinbarung 
zwischen den beiden Regierungen, laut der 
es senegalesischen Richtern erlaubt ist, in 
Tschad Ermittlungen durchzuführen;
fordert mit Nachdruck ein weiteres 
entschlossenes Vorgehen, um der Kultur 
der Straflosigkeit in Tschad und anderswo 
in der Region für mutmaßliche 
Kriegsverbrecher und Personen, die 

16. begrüßt die Entscheidung Senegals, den 
ehemaligen Präsidenten Tschads Hissène 
Habré wegen Kriegsverbrechen, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
anzuklagen, sowie die Vereinbarung 
zwischen den beiden Regierungen, laut der 
es senegalesischen Richtern erlaubt ist, in 
Tschad Ermittlungen durchzuführen;
fordert die politischen 
Entscheidungsträger der einzelnen 
Länder der Region sowie alle Behörden
mit Nachdruck auf, ihre Absichten zu 
konkretisieren, der Kultur der 
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Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, ein Ende zu setzen;

Straflosigkeit in Tschad und anderswo in 
der Region für mutmaßliche 
Kriegsverbrecher und Personen, die 
Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, ein Ende zu setzen, und 
dahingehend rasch tätig zu werden;

Or. fr

Änderungsantrag 160
Jean Roatta, Philippe Boulland, Tokia Saïfi, Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die friedliche Beilegung der 
Grenzstreitigkeiten zwischen Niger und 
Burkina Faso, die sich an den 
Internationalen Gerichtshof gewandt 
haben, dessen Urteil am 16. April 2013 
ergangen ist, und ruft die Staaten der 
Region auf, diesem Beispiel zu folgen;

Or. fr

Änderungsantrag 161
Jean Roatta, Philippe Boulland, Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. bekräftigt, dass die Regierungen der 
Staaten der Sahelzone die 
Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit 
der Justiz achten müssen, da sie für die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit 
von grundlegender Bedeutung sind; 
fordert die Staaten auf, ihre Bemühungen 
um die Verbesserung der juristischen 
Ausbildung fortzusetzen; fordert die EU 
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auf, die nichtstaatlichen Organisationen 
bei den Projekten zu unterstützen, in 
deren Rahmen die Justizbediensteten für 
die Menschenrechte sensibilisiert werden;

Or. fr

Änderungsantrag 162
Jean Roatta, Dominique Vlasto, Philippe Boulland, Tokia Saïfi, Renate Weber, Cristian 
Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. fordert die Staaten der Sahelzone 
auf, mit dem IStGH zusammenzuarbeiten, 
damit dieser ungehindert und unbefangen 
Ermittlungen durchführen kann; fordert 
die Unterzeichnerstaaten auf, die 
internationalen Haftbefehle des IStGH zu 
vollstrecken und seine Entscheidungen 
mit der erforderlichen Sorgfalt 
durchzusetzen; schlägt vor, dass die 
Vereinten Nationen die Staaten der 
Sahelzone dabei unterstützen, 
unparteiische und unabhängige Gerichte 
zur Verhandlung internationaler 
Verbrechen nach dem Vorbild des 
Sondergerichtshofs für Sierra Leone 
einzurichten;

Or. fr

Änderungsantrag 163
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. stellt fest, dass Mauretanien das 
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einzige Land der Sahelzone und eines der 
wenigen afrikanischen Länder ist, das das 
Statut von Rom des IStGH unterzeichnet 
hat; fordert das Land auf, dem 
nachzukommen und so ein sichtbares 
Zeichen gehen die Kultur der 
Straflosigkeit zu setzen; betont in diesem 
Zusammenhang wie wichtig es ist, eine 
EU-Politik für Übergangsjustiz zu 
entwickeln, wie es im Aktionsplan 
Menschenrechte der EU dargelegt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 164
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über
mutmaßliche Zwangsverschleppungen 
von verurteilten Häftlingen in 
Mauretanien zum Ausdruck; ist beunruhigt 
angesichts der Berichte über extrem 
schlechte Bedingungen in einigen 
Gefängnissen der Region, wodurch den 
Gefängnisinsassen schweres Leid zugefügt 
wird;

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen trotz vorhandener 
Gesetze, die solche Praktiken verbieten, zu 
reagieren; ist insbesondere beunruhigt 
angesichts der Berichte  über Folter in
Haftanstalten und willkürliche 
Festnahmen, von denen Tausende 
Migranten in Mauretanien betroffen 
waren, sowie angesichts der Weigerung 
der Behörden, auch nach zwei Jahren die 
Aufenthaltsorte von verurteilten
Häftlingen ihren Familien mitzuteilen; ist
außerdem besorgt in Anbetracht der 
Berichte aus dem Tschad über 
Misshandlungen während der Haft, 
Gefängnisstrafen ohne Verfahren sowie 
Hunderte Zwangsvertreibungen in 
N'Djamena; ist beunruhigt angesichts der 
Berichte über extrem schlechte 
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, wodurch den Gefängnisinsassen 
schweres Leid zugefügt wird; weist ferner 



AM\940933DE.doc 119/264 PE514.662v01-00

DE

darauf hin, dass die malische Justiz in der 
jüngsten Zeit Todesurteile bei Vergehen 
wie Raub, Bildung krimineller 
Vereinigungen und illegaler Besitz von 
Schusswaffen verhängt hat;

Or. en

Änderungsantrag 165
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien zum 
Ausdruck; ist beunruhigt angesichts der 
Berichte über extrem schlechte 
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, wodurch den Gefängnisinsassen 
schweres Leid zugefügt wird;

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien und 
in Tschad zum Ausdruck und weist darauf 
hin, dass gemäß dem Römischen Statut 
Zwangsverschleppungen als 
Kriegsverbrechen einzustufen sind; ist 
beunruhigt angesichts der Berichte über 
extrem schlechte Bedingungen in einigen 
Gefängnissen der Region, wodurch den 
Gefängnisinsassen schweres Leid zugefügt 
wird; fordert die Staaten auf, die 
Lebensbedingungen der Häftlinge zu 
verbessern und insbesondere die 
Sicherheit der schutzbedürftigsten 
Gruppen, darunter Minderjährige und 
Frauen, zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 166
Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien zum 
Ausdruck; ist beunruhigt angesichts der 
Berichte über extrem schlechte
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, wodurch den Gefängnisinsassen 
schweres Leid zugefügt wird;

17. fordert alle Länder in der Region auf,
unverzüglich auf die zahlreichen 
Meldungen von mutmaßlichen 
willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien zum 
Ausdruck; verurteilt die extrem schlechten
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, wodurch den Gefängnisinsassen 
schweres Leid zugefügt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 167
Jacek Włosowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien zum 
Ausdruck; ist beunruhigt angesichts der 
Berichte über extrem schlechte 
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, wodurch den Gefängnisinsassen 
schweres Leid zugefügt wird;

17. ermutigt alle Länder in der Region, auf 
die zahlreichen Meldungen von 
mutmaßlichen willkürlichen Festnahmen, 
Misshandlungen und sogar Folter trotz 
vorhandener Gesetze, die solche Praktiken 
verbieten, zu reagieren; bringt seine 
Besorgnis über die Berichte über 
mutmaßliche Zwangsverschleppungen von 
verurteilten Häftlingen in Mauretanien zum 
Ausdruck; ist beunruhigt angesichts der 
Berichte über extrem schlechte 
Bedingungen in einigen Gefängnissen der 
Region, durch die das Leiden der dort 
einsitzenden Gefangenen verstärkt wird;
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Or. pl

Änderungsantrag 168
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass das Sicherheitsgebot 
im aktuellen Konflikt in Mali nicht von 
dem Primat des inklusiven nationalen 
Dialogs, der verantwortungsvollen 
Regierungsführung und demokratischer 
Reformen in der gesamten Region als 
Motor der politischen Stabilität und 
Nachhaltigkeit ablenken sollte; weist 
darauf hin, dass diese Fragen untrennbar 
mit einer Verbesserung auf dem Gebiet 
der Entwicklung und der Menschenrechte
verbunden sind;

18. unterstreicht, dass das Sicherheitsgebot 
im aktuellen Konflikt in Mali nicht von 
dem Primat des inklusiven nationalen 
Dialogs, der verantwortungsvollen 
Regierungsführung und demokratischer 
Reformen in der gesamten Region als 
Motor der politischen Stabilität und 
Nachhaltigkeit ablenken sollte; ist der 
Ansicht, dass diese Fragen unabdingbare 
Voraussetzungen für die Entwicklung der 
Region und die Achtung der 
Menschenrechte sind;

Or. fr

Änderungsantrag 169
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass das Sicherheitsgebot 
im aktuellen Konflikt in Mali nicht von 
dem Primat des inklusiven nationalen 
Dialogs, der verantwortungsvollen 
Regierungsführung und demokratischer 
Reformen in der gesamten Region als 
Motor der politischen Stabilität und 
Nachhaltigkeit ablenken sollte; weist 
darauf hin, dass diese Fragen untrennbar 
mit einer Verbesserung auf dem Gebiet der 
Entwicklung und der Menschenrechte 
verbunden sind;

18. unterstreicht, dass das die 
Verhandlungen zwischen der malischen 
Regierung und den Rebellen ein Zeichen 
für das Primat des inklusiven nationalen 
Dialogs, der verantwortungsvollen 
Regierungsführung und demokratischer 
Reformen in der gesamten Region als 
Motor der politischen Stabilität und 
Nachhaltigkeit sind; weist darauf hin, dass 
diese Fragen untrennbar mit einer 
Verbesserung auf dem Gebiet der 
Entwicklung und der Menschenrechte 
verbunden sind; fordert alle Seiten in Mali 
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auf, bei der Verwirklichung dieser Ziele 
der übrigen Region als Vorbild zu dienen;

Or. en

Änderungsantrag 170
Cristian Dan Preda, Jean Roatta

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von freien, fairen und demokratischen
Wahlen unter Einhaltung internationaler 
Standards förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; begrüßt das am 18. Juni 2013 in 
Ouagadougou von der Regierung und den 
Tuareg-Rebellen unterzeichnete 
Abkommen, das den Weg für eine 
Rückkehr der malischen Verwaltung und 
Armee in den Norden ebnet und die 
größten Hindernisse für die 
Durchführung von 
Präsidentschaftswahlen im Juli beseitigt 
betont, dass es notwendig ist, dass die 
sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird; begrüßt 
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die Absicht der EU, eine Mission zur 
Wahlbeobachtung nach Mali zu 
entsenden;

Or. en

Änderungsantrag 171
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird; vertritt 
ferner die Auffassung, dass die Wahlen
nicht während der Feierlichkeiten an 
religiösen Feiertagen abgehalten werden 
sollten, fordert die Regierung deshalb auf, 
die entsprechenden Sorgen der 
Gemeinschaft der Azawad aus dem 
nördlichen Landesteil zu berücksichtigen 
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und die Wahlen erst nach dem religiösen 
Fasten abzuhalten; 

Or. en

Änderungsantrag 172
Marielle de Sarnez, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von demokratischen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 173
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
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Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
förderlich sind; betont, dass ein fairer und 
demokratischer Wahlprozess eine große 
Bedeutung für die Gewinnung des 
Vertrauens der Zivilgesellschaft hat und 
weitere Spannungen in der Zukunft 
verhindert; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

Or. en

Änderungsantrag 174
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
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malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards
förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, im Juli unter 
Einhaltung internationaler Standards
glaubwürdige Präsidentschaftswahlen 
abzuhalten; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird; verweist 
auf die Bedeutung glaubwürdiger Wahlen 
für den gesamten Friedensprozess;

Or. en

Änderungsantrag 175
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 

19. befürwortet die in der Resolution des 
UN-Sicherheitsrates gemachte Zusage, die 
malischen Übergangsbehörden bei der 
Umsetzung des Fahrplans hin zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung, der 
demokratischen Regierungsführung und 
der nationalen Einheit zu unterstützen; hält 
es für äußerst wichtig, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die für das Abhalten 
von glaubwürdigen Wahlen unter 
Einhaltung internationaler Standards 
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förderlich sind; unterstreicht die 
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

förderlich sind; ist besorgt darüber, dass 
unlängst einige politische Akteure und 
Vertreter der Zivilgesellschaft – selbst 
wenn nur kurz – festgenommen und 
verschleppt wurden; unterstreicht die
Notwendigkeit, Herausforderungen in 
Bezug auf die Abstimmungsmodalitäten in 
den Flüchtlingslagern und den Lagern für 
Binnenflüchtlinge zu bewältigen, um eine 
weitere politische Marginalisierung zu 
vermeiden; fordert, dass die malische 
Regierung und ihre internationalen Partner 
in diesem Zusammenhang unverzüglich 
handeln; betont, dass es notwendig ist, dass 
die sichere Teilnahme von Frauen am 
Wahlvorgang gewährleistet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 176
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. begrüßt die Entsendung einer 
Wahlbeobachtungsmission der EU zu den 
Wahlen in Mali; verweist allerdings auf 
die Notwendigkeit, dass der EAD im 
Anschluss an die Empfehlungen dieser 
Mission entsprechende Folgemaßnahmen 
sicherstellen muss und diesen langfristig 
ausreichend Raum innerhalb der EU-
Politik eingeräumt wird; vertritt 
insbesondere die Auffassung, dass diese 
Wahlbeobachtungsmission einen 
Mehrwert für Wahlen in der Sahelzone 
darstellen könnte, indem 
Menschenrechtsaspekte geprüft werden, 
und dass die Mission den entsprechenden 
EU-Delegationen eine Rückmeldung 
erstattet, damit diese falls notwendig die 
erforderlichen Schritte einleiten können;
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Or. en

Änderungsantrag 177
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. begrüßt, dass die malische Regierung 
eine nationale Kommission für Dialog 
und Versöhnung geschaffen hat und dass 
am 18. Juni 2013 ein vorläufiges 
Abkommen zwischen der malischen 
Regierung und den wichtigsten Gruppen 
im Norden abgeschlossen wurde; begrüßt 
ferner deren Bekenntnis zu Einheit, 
Dialog und der Wiederherstellung der 
verfassungsmäßigen Ordnung; hofft in 
diesem Zusammenhang aufrichtig, dass 
die politische Landschaft in Mali nach 
den Wahlen einen gefestigten Dialog und 
Vertrauen zwischen den Gemeinschaften 
fördern wird, was eine Voraussetzung für 
Frieden und Stabilität ist; fordert die 
Kommission insbesondere auf, zu 
untersuchen, warum es zu der Krise in 
Mali gekommen ist und offen und 
transparent Misshandlungs- und 
Diskriminierungsvorwürfe gegen die 
Gemeinschaft der Tuareg seit der 
Unabhängigkeit des Landes zu prüfen 
sowie Vorschläge für wesentliche 
Verbesserungen zu unterbreiten; hofft in 
diesem Zusammenhang, dass alle 
Gemeinschaften in Mali sich verpflichten, 
Kinder im Geiste von gegenseitiger 
Toleranz und Respekt füreinander zu 
erziehen;

Or. en

Änderungsantrag 178
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Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die malische Regierung und die 
internationale Gemeinschaft auf, aus dem 
demokratischen Übergang in Niger und 
dem dortigen Verfassungsgebungsprozess 
in den Jahren 2010-11 Lehren zu ziehen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
umfassende Konsultation der 
Zivilgesellschaft und anderer Akteure, 
Bemühungen, die politische Partizipation 
von Frauen als Kandidaten zu fördern, und 
die Unterstützung von Partnern aus der 
Zivilgesellschaft bei der Durchführung von 
Wahlbeobachtungen durch Bürger, von 
Wähleraufklärung und anderer Aktivitäten;
betont, wie wichtig es für die gesamte 
Sahelzone ist, Niger weiterhin zu 
unterstützen, um das Vertrauen der Bürger 
in das demokratische System zu festigen, 
und um das aus der neuen Verfassung 
hervorgehende Gebot zu mehr Transparenz 
und zur Bekämpfung der Korruption in der 
Verwaltung der Rohstoffindustrie 
umzusetzen;

20. fordert die malische Regierung und die 
internationale Gemeinschaft auf, aus dem 
demokratischen Übergang in Niger und 
dem dortigen Verfassungsgebungsprozess 
in den Jahren 2010-11 Lehren zu ziehen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
umfassende Konsultation der 
Zivilgesellschaft und anderer Akteure, 
Bemühungen, die politische Partizipation 
von Frauen als Kandidaten zu fördern, und 
die Unterstützung von Partnern aus der 
Zivilgesellschaft bei der Durchführung von 
Wahlbeobachtungen durch Bürger, von 
Wähleraufklärung und anderer Aktivitäten;
betont, wie wichtig es für die gesamte 
Sahelzone ist, Niger weiterhin zu 
unterstützen, um das Vertrauen der Bürger 
in das demokratische System zu festigen, 
und um das aus der neuen Verfassung 
hervorgehende Gebot zu mehr Transparenz 
und zur Bekämpfung der Korruption in der 
Verwaltung der Rohstoffindustrie 
umzusetzen sowie Informationen über alle 
größeren Abbauverträge und die daraus 
erzielten Einnahmen zu veröffentlichen;

Or. en

Änderungsantrag 179
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
Menschenrechtsverteidiger, die 
unabhängige Zivilgesellschaft und freie 

21. bedauert zutiefst die Beschneidungen 
der Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Sahelzone; ist 
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Medien als maßgebliche Akteure im Leben 
einer demokratischen Gesellschaft in der 
Sahelzone unterstützt werden, 
insbesondere vor Wahlen;

insbesondere in Sorge angesichts der 
Berichte aus dem Tschad über die 
Verfolgung, Einschüchterung und 
Verhaftung von Journalisten, politischen 
Gegnern, Gewerkschaftlern, Geistlichen 
und von weiteren Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsaktivisten; ist außerdem 
in Sorge angesichts der Verhaftungen 
und Vorwürfe von Gewalt gegen 
friedliche Demonstranten in Mauretanien
sowie Vorwürfe, die Opposition in Mali 
mundtod zu machen, einschließlich durch 
die Verhaftung von Journalisten und 
politischen Gegnern und die Zensur von 
Medien; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig es ist, dass 
Menschenrechtsverteidiger, die 
unabhängige Zivilgesellschaft und freie 
Medien als maßgebliche Akteure im Leben 
einer demokratischen Gesellschaft in der 
Sahelzone unterstützt werden, 
insbesondere vor Wahlen; begrüßt die 
positiven Entwicklungen im Bereich der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in anderen Ländern 
der Region und fordert die EU auf, mit 
lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, 
um diese vielversprechenden 
Verbesserungen fortzusetzen; fordert die 
EU außerdem auf, das Entstehen 
zivilgesellschaftlicher Strukturen zu 
fördern und zu unterstützen, da diese eine 
Voraussetzung für effektivere Hilfe sind; 
spricht sich dafür aus, dass die EU 
Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsaktivisten strategisch und 
finanziell unterstütz sowie langfristige 
Austauschprogramme organisiert, 
einschließlich durch die jeweiligen EU-
Delegationen;

Or. en

Änderungsantrag 180
Marie-Christine Vergiat
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
Menschenrechtsverteidiger, die 
unabhängige Zivilgesellschaft und freie 
Medien als maßgebliche Akteure im Leben 
einer demokratischen Gesellschaft in der 
Sahelzone unterstützt werden, 
insbesondere vor Wahlen;

21. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
Menschenrechtsverteidiger, die 
unabhängige Zivilgesellschaft
einschließlich der Frauenverbände und 
freie Medien als maßgebliche Akteure im 
Leben einer demokratischen Gesellschaft 
in der Sahelzone unterstützt werden, 
insbesondere vor Wahlen;

Or. fr

Änderungsantrag 181
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. vertritt die Auffassung, dass Schutz 
und Förderung der Redefreiheit von 
zentraler Bedeutung für die 
Herausbildung einer aktiven und 
engagierten Zivilgesellschaft sind, die 
einen großen Beitrag zur Entwicklung in 
der gesamten Region leisten kann; 
verurteilt in diesem Zusammenhang alle 
Versuche von Zensur, 
Einschüchterungen von Journalisten oder
Menschenrechtsaktivisten sowie sämtliche 
Formen direkter oder indirekter 
Beeinflussung von privaten oder 
staatlichen Medien;

Or. en

Änderungsantrag 182
Jean Roatta, Philippe Boulland



PE514.662v01-00 132/264 AM\940933DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Staaten der Sahelzone 
auf, alle willkürlichen Festnahmen und 
Einschüchterungskampagnen gegenüber 
der Presse und den Medien, den 
Menschenrechtsverteidigern oder 
Oppositionsmitgliedern einzustellen; 
fordert die Länder in der Sahel-Sahara-
Region einschließlich der 
nordafrikanischen Staaten auf, die 
Meinungsfreiheit und die 
Demonstrationsfreiheit pazifistischer 
Gruppen uneingeschränkt zu achten; 
fordert die Justizbehörden auf, den 
inhaftierten Oppositionellen im Einklang 
mit dem geltenden Recht einen fairen 
Prozess zu gewährleisten; fordert die 
Staaten der Sahelzone auf, 
Mehrparteiensysteme zu fördern sowie 
den politischen Gruppierungen, die die 
Rechtsstaatlichkeit achten, zu gestatten, 
sich zur Wahl zu stellen, ohne 
Repressalien fürchten zu müssen, und der 
Bevölkerung die Teilnahme an Wahlen zu 
ermöglichen;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in der 
Sahelzone hin, insbesondere in Mali, 
Niger, Tschad und Burkina Faso, aber 
auch in Mauretanien; erkennt die
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Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen;

nachteiligen Auswirkungen der Armut auf 
die Aussichten zur Durchsetzung der 
Menschenrechte an; stellt fest, dass Armut 
und Unterentwicklung sich 
unverhältnismäßig stark auf Frauen und 
Mädchen auswirken und bringt seine tiefe 
Besorgnis über die hohe Sterblichkeit bei 
Müttern und bei Kindern unter fünf Jahren 
in der Region zum Ausdruck; unterstreicht, 
dass die Ergebnisse der Vereinten 
Nationen, laut denen es bei besser 
ausgebildeten Müttern eine niedrigere 
Sterblichkeit gibt, einen Ruf nach Bildung 
für alle darstellen; weist darauf hin, dass 
ein rasches Bevölkerungswachstum, das 
jährlich oft mehr als 3 % beträgt,
zusätzlich Druck auf die Fähigkeit der 
Regierung ausübt, die grundlegendsten 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 184
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; hebt die umgekehrte 
Proportionalität zwischen der 
Schulbildung der Mütter und der 
Kindersterblichkeitsrate hervor und 
verweist deshalb darauf, dass die 
Einschulung der Mädchen gefördert 
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Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen;

werden muss; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen; hält es 
folglich für notwendig, den Zugang zu 
Gesundheitsdiensten insbesondere mit 
Blick auf das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung und reproduktive 
Gesundheit zu verbessern, indem ein 
Zugang zu Diensten der Familienplanung 
ermöglicht wird;

Or. fr

Änderungsantrag 185
Marielle de Sarnez, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an; 
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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sozialen Rechte zu verteidigen;

Or. fr

Änderungsantrag 186
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen;

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin 
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einmal 
mehr verdeutlichen, wie wichtig und 
notwendig eine Bildung für alle ist; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen;

Or. fr

Änderungsantrag 187
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist mit gebührendem Ernst auf die 22. weist mit gebührendem Ernst auf die 
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extreme und allgegenwärtige Armut in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso hin
und erkennt ihre nachteiligen 
Auswirkungen auf die Aussichten zur 
Durchsetzung der Menschenrechte an;
bringt seine tiefe Besorgnis über die hohe 
Sterblichkeit bei Müttern und bei Kindern 
unter fünf Jahren in der Region zum 
Ausdruck; unterstreicht, dass die 
Ergebnisse der Vereinten Nationen, laut 
denen es bei besser ausgebildeten Müttern 
eine niedrigere Sterblichkeit gibt, einen 
Ruf nach Bildung für alle darstellen; weist 
darauf hin, dass ein rasches 
Bevölkerungswachstum zusätzlich Druck 
auf die Fähigkeit der Regierung ausübt, die 
grundlegendsten wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte zu verteidigen;

extreme und allgegenwärtige Armut in der 
gesamten Region hin, insbesondere in
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso und 
erkennt ihre nachteiligen Auswirkungen 
auf die Aussichten zur Durchsetzung der 
Menschenrechte an; bringt seine tiefe 
Besorgnis über die hohe Sterblichkeit bei 
Müttern und bei Kindern unter fünf Jahren 
in der Region zum Ausdruck; unterstreicht, 
dass die Ergebnisse der Vereinten 
Nationen, laut denen es bei besser 
ausgebildeten Müttern eine niedrigere 
Sterblichkeit gibt, einen Ruf nach Bildung 
für alle darstellen; weist darauf hin, dass 
ein rasches Bevölkerungswachstum 
zusätzlich Druck auf die Fähigkeit der 
Regierung ausübt, die grundlegendsten 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 188
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die EU auf, alle Maßnahmen 
der Staaten der Sahelzone, der 
nichtstaatlichen Organisationen und der 
Zivilgesellschaft zu unterstützen, um 
insbesondere für die schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung zu verbessern; 
fordert die internationalen Akteure auf, 
ihren Kampf gegen HIV/AIDS, 
Tuberkulose, Malaria und Meningitis 
fortzusetzen, die die Ursache für 
zahlreiche Todesfälle bilden; weist darauf 
hin, dass einige Bevölkerungsgruppen der 
Sahelzone nomadisch leben und ihr 
Zugang zu Gesundheitsversorgung 
dadurch erschwert wird, und fordert die 
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Unterstützung von gesundheitsbezogenen 
Informationskampagnen und Kampagnen 
zur medizinischen Ausbildung; 

Or. fr

Änderungsantrag 189
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont die Wechselbeziehung zwischen 
Entwicklung, Demokratie, 
Menschenrechten, verantwortungsvoller 
Regierungsführung und Sicherheit in der 
Sahelzone; bekräftigt seine Unterstützung 
des Menschenrechtsansatzes und der 
demokratischen Eigenverantwortung in der 
Entwicklungszusammenarbeit, die darauf 
basieren, dass lokale Kräfte beteiligt und 
lokales Wissen genutzt wird, um vor Ort 
Entwicklungsziele zu erreichen und starke, 
effektive und unabhängige 
Durchsetzungsmechanismen zu errichten, 
an denen Parlamente, andere wirklich 
repräsentative Organe und die 
Zivilgesellschaft sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene beteiligt 
sind; unterstreicht gleichermaßen die 
Notwendigkeit der Bekämpfung der 
Korruption, um die Legitimität der 
Institutionen zu erhöhen, und um den 
wachsenden entwicklungspolitischen 
Herausforderungen in der Region zu 
begegnen; unterstreicht ferner die 
Wichtigkeit einer freien, organisierten 
Zivilgesellschaft und von Medien, um 
Missbräuche zu überwachen und zu 
melden;

23. betont die Wechselbeziehung zwischen 
Entwicklung, Demokratie, 
Menschenrechten, verantwortungsvoller 
Regierungsführung und Sicherheit in der 
Sahelzone; bekräftigt seine Unterstützung 
des Menschenrechtsansatzes und der 
demokratischen Eigenverantwortung in der 
Entwicklungszusammenarbeit, die darauf 
basieren, dass lokale Kräfte beteiligt und 
lokales Wissen genutzt wird, um vor Ort 
Entwicklungsziele zu erreichen und starke, 
effektive und unabhängige 
Durchsetzungsmechanismen zu errichten, 
an denen Parlamente, andere wirklich 
repräsentative Organe und die 
Zivilgesellschaft sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene beteiligt 
sind; verweist auf und unterstützt die 
Verpflichtungen der EU zur 
Durchsetzung der Menschenrechte im 
Rahmen ihrer 
Entwicklungszusammenarbeit, auf die 
auch in der EU-Menschenrechtsstrategie 
und ihrem Aktionsplan hingewiesen wird;

Or. en
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Änderungsantrag 190
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont die Wechselbeziehung zwischen 
Entwicklung, Demokratie, 
Menschenrechten, verantwortungsvoller 
Regierungsführung und Sicherheit in der 
Sahelzone; bekräftigt seine Unterstützung 
des Menschenrechtsansatzes und der 
demokratischen Eigenverantwortung in der 
Entwicklungszusammenarbeit, die darauf 
basieren, dass lokale Kräfte beteiligt und 
lokales Wissen genutzt wird, um vor Ort 
Entwicklungsziele zu erreichen und starke, 
effektive und unabhängige 
Durchsetzungsmechanismen zu errichten, 
an denen Parlamente, andere wirklich 
repräsentative Organe und die 
Zivilgesellschaft sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene beteiligt 
sind; unterstreicht gleichermaßen die 
Notwendigkeit der Bekämpfung der 
Korruption, um die Legitimität der 
Institutionen zu erhöhen, und um den 
wachsenden entwicklungspolitischen 
Herausforderungen in der Region zu 
begegnen; unterstreicht ferner die 
Wichtigkeit einer freien, organisierten 
Zivilgesellschaft und von Medien, um 
Missbräuche zu überwachen und zu 
melden;

23. betont die Wechselbeziehung zwischen 
Entwicklung, Demokratie, 
Menschenrechten, verantwortungsvoller 
Regierungsführung und Sicherheit in der 
Sahelzone; bekräftigt seine Unterstützung 
des Menschenrechtsansatzes und der 
demokratischen Eigenverantwortung in der 
Entwicklungszusammenarbeit, die darauf 
basieren, dass lokale Kräfte beteiligt und 
lokales Wissen genutzt wird, um vor Ort 
Entwicklungsziele zu erreichen und starke, 
effektive und unabhängige 
Durchsetzungsmechanismen zu errichten, 
an denen Parlamente, andere wirklich 
repräsentative Organe und die lokale und 
regionale Zivilgesellschaft sowohl auf 
nationaler als auch auf internationaler 
Ebene beteiligt sind; unterstreicht 
gleichermaßen die Notwendigkeit der 
Bekämpfung der Korruption, um die 
Legitimität der Institutionen zu erhöhen, 
und um den wachsenden 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen in der Region zu 
begegnen; unterstreicht ferner die 
Wichtigkeit einer freien, organisierten 
Zivilgesellschaft und von Medien, um 
Missbräuche zu überwachen und zu 
melden;

Or. fr

Änderungsantrag 191
Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. weist auf die Notwendigkeit hin, die 
Entwicklungshilfe für die Staaten an die 
Bedingung zu knüpfen, dass dort die 
Grundrechte geachtet werden; bekräftigt, 
dass die Union für eine sinnvolle 
Zuteilung der Mittel für die europäische 
Entwicklungshilfe in der Lage sein muss, 
die Verwendung der Mittel wirksam zu 
kontrollieren, d. h. sich zu vergewissern, 
dass die Mittel nicht zweckentfremdet 
werden; bekräftigt die Notwendigkeit, die 
Kohärenz zwischen dem außen- und 
innenpolitischen Handeln der Union 
entsprechend den entwicklungspolitischen 
Zielen der EU zu verbessern, damit die 
Menschenrechte wirkungsvoll gefördert 
werden können;

Or. fr

Änderungsantrag 192
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. unterstreicht die Notwendigkeit der 
Bekämpfung der Korruption, um die 
Legitimität der Institutionen zu erhöhen, 
und um den wachsenden 
entwicklungspolitischen 
Herausforderungen sowie 
Herausforderungen bei der Durchsetzung 
der Menschenrechte in der Region zu 
begegnen; stellt fest, dass der Zugang zu 
grundlegenden Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen durch die 
verschiedenen Formen der Korruption 
eingeschränkt wird; unterstreicht ferner 
die Wichtigkeit einer freien, organisierten 
Zivilgesellschaft und von Medien, um 
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Missbräuche zu überwachen und zu 
melden;

Or. en

Änderungsantrag 193
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden;

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden, insbesondere mit dem 
Ziel, die Eigenversorgung mit 
Lebensmitteln zu gewährleisten, die 
Infrastruktur zu verbessern, die 
Grundbesitzverhältnisse zu klären und 
Preisspekulationen verstärkt den Kampf 
anzusagen; weist darauf hin, dass auch 
der Verbesserung der 
Ressourcenmobilität Vorrang eingeräumt 
werden sollte, die, in Anbetracht der 
sozialen und politischen Unruhen in der 
Sahelzone, unterbrochen ist, wodurch das 
Funktionieren der Märkte behindert wird; 

Or. en
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Änderungsantrag 194
Elisabeth Jeggle

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden;

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die ländliche 
Entwicklung sowie Maßnahmen zur 
Unterstützung der landwirtschaftlichen 
Produktion, insbesondere der lokalen 
Erzeugung, von großer Bedeutung für die 
Ausrottung von Armut, Hunger und 
Unterentwicklung sind und deshalb im 
Rahmen von Entwicklungsstrategien 
einen zentralen Platz einnehmen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 195
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittel- und
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humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden;

Ernährungskrisen und andere humanitäre 
Notsituationen in der Sahelzone hin sowie 
auf ihre Auswirkungen auf den Großteil 
der grundlegenden Menschenrechte;
begrüßt das starke Engagement der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten bei den Bemühungen 
zur Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht, dass die 
Sicherstellung der 
Lebensmittelversorgung sowohl für den 
Friedensprozess als auch für die 
Durchsetzung der Menschenrechte von 
entscheidender Bedeutung ist; 
unterstreicht jedoch, dass es notwendig ist, 
dass humanitäre Maßnahmen mit der 
längerfristigen Unterstützung der EU im 
Zusammenhang mit der 
Entwicklungszusammenarbeit und dem 
Schutz der Menschenrechte koordiniert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 196
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre 
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; hofft, 
dass das Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone von keinerlei Gegenleistung 
abhängig gemacht wird; bekräftigt 
deshalb, dass es notwendig ist, dass 
humanitäre Maßnahmen mit der 
längerfristigen Unterstützung der EU im 
Zusammenhang mit der 
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koordiniert werden; Entwicklungszusammenarbeit und dem 
Schutz der Menschenrechte koordiniert 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 197
Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; unterstreicht jedoch, dass es 
notwendig ist, dass humanitäre
Maßnahmen mit der längerfristigen 
Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der Entwicklungszusammenarbeit und 
dem Schutz der Menschenrechte 
koordiniert werden;

24. weist mit gebührendem Ernst auf die 
häufigen Nahrungsmittelkrisen und andere 
humanitäre Notsituationen in der 
Sahelzone hin sowie auf ihre 
Auswirkungen auf den Großteil der 
grundlegenden Menschenrechte; begrüßt 
das starke Engagement der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zur 
Lösung der humanitären Krise in der 
Sahelzone; weist darauf hin, dass sich die 
Hilfeleistungen der Kommission 
anlässlich der Nahrungsmittel- und 
Ernährungskrisen 2012 auf 338 Mio. 
EUR beliefen, wovon 174 Mio. EUR auf 
die humanitäre Soforthilfe entfielen; weist 
ferner darauf hin, dass die GD ECHO 
172 Mio. EUR humanitäre Hilfe, davon 
58 Mio. EUR für Mali, zur Verfügung 
gestellt hat; begrüßt, dass der Initiative 
AGIR-Sahel im Rahmen des 11. EEF 
Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR zugeteilt 
wurden, um die Widerstandsfähigkeit der 
Staaten der Sahelzone zu verbessern;

Or. fr

Änderungsantrag 198
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
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Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. verweist auf die akuten Probleme wie 
Hungersnöte, Dürreperioden, andauernde 
Unterernährung sowie die Unfähigkeit 
der nationalen Regierung, eine 
Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 
zu gewährleisten, wodurch es 
insbesondere zu einem Schwinden der 
Hoffnung auf lokaler Ebene kommt; 
verweist wiederholt auf die Notwendigkeit, 
durch zusätzliche Finanzmittel und 
politische Unterstützung für die AGIR-
Sahel-Initiative als regionalen und 
umfassenden Ansatz zur Beseitigung der 
Wurzeln der Lebensmittelkrise die 
Fähigkeiten der nationalen Regierung zu 
verbessern, die Lebensmittelversorgung 
sicherzustellen

Or. en

Änderungsantrag 199
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. stellt mit großer Besorgnis fest, dass 
die Trinkwasserversorgung in der 
Sahelzone nach wie vor ein Problem ist; 
weist wiederholt darauf hin, dass im 
Sinne der Entwicklung der Region der 
Schwerpunkt darauf liegen sollte, die 
Grundversorgung der Bevölkerung in 
diesem Gebiet sicherzustellen; betont, 
dass ein Großteil der Entwicklungshilfe 
der EU zur Lösung dieser Probleme 
verwendet werden muss; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
internationalen Initiativen zur 
Beseitigung der Wasserknappheit in der 
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Sahelzone;

Or. en

Änderungsantrag 200
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Länder der Sahelzone und 
die regionalen Akteure auf, gemeinsam 
mit den Vereinten Nationen neue 
Entwicklungsressourcen zu mobilisieren; 
begrüßt die Gespräche, die vom UN-
Sondergesandten für die Sahelzone und 
der Afrikanischen Entwicklungsbank 
aufgenommen wurden und empfiehlt, 
diese Gespräche auch auf die Weltbank 
und weitere internationale Finanzinstitute 
auszudehnen, um einen Aktionsfonds für 
die Sahelzone ins Leben zu rufen; begrüßt 
die integrierte Plattform für Ressourcen 
dieses vorgeschlagenen Fonds, auf deren 
Ebene regionale Entwicklungsprojekte 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse der Sahelzone koordiniert 
werden sollen; fordert die EU auf, ihre 
eigene Strategie entsprechend anzupassen 
und zu koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 201
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. ist beunruhigt angesichts der 
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allgemeinen Lage des Uranbergbaus in 
der Sahelzone, insbesondere vor dem 
Hintergrund der jüngsten Übergriffe der 
MUJAO auf eine Mine in Arlit im 
nördlichen Teil des Niger am 23. Mai 
2013; weist darauf hin, dass 
schwerwiegende Verstöße gegen die 
Sicherheitsbestimmungen im Umfeld der 
Uranbergwerke des Niger katastrophale 
Auswirkungen für die lokale Bevölkerung 
und die regionale Stabilität haben 
könnten, fordert deshalb, dass 
Sicherheitsfragen vonseiten der Behörden 
des Landes höchste Priorität eingeräumt 
wird; betont ferner, dass die Sicherheit im 
Uranbergbau unbedingt garantiert 
werden muss; fordert die 
Bergbaugesellschaften auf, 
sicherzustellen, dass Uran 
verantwortungsvoll und der deutlichen 
Zustimmung der lokalen Gemeinschaften 
abgebaut wird, wobei die negativen 
Auswirkungen auf die Anwohner und 
ihre Umwelt nach Möglichkeit begrenzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 202
Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. verurteilt aufs Schärfste die weiterhin 
bestehende Sklaverei in Mauretanien; ist 
erschüttert über Belege, aus denen 
hervorgeht, dass bis zu 20 % der 
mauretanischen Bevölkerung in Sklaverei 
leben, die in einem strengen Kasten-
System verankert ist, obwohl sie im Jahre 
1981 offiziell abgeschafft und im Jahre 
2007 zum Straftatbestand erklärt worden 
ist;  weist darauf hin, dass die 

25. verurteilt aufs Schärfste die praktizierte 
erbliche Sklaverei, die in der Sahelzone, 
vor allem in Mauretanien, nach wie vor 
weit verbreitet ist; fordert die Regierungen 
der betroffenen Staaten nachdrücklich 
auf, in Zusammenarbeit mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
unverzüglich geeignete 
Rechtsvorschriften zur wirksamen 
Bekämpfung dieses Phänomens zu 
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mauretanische Regierung nur sehr 
widerstrebend dazu bereit ist, 
anzuerkennen, dass Sklaverei in 
Mauretanien weiterhin weitverbreitet ist, 
und dass bis heute nur eine Rechtssache 
bekannt ist, in der einem Sklavenhalter 
erfolgreich der Prozess gemacht worden 
ist; fordert die mauretanische Regierung 
auf, ihre nationalen und internationalen 
rechtlichen Verpflichtungen, allen 
Formen der Sklaverei wirksam ein Ende 
zu setzen, zu erfüllen; fordert die 
mauretanischen Behörden ferner auf, die 
Schikane von lokalen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 
sich für ein Ende der Sklaverei einsetzen, 
einzustellen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Arbeit von 
mauretanischen und internationalen 
Anti-Sklaverei-Organisationen, 
einschließlich des Sonderberichterstatters 
der Vereinten Nationen über 
zeitgenössische Formen der Sklaverei 
(UNSR), weiterhin zu unterstützen;

verabschieden; bekräftigt, dass die 
Rechtsvorschriften zur Ahndung der 
Sklaverei unbedingt Bestimmungen für 
die Regelung von 
Schadensersatzansprüchen der als 
Sklaven gehaltenen Menschen enthalten 
sollten; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
diese Rechtsvorschriften tatsächlich 
erlassen, umgesetzt und angewendet 
werden, damit die Praxis der Sklaverei 
beendet wird;

Or. fr

Änderungsantrag 203
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. verurteilt aufs Schärfste die weiterhin 
bestehende Sklaverei in Mauretanien; ist 
erschüttert über Belege, aus denen 
hervorgeht, dass bis zu 20 % der 
mauretanischen Bevölkerung in Sklaverei
leben, die in einem strengen Kasten-
System verankert ist, obwohl sie im Jahre 
1981 offiziell abgeschafft und im Jahre 
2007 zum Straftatbestand erklärt worden 
ist; weist darauf hin, dass die 
mauretanische Regierung nur sehr 

25. weist darauf hin, dass die Sklaverei 
innerhalb eines strengen Kasten-Systems 
verankert ist und weiterhin fortbesteht, 
obwohl sie im Jahre 1981 offiziell 
abgeschafft und im Jahre 2007 
ausdrücklich zum Straftatbestand erklärt 
worden ist; weist ferner darauf hin, dass 
die mauretanische Regierung nur sehr 
widerstrebend dazu bereit ist, 
anzuerkennen, dass Sklaverei in 
Mauretanien weiterhin weitverbreitet ist, 
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widerstrebend dazu bereit ist, 
anzuerkennen, dass Sklaverei in 
Mauretanien weiterhin weitverbreitet ist, 
und dass bis heute nur eine Rechtssache 
bekannt ist, in der einem Sklavenhalter 
erfolgreich der Prozess gemacht worden 
ist; fordert die mauretanische Regierung 
auf, ihre nationalen und internationalen 
rechtlichen Verpflichtungen, allen Formen 
der Sklaverei wirksam ein Ende zu setzen, 
zu erfüllen; fordert die mauretanischen 
Behörden ferner auf, die Schikane von 
lokalen zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die sich für ein Ende der 
Sklaverei einsetzen, einzustellen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, die Arbeit von mauretanischen und 
internationalen Anti-Sklaverei-
Organisationen, einschließlich des 
Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über zeitgenössische Formen der 
Sklaverei (UNSR), weiterhin zu 
unterstützen;

und dass bis heute nur eine Rechtssache 
bekannt ist, in der einem Sklavenhalter 
erfolgreich der Prozess gemacht worden 
ist; fordert die mauretanische Regierung 
auf, ihre nationalen und internationalen 
rechtlichen Verpflichtungen, allen Formen 
der Sklaverei wirksam ein Ende zu setzen, 
zu erfüllen; fordert die die mauretanischen 
Behörden ferner auf, die Schikanierung 
und sogar Inhaftierung von Aktivisten 
lokaler zivilgesellschaftlicher
Organisationen, die sich für ein Ende der 
Sklaverei einsetzen, einzustellen oder des 
Abfalls vom wahren Glauben zu 
bezichtigen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, die Arbeit von 
mauretanischen und internationalen Anti-
Sklaverei-Organisationen, einschließlich 
des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über zeitgenössische Formen der 
Sklaverei (UNSR), weiterhin zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 204
Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. ist zutiefst erschüttert über Belege, 
aus denen hervorgeht, dass 20 % der 
mauretanischen Bevölkerung in Sklaverei 
leben, die in einem strengen Kasten-
System verankert ist, obwohl sie in dem 
Land 1981 offiziell abgeschafft und 2007 
zum Straftatbestand erklärt worden ist; 
bekundet seine tiefe Besorgnis darüber, 
dass die Sklaverei institutionalisiert ist 
und selbst in der öffentlichen Verwaltung 
praktiziert wird; bedauert, dass die 
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mauretanische Regierung nur sehr 
widerstrebend dazu bereit ist 
anzuerkennen, dass Sklaverei in 
Mauretanien weiterhin weit verbreitet ist, 
und dass bis heute nur eine Rechtssache 
bekannt ist, in der einem Sklavenhalter 
erfolgreich der Prozess gemacht wurde; 
fordert die mauretanische Regierung auf, 
ihre nationalen und internationalen 
rechtlichen Verpflichtungen, allen 
Formen der Sklaverei wirksam ein Ende 
zu setzen, zu erfüllen; fordert die 
mauretanischen Behörden zudem 
inständig und nachdrücklich auf, die 
Schikane der lokalen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 
sich für ein Ende der Sklaverei einsetzen, 
einzustellen und sämtliche 
Anschuldigungen gegen deren Mitglieder 
und Vertreter zurückzuziehen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Arbeit der mauretanischen und 
internationalen Anti-Sklaverei-
Organisationen, einschließlich des 
Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über die zeitgenössischen 
Formen der Sklaverei, weiter zu 
unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 205
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. bekundet seine tiefe Besorgnis über 
die Vorwürfe der Diskriminierung der 
farbigen Bevölkerung von Mauretanien 
im Rahmen der derzeit laufenden 
Volkszählung;

Or. fr
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Änderungsantrag 206
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass es in der gesamten 
Sahelzone weiterhin Sklaverei gibt, und 
dass viele Menschen in Mali, Niger und 
anderswo in Schuldknechtschaft leben;
fordert die verantwortlichen nationalen und 
internationalen Behörden auf, in diesem 
Zusammenhang tätig zu werden, wobei der 
Position und schwachen Stellung von 
Frauen und Mädchen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte,
indem u. a. die Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung von Opfern, das
Sammeln von Daten und die Organisation 
von Sensibilisierungskampagnen
unterstützt wird;

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass es in der gesamten 
Sahelzone weiterhin Sklaverei gibt, und 
dass viele Menschen in Mali, Niger und 
anderswo in Schuldknechtschaft leben;
fordert die verantwortlichen nationalen und 
internationalen Behörden auf, in diesem 
Zusammenhang tätig zu werden und zu 
kontrollieren, ob die entsprechenden 
Rechtsvorschriften ordnungsgemäß 
umgesetzt werden, die Sklaverei 
untersagen und unter Strafe stellen,
wobei der Position und schwachen Stellung 
von Frauen und Mädchen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; 
fordert die Behörden auf, Programme zu 
entwickeln, die unter anderem auf die
Rehabilitierung und Wiedereingliederung 
von Opfern, das Erfassen von Daten und
vor allem die Organisation von 
Sensibilisierungskampagnen abzielen, da 
Sklaverei von vielen ehemaligen Sklaven 
oder Sklavenhaltern als natürliche 
Gegebenheit betrachtet wird und dieses 
soziale Hierarchie tief in ihrer Mentalität 
verankert ist; fordert die lokalen 
Behörden auf, Strategien und Pläne zur 
Integration ehemaliger Sklaven in die 
Gesellschaft zu entwickeln, indem ihnen 
Mittel zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts und der Zugang zu 
Arbeitsplätzen garantiert werden;

Or. en

Änderungsantrag 207
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Jean Roatta, Philippe Boulland

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass es in der gesamten 
Sahelzone weiterhin Sklaverei gibt, und 
dass viele Menschen in Mali, Niger und 
anderswo in Schuldknechtschaft leben; 
fordert die verantwortlichen nationalen und 
internationalen Behörden auf, in diesem 
Zusammenhang tätig zu werden, wobei der 
Position und schwachen Stellung von 
Frauen und Mädchen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
indem u. a. die Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung von Opfern, das 
Sammeln von Daten und die Organisation 
von Sensibilisierungskampagnen 
unterstützt wird;

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass es in der gesamten 
Sahelzone weiterhin Sklaverei gibt, und 
dass viele Menschen in Mali, Niger und 
anderswo in Schuldknechtschaft leben; 
fordert die verantwortlichen nationalen und 
internationalen Behörden auf, in diesem 
Zusammenhang tätig zu werden, wobei der 
Position und schwachen Stellung von 
Frauen und Mädchen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
indem die Wahaya-Praxis in Niger, bei 
der Mädchen zu sexuellen Beziehungen 
mit Männern gezwungen werden, die den 
Besitzanspruch auf sie erheben, beendet 
wird, indem die Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung von Opfern, das 
Sammeln von Daten und die Organisation 
von Sensibilisierungskampagnen 
unterstützt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 208
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass es in der gesamten 
Sahelzone weiterhin Sklaverei gibt, und 
dass viele Menschen in Mali, Niger und 
anderswo in Schuldknechtschaft leben; 
fordert die verantwortlichen nationalen und 
internationalen Behörden auf, in diesem 
Zusammenhang tätig zu werden, wobei der 

26. weist ferner mit großer Besorgnis 
darauf hin, dass viele Menschen in Mali, 
Niger und anderswo in Schuldknechtschaft 
leben; fordert die verantwortlichen 
nationalen und internationalen Behörden
auf, in diesem Zusammenhang tätig zu 
werden, wobei der Position und schwachen 
Stellung von Frauen und Mädchen 
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Position und schwachen Stellung von 
Frauen und Mädchen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
indem u. a. die Rehabilitierung und 
Wiedereingliederung von Opfern, das 
Sammeln von Daten und die Organisation 
von Sensibilisierungskampagnen 
unterstützt wird;

besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte, indem u. a. die 
Rehabilitierung und Wiedereingliederung 
von Opfern, das Sammeln von Daten und 
die Organisation von 
Sensibilisierungskampagnen unterstützt 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 209
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. ist in großer Sorge angesichts der 
Missachtung der Grundrechte von 
Kindern in der Sahelzone, insbesondere 
angesichts von geschlechtsspezifischer 
Gewalt und Diskriminierungen, der 
verbreiteten Kinderarbeit, der 
angeblichen Inhaftierung von 
Minderjährigen in Gefängnissen für 
Erwachsene in Mauretanien, Mali sowie 
weiteren Ländern, sowie der Einziehung 
von Kindersoldaten in die regulären 
Streitkräfte im Tschad; fordert die EU
auf, eng mit den Regierungen der Länder 
der Sahelzone zusammenzuarbeiten, 
damit diese Praktiken beseitigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 210
Jean Roatta, Philippe Boulland, Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 
Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
beseitigen;

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass 
Kinderarbeit in den Staaten der Sahelzone 
gesetzlich verboten ist und dass die Arbeit 
im Goldbergbau besonders gefährlich ist; 
fordert die malischen Behörden daher auf, 
die in ihrem Aktionsplan für die 
Bekämpfung der Kinderarbeit 
(PANETEM) vom Juni 2011 enthaltenen 
Vorschläge umzusetzen und Bildung für 
alle aktiver zu fördern; fordert die EU auf, 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und anderen nationalen und 
internationalen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um Kinderarbeit in 
Mali vollständig zu beseitigen; fordert alle 
Staaten der Sahelzone auf, gegen die 
Kinderarbeit vorzugehen und die 
schulische Bildung zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 211
Frédéric Daerden, Jean Roatta

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass 
Kinderarbeit in den Staaten der Sahelzone 
gesetzlich verboten ist und dass die Arbeit 
im Goldbergbau besonders gefährlich ist; 
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Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
beseitigen;

fordert die malischen Behörden daher auf, 
die in ihrem Aktionsplan für die 
Bekämpfung der Kinderarbeit 
(PANETEM) vom Juni 2011 enthaltenen 
Vorschläge umzusetzen und Bildung für 
alle aktiver zu fördern; fordert die EU auf, 
mit der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und anderen nationalen und 
internationalen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um Kinderarbeit in 
Mali vollständig zu beseitigen; fordert alle 
Staaten der Sahelzone auf, gegen die 
Kinderarbeit vorzugehen und die 
schulische Bildung zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 212
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 
Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
beseitigen;

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft sowie weiteren 
Wirtschaftsbereichen, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 
Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
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beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 213
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 
Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
beseitigen;

27. bekundet seine tiefe Sorge über Belege 
für Kinderarbeit in malischen Goldminen 
sowie in der malischen Land- und 
Forstwirtschaft sowie weiteren 
Wirtschaftsbereichen, laut denen sogar 
sechsjährige Kinder zur Arbeit gezwungen 
werden; weist darauf hin, dass malische 
Gesetze Kinderarbeit verbieten, 
insbesondere eine gefährliche Arbeit wie 
im Goldbergbau; fordert die malischen 
Behörden daher auf, die in ihrem 
Aktionsplan für die Bekämpfung der 
Kinderarbeit (PANETEM) vom Juni 2011 
enthaltenen Vorschläge umzusetzen und 
Bildung für alle aktiver zu fördern; fordert 
die EU auf, mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und anderen 
nationalen und internationalen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Kinderarbeit in Mali vollständig zu 
beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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27a. stellt mit großer Sorge fest, dass 
gemäß den Statistiken von 
Nichtregierungsorganisationen in Mali 
3 Millionen Kinder im Alter von unter 
17 Jahren arbeiten müssen; bedauert 
diese Tatsache, insbesondere weil dies zu 
Lasten der Schulbesuche geht und der 
Anteil der Analphabeten damit steigt;

Or. en

Änderungsantrag 215
Jean Roatta, Dominique Vlasto, Philippe Boulland, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. weist darauf hin, dass die EU die 
Grundsätze des Kimberley-Prozesses 
anerkennt, die Programme für 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 
und Handel im Forstsektor (FLEGT) 
umsetzt und allgemein die Achtung der 
grundlegenden internationalen Normen 
in den Bereichen Sozialschutz, Arbeit und 
Umweltschutz sowie die soziale 
Verantwortung der Unternehmen fördert; 
fordert die EU und die Staaten der 
Sahelzone auf, ein System zur 
Rückverfolgbarkeit von Gold analog zum 
Kimberley-Prozess für Diamanten zu 
erwägen; betont, dass die europäischen 
Unternehmen mit Niederlassungen in den 
Ländern der Region darauf achten 
müssen, dass diese grundlegenden 
Normen und die internationalen 
Leitlinien für die soziale Verantwortung 
von Unternehmen befolgt werden; weist 
erneut darauf hin, dass die EU in Kürze 
die nach Ländern aufgeschlüsselte 
Berichterstattung einführen wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 216
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist tief besorgt über Berichte über die 
Entführung von Kindern in Tschad, um ein 
Lösegeld zu erzielen oder um sie zu 
verkaufen; weist darauf hin, dass Kinder 
innerhalb und außerhalb von Tschad zum 
Zwecke der Zwangsarbeit und der 
sexuellen Ausbeutung verkauft werden;
weist ferner darauf hin, dass in einigen 
Fällen Kinder entführt und an 
internationale Adoptionsagenturen verkauft 
worden sind;

28. ist tief besorgt über Berichte über die 
Entführung von Kindern in Tschad, um ein 
Lösegeld zu erzielen oder um sie zu 
verkaufen; weist darauf hin, dass Kinder 
innerhalb und außerhalb von Tschad zum 
Zwecke der Zwangsarbeit, Zwangsheirat
und der sexuellen Ausbeutung verkauft 
werden; weist ferner darauf hin, dass in 
einigen Fällen Kinder entführt und an 
internationale Adoptionsagenturen verkauft 
worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 217
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist tief besorgt über Berichte über die 
Entführung von Kindern in Tschad, um ein 
Lösegeld zu erzielen oder um sie zu 
verkaufen; weist darauf hin, dass Kinder 
innerhalb und außerhalb von Tschad zum 
Zwecke der Zwangsarbeit und der 
sexuellen Ausbeutung verkauft werden;
weist ferner darauf hin, dass in einigen 
Fällen Kinder entführt und an 
internationale Adoptionsagenturen verkauft 
worden sind;

28. ist tief besorgt über Berichte über die 
Entführung von Kindern in Tschad und 
den anderen Ländern der Region; weist 
darauf hin, dass Kinder innerhalb und 
außerhalb von Tschad zum Zwecke der 
Zwangsarbeit und der sexuellen 
Ausbeutung verkauft werden; weist ferner 
darauf hin, dass in einigen Fällen Kinder 
entführt und an internationale 
Adoptionsagenturen verkauft worden sind;

Or. en
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Änderungsantrag 218
Jean Roatta, Dominique Vlasto, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die Staaten der Sahelzone 
auf, den Zugang aller Kinder, Jungen wie 
Mädchen, und der nomadischen 
Bevölkerungsgruppen zu Bildung ohne 
Diskriminierung aus Gründen der Rasse, 
Kaste oder Volkszugehörigkeit zu fördern; 
fordert die Staaten auf, für Möglichkeiten 
der Berufsausbildung sowie für den 
Zugang zu Hochschulen und zu 
Arbeitsplätzen zu sorgen, um den jungen 
Menschen in der Sahelzone eine 
Zukunftsperspektive zu bieten und sie so 
von terroristischen Gruppen 
fernzuhalten; fordert nachdrücklich, dass 
das schulische Umfeld der Kinder die 
Mindestanforderungen an Hygiene, 
Sicherheit und Menschenwürde erfüllen 
und Kinder von ihrem Vormund nicht 
misshandelt oder zum Betteln 
missbraucht werden;

Or. fr

Änderungsantrag 219
Jean Roatta, Philippe Boulland, Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen konfrontiert sind, 
die sich u. a. in Zwangsheiraten, 
Kinderehen, sexueller Ausbeutung, 
mangelhafter Bildung und weitverbreiteter 
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Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung zu 
unterstützen und es Frauen zu ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das sie frei gewählt 
haben;

Genitalverstümmelung bei Frauen, 
einschließlich der Infibulation, sowie in 
Bräuchen wie dem Sororat oder dem 
Levirat äußert; fordert Maßnahmen zum 
Schutz der Menschenrechte und zur 
Gleichstellung der Geschlechter in 
Zusammenarbeit mit allen 
entwicklungspolitischen Akteuren vor 
Ort, insbesondere zur Achtung, zum 
Schutz und zur Förderung der 
Frauenrechte, darunter das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung und 
reproduktive Gesundheit, ohne 
Diskriminierung aus Gründen der Rasse, 
der Kaste, des Alters, der Volks- oder 
Religionszugehörigkeit, des 
Familienstands, der Herkunft oder des 
Migrantenstatus;

Or. fr

Änderungsantrag 220
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung zu 
unterstützen und es Frauen zu ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das sie frei gewählt 
haben;

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung zu 
unterstützen und es Frauen zu ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das sie frei gewählt 
haben; betont, dass verstärkte 
Anstrengungen erforderlich sind, um zu 
garantieren, dass die Reformen im 
Bereich der Staatsführung und 
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Rechtstaatlichkeit den besonderen 
Anforderungen von Frauen gerecht 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 221
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung zu 
unterstützen und es Frauen zu ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das sie frei gewählt 
haben;

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung
und Ungleichbehandlung der 
Geschlechter zu unterstützen und es 
Frauen zu ermöglichen, ein Leben zu 
führen, das sie frei gewählt haben;

Or. en

Änderungsantrag 222
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 

29. weist auf die Diskriminierung und die 
Gewalt hin, mit der Frauen und Mädchen 
in der Region überwiegend konfrontiert 
sind, die sich u. a. in Zwangsheiraten, 



AM\940933DE.doc 161/264 PE514.662v01-00

DE

sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung 
zu unterstützen und es Frauen zu 
ermöglichen, ein Leben zu führen, das sie 
frei gewählt haben;

Kinderehen, sexueller Ausbeutung, 
mangelhafter Bildung und, insbesondere in 
Tschad, weitverbreiteter 
Genitalverstümmelung bei Frauen, 
einschließlich der Infibulation, äußert; 
fordert die EU auf, lokale Frauengruppen 
und die Zivilgesellschaft finanziell zu 
unterstützen und es dadurch Frauen zu 
ermöglichen, ein Leben zu führen, das sie 
frei gewählt haben;

Or. fr

Änderungsantrag 223
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; fordert die EU auf, lokale 
Frauengruppen und die Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung der Unterdrückung zu 
unterstützen und es Frauen zu ermöglichen, 
ein Leben zu führen, das sie frei gewählt 
haben;

29. weist auf die Diskriminierung hin, mit 
der Frauen und Mädchen in der Region 
überwiegend konfrontiert sind, die sich 
u. a. in Zwangsheiraten, Kinderehen, 
sexueller Ausbeutung, mangelhafter 
Bildung und, insbesondere in Tschad, 
weitverbreiteter Genitalverstümmelung bei 
Frauen, einschließlich der Infibulation, 
äußert; betont jedoch die Lage der 
sahrauischen Frauen, die in den letzten 
Jahrzehnten erfolgte deutliche 
Reduzierung ihrer Analphabetenrate, die 
wichtige gesellschaftliche Rolle, die sie in 
den Flüchtlingslagern einnehmen, da sie 
maßgeblich an der Organisation der 
sahrauischen Institutionen mitwirken, 
sowie ihre bedeutende Teilhabe am 
politischen Geschehen; bedauert jedoch 
die Menschenrechtsverletzungen, denen 
die sahrauischen Frauen in den von 
Marokko besetzten Gebieten ausgesetzt 
sind und die erniedrigende Behandlung 
und sexuelle Gewalt gegen Frauen 
umfassen, wodurch die Besatzungsmächte 
versuchen, die sahrauische Bevölkerung 



PE514.662v01-00 162/264 AM\940933DE.doc

DE

einzuschüchtern; fordert die EU auf, 
lokale Frauengruppen und die 
Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung der 
Unterdrückung zu unterstützen und es 
Frauen zu ermöglichen, ein Leben zu 
führen, das sie frei gewählt haben;

Or. es

Änderungsantrag 224
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. fordert die EU auf, mit regionalen 
Akteuren beim Ausbau der 
Bildungsmöglichkeiten für Mädchen 
zusammenzuarbeiten sowie Maßnahmen 
zu fördern, die die finanzielle Sicherheit
von Frauen verbessern und auf die 
Nutzung ihres Potentials abzielen, was für 
die soziale, politische und wirtschaftliche 
Teilhabe von Frauen von großer 
Bedeutung ist; fordert ferner eine Politik 
zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung von Frauen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. begrüßt den rechtlichen Status von 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso;
bedauert jedoch, dass es immer noch eine 

30. begrüßt den rechtlichen Status von 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen in 
Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso;
bedauert jedoch, dass es immer noch eine 
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gesellschaftliche Diskriminierung gibt;
hofft, dass die Personen, die während der 
Unruhen im Norden Malis unterdrückt 
worden sind, sich wieder gefahrlos in die 
Gesellschaft eingliedern können; ist 
zutiefst besorgt über die andauernde 
Kriminalisierung von Beziehungen von 
Schwulen, Lesbierinnen, Bisexuellen und 
Transsexuellen in Mauretanien; fordert die 
mauretanische Regierung auf, mit der 
Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um 
ihre Gesetzgebung zu reformieren und 
dazu beizutragen, dass das Leben von 
schwulen, lesbischen, bisexuellen und 
transsexuellen Bürgern verbessert wird;

gesellschaftliche Diskriminierung gibt;
hofft, dass die Personen, die während der 
Unruhen im Norden Malis unterdrückt 
worden sind, sich wieder gefahrlos in die 
Gesellschaft eingliedern können; ist 
zutiefst besorgt über die andauernde 
Kriminalisierung von Beziehungen von 
Schwulen, Lesbierinnen, Bisexuellen und 
Transsexuellen in Mauretanien, die für 
Männer die Todesstrafe durch Steinigung 
vorsieht; weist jedoch darauf hin, dass 
keine Fälle bekannt sind, in denen dieses 
Strafe vollstreckt wurde; fordert die 
mauretanische Regierung dennoch auf, mit 
der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, 
um ihre Gesetzgebung zu reformieren und 
dazu beizutragen, dass das Leben von 
schwulen, lesbischen, bisexuellen und 
transsexuellen Bürgern verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 226
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist; begrüßt die Entwicklungen in Niger in 
Bezug auf diese Frage, fordert jedoch alle 
Länder, in denen es einen bedeutenden 
Anteil von Tuareg an der 
Gesamtbevölkerung gibt, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist, ohne zu vergessen, dass andere 
Bevölkerungsgruppen in diesem Gebiet 
leben, insbesondere im Norden Malis, wo 
die Tuareg nur 12 % der 
Gesamtbevölkerung ausmachen; vertritt 
die Auffassung, dass all diesen Gruppen 
wieder ein friedliches Zusammenleben 
ermöglicht werden sollte, wie sie es viele 
Jahrhunderte hindurch erlebt haben;
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institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
Sahelzone hin; ermutigt die Regierungen 
der Region, all diese Kulturen in den 
sozialen und politischen Dialog 
einzubeziehen;

begrüßt die Entwicklungen in Niger in 
Bezug auf diese Frage, fordert jedoch alle 
Länder, in denen es einen bedeutenden 
Anteil von Tuareg an der 
Gesamtbevölkerung gibt, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 
institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
Sahelzone hin; ermutigt die Regierungen 
der Region, all diese Kulturen in den 
sozialen und politischen Dialog 
einzubeziehen;

Or. fr

Änderungsantrag 227
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist; begrüßt die Entwicklungen in Niger in 
Bezug auf diese Frage, fordert jedoch alle 
Länder, in denen es einen bedeutenden 
Anteil von Tuareg an der 
Gesamtbevölkerung gibt, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 
institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
Sahelzone hin; ermutigt die Regierungen 
der Region, all diese Kulturen in den 

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist; begrüßt die Entwicklungen in Niger in 
Bezug auf diese Frage, fordert jedoch alle 
Länder, in denen es einen bedeutenden 
Anteil von Tuareg an der 
Gesamtbevölkerung gibt, einschließlich 
jener außerhalb der Sahelzone wie 
Algerien und Libyen, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 
institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
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sozialen und politischen Dialog 
einzubeziehen;

Sahelzone hin; fordert die Regierungen der 
Region auf, all diese Kulturen in den 
sozialen und politischen Dialog sowie den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 228
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist; begrüßt die Entwicklungen in Niger in 
Bezug auf diese Frage, fordert jedoch alle 
Länder, in denen es einen bedeutenden 
Anteil von Tuareg an der 
Gesamtbevölkerung gibt, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 
institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
Sahelzone hin; ermutigt die Regierungen 
der Region, all diese Kulturen in den 
sozialen und politischen Dialog 
einzubeziehen;

31. ist der Auffassung, dass eine 
rechtsbasierte Herangehensweise in Bezug 
auf die Situation und die Entwicklung des 
Volkes der Tuareg, die historische 
Missstände auf ehrliche Weise angeht, für 
den Frieden und die Entwicklung der 
Sahelzone von grundlegender Bedeutung 
ist, insbesondere angesichts des jüngsten
Friedensabkommens in Mali; begrüßt die 
Entwicklungen in Niger in Bezug auf diese 
Frage, fordert jedoch alle Länder, in denen 
es einen bedeutenden Anteil von Tuareg an 
der Gesamtbevölkerung gibt, auf, mit 
Gemeinschaftsvertretern 
zusammenzuarbeiten, um die Probleme der 
Unterentwicklung und Feindseligkeit 
sowohl auf politischer als auch auf 
institutioneller Ebene zu lösen; weist ferner 
auf die Vielfalt der Kulturen in der 
Sahelzone hin; ermutigt die Regierungen 
der Region, all diese Kulturen in den 
sozialen und politischen Dialog 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 229
Jean Roatta, Philippe Boulland
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Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. weist darauf hin, dass sich die 
Bevölkerung der Sahelzone aus 
ethnokulturellen grenzüberschreitenden 
Gemeinschaften zusammensetzt und dass 
durch deren fortbestehende Gegensätze 
sowie die gelegentliche 
Instrumentalisierung dieser Spannungen 
die Etablierung demokratischer Staaten 
sowie ein dauerhafter Frieden erschwert 
werden; stellt fest, dass es an der Zeit ist, 
die Brüderlichkeit dieser Gruppen zu 
festigen und die internen Konflikte zu 
beenden; fordert die Staaten der 
Sahelzone auf, inklusive Dialoge 
zwischen den Volksgruppen zu etablieren;

Or. fr

Änderungsantrag 230
Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. stellt fest, dass ein erheblicher Teil 
der in Mali verübten Verbrechen aus der 
extremistischen islamischen Sichtweise 
erwächst, dass Religionsfreiheit nicht 
zugelassen werden darf; ist der Ansicht, 
dass die EU sich daher mit aller Kraft 
dafür einsetzen muss, dass jeder das 
Recht hat, eine Religion zu verlassen, 
einer anderen Religion beizutreten oder 
sich zu keiner Religion zu bekennen; 

Or. nl

Änderungsantrag 231
Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. begrüßt die Ernennung des EUSR für 
die Sahelzone und die starke Ausrichtung 
seines Mandats auf die Einhaltung der 
Menschrechte; erwartet, dass der neue 
EUSR eng mit dem EUSR für 
Menschenrechte, der Anklagebehörde des 
IStGH, dem Büro des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR) und den 
Menschenrechtsverteidigern und den 
Beobachtern in der Region 
zusammenarbeitet;

32. begrüßt die Ernennung des EUSR für 
die Sahelzone und die starke Ausrichtung 
seines Mandats auf die Einhaltung der 
Menschrechte; erwartet, dass der neue 
EUSR eng mit dem EUSR für 
Menschenrechte, der Anklagebehörde des 
IStGH, dem Büro des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR) und den 
Menschenrechtsverteidigern und den 
Beobachtern in der Region 
zusammenarbeitet; fordert insbesondere 
eine entsprechende Koordinierung 
zwischen dem EUSR für die Sahelzone 
und dem EUSR für den südlichen 
Mittelmeerraum, sowie mit dem EUSR für 
das Horn von Afrika, da Krisen in Afrika 
erhebliche regionale Auswirkungen 
haben, oft dazu neigen, weite Kreise zu 
ziehen, und unter geostrategischen 
Gesichtspunkten betrachtet werden
müssen; fordert die EU deshalb auf, sich 
selbst wirksam bei der Koordinierung 
aller ihrer Maßnahmen in Afrika 
einzubringen, insbesondere beim 
Krisenmanagement und bei Maßnahmen 
nach der Beilegung von Konflikten; 
fordert die HV/VP deshalb auf, für eine 
solche Koordinierung zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 232
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. begrüßt die Ernennung des EUSR für 32. begrüßt die Ernennung des EUSR für 
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die Sahelzone und die starke Ausrichtung 
seines Mandats auf die Einhaltung der 
Menschrechte; erwartet, dass der neue 
EUSR eng mit dem EUSR für 
Menschenrechte, der Anklagebehörde des 
IStGH, dem Büro des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR) und den 
Menschenrechtsverteidigern und den 
Beobachtern in der Region 
zusammenarbeitet;

die Sahelzone und die starke Ausrichtung 
seines Mandats auf die Einhaltung der 
Menschrechte; erwartet, dass der neue 
EUSR bei der Durchsetzung der 
Menschenrechte und des humanitären 
Völkerrechts eng mit dem EUSR für 
Menschenrechte, der Anklagebehörde des 
IStGH, dem Büro des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR) und den 
Menschenrechtsverteidigern und den 
Beobachtern in der Region 
zusammenarbeitet;

Or. en

Änderungsantrag 233
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. betont, wie wichtig es ist, dass die 
politischen Verpflichtungen der EU im 
Bereich der Menschenrechte umgesetzt 
werden, einschließlich ihrer Leitlinien zu 
Kindern und bewaffneten Konflikten, zu 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen und 
zur Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung gegen sie, zur Förderung 
der Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts, zum Schutz von Zivilisten 
bei GSVP-Missionen und –Operationen, 
sowie der Politik der EU des umfassenden 
Ansatzes im Hinblick auf die Umsetzung 
der Resolutionen 1325 und 1820 des UN-
Sicherheitsrates zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit;

33. betont, wie wichtig es ist, dass die 
politischen Verpflichtungen der EU im 
Bereich der Menschenrechte umgesetzt 
werden, einschließlich ihrer Leitlinien zu 
Kindern und bewaffneten Konflikten, zu 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen und 
zur Bekämpfung aller Formen von 
Diskriminierung gegen sie, zur Förderung 
der Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts, zum Schutz von Zivilisten 
bei GSVP-Missionen und –Operationen, 
sowie der Politik der EU des umfassenden 
Ansatzes im Hinblick auf die Umsetzung 
der Resolutionen 1325 und 1820 des UN-
Sicherheitsrates zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit, einschließlich durch Kontrolle 
der entsprechenden Entwicklungen und 
Berichterstattung über diese 
Entwicklungen;

Or. en
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Änderungsantrag 234
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die EU-Strategie 
für die Sahelzone Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratieförderung als 
Schlüsselelemente zur Unterstützung der 
Verknüpfung zwischen Entwicklung und 
Sicherheit, die im Zentrum der Strategie
stehen, immer noch nicht angemessen 
berücksichtigt; fordert die EU-Institutionen 
auf, zusammenzuarbeiten, um die Strategie 
bald entsprechend zu ändern;

34. begrüßt die strategischen 
Aktionslinien innerhalb der EU-Strategie 
für die Sahelzone, einschließlich der 
Unterstützung und Förderung 
verantwortungsvoller Staatsführung und 
der internen Lösung von Konflikten; 
vertritt jedoch die Auffassung, dass die 
Strategie Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratieförderung effektive 
wirtschaftspolitischen Steuerung und 
durchgreifende Maßnahmen gegen die 
Korruption als Schlüsselelemente zur 
Unterstützung der Verknüpfung zwischen 
Entwicklung und Sicherheit, die in ihrem
Zentrum stehen, immer noch nicht 
angemessen berücksichtigt; fordert die EU-
Institutionen auf, zusammenzuarbeiten, um 
die Strategie bald entsprechend zu ändern
und folgende konkrete Vorschläge 
aufzunehmen:
a) Unterstützung für die Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen in der gesamten 
Region,
b) Bekämpfung von Sklaverei, 
Menschenhandel und anderen Formen 
von illegalem Handel und Schmuggel, die 
nachweislich negative Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Sicherheit in 
der Region haben,
c) Verbesserung der Lage von Frauen, 
Kindern und Minderheiten,
d) effiziente und effektive Zuteilung der 
Hilfsmittel, dadurch zusätzliche 
Unterstützung für Regierungen nach dem 
Prinzip "Mehr für Mehr",
e) Beendigung der Kultur der 
Straflosigkeit, einschließlich durch die 
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Unterstützung von Maßnahmen, die für
Mali und andere Länder vorgeschlagen 
wurden oder bereits angelaufen sind,
f) Durchsetzung der bürgerlichen 
Freiheiten und Verbesserung der 
demokratischen Regierungsführung 
durch für alle zugängliche 
Wahlverfahren und glaubwürdige 
Repräsentation und Unterstützung der 
Zivilgesellschaft,
g) Bewahrung der kulturellen Vielfalt und 
des kulturellen Erbes;

Or. en

Änderungsantrag 235
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die EU-Strategie 
für die Sahelzone Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratieförderung als 
Schlüsselelemente zur Unterstützung der 
Verknüpfung zwischen Entwicklung und 
Sicherheit, die im Zentrum der Strategie 
stehen, immer noch nicht angemessen 
berücksichtigt; fordert die EU-Institutionen 
auf, zusammenzuarbeiten, um die Strategie 
bald entsprechend zu ändern;

34. begrüßt die EU-Strategie für
Sicherheit und Entwicklung in der
Sahelzone aus dem Jahr 2011, bedauert 
jedoch, dass diese Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratieförderung als 
Schlüsselelemente zur Unterstützung der 
Verknüpfung zwischen Entwicklung und 
Sicherheit, die im Zentrum der Strategie 
stehen, immer noch nicht angemessen 
berücksichtigt; fordert die EU-Institutionen 
auf, zusammenzuarbeiten, um die Strategie 
bald entsprechend zu ändern;

Or. en

Änderungsantrag 236
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
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Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. weist darauf hin, dass die EU-Strategie 
für die Sahelzone Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratieförderung als 
Schlüsselelemente zur Unterstützung der 
Verknüpfung zwischen Entwicklung und 
Sicherheit, die im Zentrum der Strategie 
stehen, immer noch nicht angemessen 
berücksichtigt; fordert die EU-Institutionen 
auf, zusammenzuarbeiten, um die Strategie 
bald entsprechend zu ändern;

34. weist darauf hin, dass die EU-Strategie 
für die Sahelzone Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratieförderung als 
Schlüsselelemente zur Unterstützung der 
Verknüpfung zwischen Entwicklung und 
Sicherheit, die im Zentrum der Strategie 
stehen, immer noch nicht angemessen 
berücksichtigt; vertritt gar die Auffassung, 
dass sich diese Strategie nach wie vor zu 
stark an Sicherheitsfragen und zu wenig 
an entwicklungspolitischen Aspekten 
orientiert, und ist der Ansicht, dass die 
Strategie der Union für die Sahelzone nur 
dann zu einer größeren Achtung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Menschenrechte in der Region 
beitragen kann, wenn die 
entwicklungspolitischen Maßnahmen vor 
allem an den Bedürfnissen der lokalen 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtet 
werden; fordert die EU-Institutionen auf, 
zusammenzuarbeiten, um die Strategie bald 
entsprechend zu ändern;

Or. fr

Änderungsantrag 237
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. spricht sich dafür aus, dass die EU 
die Möglichkeit weiterer gezielter 
Sanktionen gegen Personen, prüft, die in 
Mali oder anderswo in der Region 
schwerste Menschenrechtsverletzungen 
begangen haben, etwa das Einfrieren von 
Vermögen, Visaverbote oder sonstige 
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Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 238
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. begrüßt die ausgeprägte 
Menschenrechtsdimension in der
vorgeschlagenen umfassenden 
integrierten Strategie der Vereinten 
Nationen und fordert die EU auf, ihre 
Unterstützung fortzusetzen; unterstreicht 
dennoch die große Bedeutung eines 
stärkeren Dialogs der EU mit 
afrikanischen regionalen Akteuren wie 
der AU, ECOWAS, der Union des 
Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen
Menschenrechtsmechanismen, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu
erreichen;

35. begrüßt den jüngsten Bericht des UN-
Generalsekretärs über die Lage in der 
Sahelzone; verweist auf den "Four-by-
Four-Ansatz, der darauf abzielt, im 
Rahmen einer integrierten Strategie 
verantwortliches staatliches Handeln, 
Sicherheit, humanitäre Bedürfnisse und 
Entwicklung zu fördern; begrüßt 
insbesondere die ausgeprägte 
Menschenrechtsdimension in der Strategie 
der Vereinten Nationen und fordert die EU 
auf, ihre Unterstützung fortzusetzen;
begrüßt ferner, dass die integrierte UN-
Strategie Nachdruck auf den Ausbau der 
Teilhabe, die Unterstützung einer 
verantwortlichen Politik auf lokaler und 
regionaler Ebene, die Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts und die 
Verbesserung der Sicherheit, die 
Entwicklung von Frühwarnsystemen vor 
künftigen Bedrohungen und insbesondere 
die Festigung und die Konsolidierung von 
nationalen und regionalen 
Menschenrechtsmechanismen legt; fordert 
die EU auf, einen ebensolchen 
ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit, 
Sicherheit, humanitäre und 
entwicklungsrelevante Belange sowie 
Menschenrechte zu verfolgen, um die 
grundlegenden transnationalen, 
grenzüberschreitenden und miteinander 
verwobenen Herausforderungen in der 
Sahelzone angemessen zu
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berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 239
Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. begrüßt die ausgeprägte 
Menschenrechtsdimension in der 
vorgeschlagenen umfassenden integrierten 
Strategie der Vereinten Nationen und 
fordert die EU auf, ihre Unterstützung 
fortzusetzen; unterstreicht dennoch die 
große Bedeutung eines stärkeren Dialogs 
der EU mit afrikanischen regionalen 
Akteuren wie der AU, ECOWAS, der 
Union des Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen 
Menschenrechtsmechanismen, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu 
erreichen;

35. begrüßt die ausgeprägte 
Menschenrechtsdimension in der 
vorgeschlagenen umfassenden integrierten 
Strategie der Vereinten Nationen und 
fordert die EU auf, ihre Unterstützung 
fortzusetzen; fordert die EU-Institutionen 
auf, Möglichkeiten zu prüfen, wie 
Synergien zwischen den EU-Maßnahmen 
für die Sahelzone und dem UN-Rahmen 
für die Region erzielt werden können; 
unterstreicht gleichzeitig die große 
Bedeutung eines stärkeren Dialogs der EU 
mit afrikanischen regionalen Akteuren wie 
der AU, ECOWAS, der Union des 
Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen 
Menschenrechtsmechanismen, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 240
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text
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35. begrüßt die ausgeprägte 
Menschenrechtsdimension in der 
vorgeschlagenen umfassenden integrierten 
Strategie der Vereinten Nationen und 
fordert die EU auf, ihre Unterstützung 
fortzusetzen; unterstreicht dennoch die 
große Bedeutung eines stärkeren Dialogs 
der EU mit afrikanischen regionalen 
Akteuren wie der AU, ECOWAS, der 
Union des Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen 
Menschenrechtsmechanismen, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu 
erreichen;

35. begrüßt die ausgeprägte Ausrichtung
der vorgeschlagenen umfassenden 
integrierten Strategie der Vereinten 
Nationen auf die Menschenrechte und 
fordert die EU auf, ihre Unterstützung 
fortzusetzen; unterstreicht dennoch die 
große Bedeutung eines stärkeren Dialogs 
der EU mit afrikanischen regionalen 
Akteuren wie der AU, ECOWAS, der 
Union des Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen 
Menschenrechtsmechanismen, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu 
erreichen;

Or. fr

Änderungsantrag 241
Jean Roatta, Philippe Boulland, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert Senegal, Tunesien, Algerien 
und Marokko auf, eine führende Rolle in 
der Sahelzone zu übernehmen und eine 
regionale Dynamik in Gang zu setzen, die 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region und die Förderung der 
Menschenrechte ermöglicht;

Or. fr

Änderungsantrag 242
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. unterstreicht die große Bedeutung 
eines stärkeren Dialogs der EU mit 
afrikanischen regionalen Akteuren wie 
der AU, ECOWAS, der Union des 
Arabischen Maghreb und den 
afrikanischen regionalen 
Menschenrechtsinstrumenten, um einen 
nachhaltigen Fortschritt bei 
Menschenrechts- und 
Demokratieinitiativen in der Sahelzone zu 
erreichen; weist darauf hin, dass 
dauerhafte Lösungen für die Probleme 
der Sahelzone innerhalb der Region selbst 
gefunden und von den dort lebenden 
Menschen vollständig mitgetragen werden 
müssen; fordert die EU dennoch auf, sich 
weiterhin zu engagieren und mit den 
Partnern in der Sahelzone 
zusammenzuarbeiten und sie mit allen 
verfügbaren geeigneten Mitteln zu 
unterstützen, um die Lebensqualität der 
Menschen in dieser Region zu verbessern 
und die Beziehungen zu ihren 
demokratischen Regierungen zu 
vertiefen;

Or. en

Änderungsantrag 243
Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. betont erneut, dass das Asylrecht und 
die Rechte von Flüchtlingen, 
insbesondere die im Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 1951 geregelten Rechte, von der 
Union und ihren Mitgliedstaaten geachtet 
werden müssen; fordert die EU und ihre 
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Mitgliedstaaten auf, die Ansiedlung der 
Binnenflüchtlinge aus der Sahelzone in 
ihrem Gebiet zu erleichtern; bekundet 
sein Bedauern darüber, dass so wenige 
Mitgliedstaaten Flüchtlinge aus Libyen, 
die während oder nach dem Krieg aus 
dem Land geflohen waren, aufnehmen 
konnten; bekräftigt seine Ablehnung 
einer Politik, bei der die EU und ihre 
Mitgliedstaaten fast systematisch ihre 
Grenzen für Staatsangehörige der Länder 
der Sahelzone sowie für Flüchtlinge auf 
deren Staatsgebieten schließen; fordert 
deshalb in dieser Hinsicht eine andere 
Politik, die sich an den tatsächlichen 
Bedürfnissen und nicht an 
Fantasievorstellungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten sowie der betroffenen 
Länder orientiert; hält es für dringend 
notwendig, die Visumerteilung 
insbesondere für Studierende, Künstler, 
Intellektuelle, Vertreter 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und 
Handwerker, deren Anträge auf Einreise 
in die EU selbst für kurze Aufenthalte 
zunehmend abgelehnt werden, zu 
erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 244
Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, 
Constance Le Grip, Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
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wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 
Gruppierungen destabilisiert zu werden;

wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner darauf hin, dass sich die 
verschiedenen Konflikte in der Sahelzone
und vor allem die Präsenz terroristischer 
Gruppen wie der AQMI im Norden Malis 
und im südlichen Algerien 
destabilisierend auf die Westsahara 
auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 245
Frédéric Daerden, Jean Roatta, Philippe Boulland, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 
Gruppierungen destabilisiert zu werden;

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner darauf hin, dass sich die 
verschiedenen Konflikte in der Sahelzone
und vor allem die Präsenz terroristischer 
Gruppen wie der AQMI im Norden Malis 
und im südlichen Algerien 
destabilisierend auf die Westsahara 
auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 246
Karim Zéribi
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Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 
Gruppierungen destabilisiert zu werden;

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner darauf hin, dass sich der Konflikt in 
der Sahelzone und vor allem die Präsenz 
terroristischer Gruppen wie der AQMI im 
Norden Malis und im südlichen Algerien 
destabilisierend auf die Westsahara 
auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 247
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der nicht selbst regierten
Westsahara hin, in dem betont wird, dass 
es „von entscheidender Bedeutung ist, dass 
der Westsahara-Konflikt als Teil der breiter 
angelegten Strategie für die Sahelzone 
angegangen wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; verweist 
auf die negativen Auswirkungen des 
Konflikts auf die regionale Integration, 
die auch Marokko und Algerien umfassen 
sollte und zu geeigneten Möglichkeiten 
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Gruppierungen destabilisiert zu werden; für eine wirtschaftliche Entwicklung und 
politische Demokratisierung sowie für die 
Verbesserung der Sicherheitslage für die 
Menschen in der gesamten Region führen 
könnte; weist ferner auf die 
Schlussfolgerungen vieler Beobachter hin, 
dass die Westsahara und die umliegenden 
Regionen Gefahr laufen, durch den 
Konflikt in der Sahelzone und die daran 
beteiligten Gruppierungen destabilisiert zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 248
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des 
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 
Gruppierungen destabilisiert zu werden;

36. weist auf den Bericht des UN-
Generalsekretärs vom April 2013 zur 
Situation in der Westsahara hin, in dem 
betont wird, dass es „von entscheidender 
Bedeutung ist, dass der Westsahara-
Konflikt als Teil der breiter angelegten 
Strategie für die Sahelzone angegangen 
wird“, und dass „die Frage der 
Menschenrechte für eine Lösung des
Konflikts weiterhin wichtig ist“; weist 
ferner auf die Schlussfolgerungen vieler 
Beobachter hin, dass die Westsahara 
Gefahr läuft, durch den Konflikt in der 
Sahelzone und die daran beteiligten 
Gruppierungen destabilisiert zu werden; 
begrüßt den Beschluss des schwedischen 
Parlaments, seine Regierung zur 
Anerkennung der Demokratischen 
Arabischen Republik Sahara 
aufzufordern; ist der Auffassung, dass 
eine Initiative der Europäischen Union in 
diesem Sinne von Vorteil wäre und dazu 
beitragen könnte, einen Ausweg aus der 
Sackgasse, in die der Konflikt geraten ist, 
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zu finden; verweist darauf, dass dem 
Völkerrecht zufolge Spanien de facto 
nach wie vor die Verwaltungsmacht des 
Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung 
Westsahara ist und dass, wenn dieser 
Mitgliedstaat seiner historischen 
Verantwortung nicht nachkommt, die EU 
den Abschluss des letzten 
Entkolonialisierungsprozesses in Afrika 
vorantreiben muss; bedauert jedoch 
zutiefst die Marokko entgegenkommende 
europäische Politik und fordert die 
Europäische Union auf, den
fortgeschrittenen Status, den es Marokko 
gewährt, und die Verhandlungen über das 
Fischerei- und das 
Freihandelsabkommen auszusetzen, 
solange Marokko in den besetzten 
Gebieten der Westsahara weiterhin 
systematisch seine Politik der Verletzung 
der Menschenrechte verfolgt; fordert das 
sofortige Ende der Besatzung durch 
Marokko;

Or. es

Änderungsantrag 249
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. bekräftigt seine Unterstützung für 
die UN-Resolutionen zur Westsahara; 
fordert die vollständige Durchsetzung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten der 
sahrauischen Bevölkerung, einschließlich 
Versammlungs- und Meinungsfreiheit 
sowie des Rechts auf friedliche 
Demonstrationen;

Or. en
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Änderungsantrag 250
Jean Roatta, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, 
die Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber 
hinaus auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, 
dass die Tatsache, dass ein Referendum 
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 
worden ist, zu einer Entfremdung der 
Sahrauis geführt und ein 
Gewaltpotenzial, insbesondere unter den 
Jugendlichen, geschaffen hat;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 251
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
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berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern;
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber 
hinaus auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, 
dass die Tatsache, dass ein Referendum 
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 
worden ist, zu einer Entfremdung der
Sahrauis geführt und ein 
Gewaltpotenzial, insbesondere unter den 
Jugendlichen, geschaffen hat;

berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern;
befürchtet, dass die 25 Jahre, die vertan 
wurden, da keine akzeptable politische 
Lösung gefunden werden konnte, die 
Gefahr einer Entfremdung und einer 
Radikalisierung der einzelnen 
Bevölkerungsgruppen vergrößern;

Or. en

Änderungsantrag 252
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara und in 
den Lagern von Tindouf zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
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aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Sicherheitsrates, in der die ernsthaften und 
glaubwürdigen Bemühungen Marokkos 
um eine politische Lösung für den Streit 
um die Sahara begrüßt und die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; weist im 
Einklang mit den Resolutionen des 
Sicherheitsrats darauf hin, dass 
Realismus und Kompromissbereitschaft 
der Parteien grundlegende 
Voraussetzungen für Fortschritte bei den 
Verhandlungen sind; befürchtet, dass die 
Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, ein Gewaltpotenzial, insbesondere 
unter den jungen Menschen in den Lagern 
von Tindouf, geschaffen hat; nimmt zur 
Kenntnis, dass die Vereinten Nationen 
seit 2000 die Auffassung vertreten, das 
Referendum könne aufgrund der 
grundlegend unterschiedlichen 
Positionen der Parteien zur Umsetzung 
des Plans zur Beilegung des Konflikts 
nicht durchgeführt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 253
Frédéric Daerden, Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
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Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist und dass die territoriale 
Unversehrtheit ein völkerrechtlicher 
Grundsatz ist; verweist darüber hinaus auf 
Resolution 1754 des UN-Sicherheitsrates, 
in der die Parteien aufgefordert werden, 
Verhandlungen in gutem Glauben 
aufzunehmen, ohne Vorbedingungen, „um 
eine gerechte, dauerhafte und beiderseits 
akzeptable politische Lösung zu erzielen, 
die zu einer Selbstbestimmung des Volkes 
der Westsahara führen würde“; befürchtet, 
dass die Tatsache, dass ein Referendum 
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 
worden ist, zu einer Entfremdung der 
Sahrauis geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Or. fr

Änderungsantrag 254
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist und dass die territoriale 
Unversehrtheit ein völkerrechtlicher 
Grundsatz ist; verweist darüber hinaus auf 
Resolution 1754 des UN-Sicherheitsrates, 
in der der ernsthafte und glaubwürdige 
Einsatz Marokkos für eine Beilegung des 
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dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Westsahara-Konflikts begrüßt und die 
Parteien aufgefordert werden, 
Verhandlungen in gutem Glauben 
aufzunehmen, ohne Vorbedingungen, „um 
eine gerechte, dauerhafte und beiderseits 
akzeptable politische Lösung zu erzielen, 
die zu einer Selbstbestimmung des Volkes 
der Westsahara führen würde“; befürchtet, 
dass die Tatsache, dass ein Referendum 
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 
worden ist, zu einer Entfremdung der 
Sahrauis geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Or. fr

Änderungsantrag 255
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, 
dass die Tatsache, dass ein Referendum 
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; verweist in 
diesem Zusammenhang auf die 
Bemühungen der marokkanischen 
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worden ist, zu einer Entfremdung der 
Sahrauis geführt und ein 
Gewaltpotenzial, insbesondere unter den 
Jugendlichen, geschaffen hat;

Behörden insbesondere im Rahmen des 
2007 vorgeschlagenen Autonomieplans;

Or. fr

Änderungsantrag 256
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, 
die Menschenrechte in der Westsahara zu
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern;
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

37. verurteilt die andauernden 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara auf das Schärfste; bedauert, 
dass es der UN-Sicherheitsrat am 25. 
April 2013 versäumt hat, dem Mandat 
seiner Friedenstruppe in der Westsahara -
MINURSO - die Kontrolle der Einhaltung 
der Menschenrechte hinzuzufügen und 
fordert die UN-Gremien deshalb auf, 
unverzüglich Mechanismen zur 
Überwachung der Menschenrechte in der 
Westsahara zu schaffen; fordert Marokko 
und die Polisario-Front auf, ihre 
Gespräche im Sinne einer friedlichen 
Konfliktlösung fortzusetzen und verweist 
erneut auf das Recht der sahrauischen 
Bevölkerung auf Selbstbestimmung;
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
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die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Or. en

Änderungsantrag 257
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich
zu einer solchen Lösung zu äußern;
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, auch ohne dabei einer 
endgültigen politischen Lösung 
vorzugreifen; verweist auf die 
Möglichkeiten, die sich aus dem Prozess 
demokratischer politischer Reformen in 
Marokko ergeben, weist jedoch auch 
darauf hin, dass diese Reformen mit 
umfassenden Verpflichtungen 
einhergehen, insbesondere zur 
Einhaltung der Menschenrechte der 
Bevölkerung der Westsahara; bekräftigt 
jedoch erneut, dass gemäß Artikel 1 des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum oder 
eine sonstige politische Lösung auf 
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Verhandlungsbasis wie auch weitere 
Formen der Anhörung der Bevölkerung
seit 25 Jahren immer wieder verschoben 
worden sind, zu einer Entfremdung der 
Sahrauis geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

Or. en

Änderungsantrag 258
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat;

37. unterstreicht, dass es notwendig ist, die 
Menschenrechte in der Westsahara zu 
berücksichtigen, ohne einer endgültigen 
politischen Lösung vorzugreifen oder sich 
zu einer solchen Lösung zu äußern; 
bekräftigt jedoch erneut, dass gemäß 
Artikel 1 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der UN 
Selbstbestimmung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; verweist darüber hinaus 
auf Resolution 1754 des UN-
Sicherheitsrates, in der die Parteien 
aufgefordert werden, Verhandlungen in 
gutem Glauben aufzunehmen, ohne 
Vorbedingungen, „um eine gerechte, 
dauerhafte und beiderseits akzeptable 
politische Lösung zu erzielen, die zu einer 
Selbstbestimmung des Volkes der 
Westsahara führen würde“; befürchtet, dass 
die Tatsache, dass ein Referendum seit 25 
Jahren immer wieder verschoben worden 
ist, zu einer Entfremdung der Sahrauis 
geführt und ein Gewaltpotenzial, 
insbesondere unter den Jugendlichen, 
geschaffen hat; fordert die EU auf, sich 
mehr einzubringen und die Vereinten 
Nationen dabei zu unterstützen, die 
Parteien zur Wiederaufnahme direkter 
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Verhandlungen zu bewegen, um zu einer 
friedlichen und dauerhaften Lösung des 
Konflikts zu kommen;

Or. fr

Änderungsantrag 259
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. verweist auf Berichte darüber, dass 
in der Westsahara weiterhin 
Gewaltexzesse gegen Demonstranten, 
Vorwürfe wegen Folter in den 
Haftanstalten sowie Einschränkungen der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit an der 
Tagesordnung sind; weist darauf hin, 
dass das Europäische Parlament bereits 
mehrfach die andauernden Repressionen 
der sahrauische Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten verurteilt hat; 
bedauert, dass zurzeit in diesen Gebieten 
keine unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachter tätig sind, 
weshalb die ansässige Bevölkerung 
Übergriffen schutzlos ausgeliefert ist;

Or. en

Änderungsantrag 260
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. vertritt die Auffassung, dass der 
marokkanische Autonomieplan für die 
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südlichen Provinzen, der den Vereinten 
Nationen 2007 vorgeschlagen wurde und 
der die Übertragung von Befugnissen und 
Ressourcen an die Gebietskörperschaften, 
die Berücksichtigung der kulturellen 
Besonderheiten der Sahara-Region und 
eine effektive Aufteilung der Befugnisse 
zwischen den marokkanischen Behörden 
und den lokalen Institutionen vorsieht, 
eine angemessene Antwort auf die 
Forderungen der sahrauischen 
Bevölkerungsgruppen ist; vertritt die 
Auffassung, dass mit dem Autonomieplan 
eine wirksame Kontrolle der Grenzen in 
einer Region ermöglicht werden kann, in 
der terroristische Aktivitäten durch die 
Schwierigkeiten beim Grenzschutz 
begünstigt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 261
Norbert Neuser, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten angesichts der engen 
Verbindung zwischen einer friedlichen 
Lösung des Konflikts in der Westsahara 
mit der Aussöhnung und der 
Menschenrechtssituation auf, sich aktiver 
in die Bemühungen um eine Lösung 
dieses Konflikts einzubringen und nicht 
allein die UN-Verhandlungen zu 
unterstützen, sondern zur Förderung 
dringend benötigter vertrauensbildender 
Maßnahmen zwischen den 
Konfliktparteien verschiedene 
außenpolitische Instrumente einzusetzen 
(und z. B. die Kontrolle der Einhaltung 
der Menschenrechte auszuweiten und das 
Bewusstsein von Polizei und 
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Sicherheitskräften für dieses Problem zu 
schärfen, demokratische Reformen zu 
unterstützen, einschließlich 
Dezentralisierungen, sowie die 
Diskriminierungen in der Region zu 
bekämpfen);

Or. en

Änderungsantrag 262
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte 
einige Personen aus politischen Gründen 
in Gewahrsam genommen haben, 
sahrauische Gefängnisinsassen gefoltert 
und vergewaltigt, Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie 
einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 
gegen 25 Sahrauis, von denen viele 
bekannte Menschenrechtsaktivisten 
waren; weist darauf hin, dass Marokko 
mit Nachdruck auf der Fairness und 
Ordnungsmäßigkeit des 
Gerichtsverfahrens bestanden hat, sowie 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter tief besorgt und fordert 
die Regierung Marokkos auf, sämtliche 
Empfehlungen dieses Berichts 
umzusetzen;
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auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter,
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut 
denen die Anklage in der Rechtssache 
politisch motiviert war, es keine 
ausreichenden Beweise gegeben hat und 
die Strafen überzogen waren; fordert 
daher die marokkanischen Behörden auf, 
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, die die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, 
und gegen Sicherheitsbeamte, die 
mutmaßlich an willkürlichen 
Verhaftungen, Folterungen und anderen 
Arten von Machtmissbrauch beteiligt 
waren, Untersuchungen einzuleiten und 
sie strafrechtlich zu verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 263
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts 
des UNSR zu Folter, in dem Belege 
angeführt werden, dass marokkanische 
Beamte einige Personen aus politischen 
Gründen in Gewahrsam genommen 
haben, sahrauische Gefängnisinsassen 
gefoltert und vergewaltigt, Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie 
einzuschüchtern, und 

38. stellt fest, dass der 
Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen über Folter in dem Bericht über 
seinen jüngsten Besuch in Marokko die 
Bemühungen der verschiedenen 
Behörden darum begrüßt, „eine 
institutionelle Kultur aufzubauen, mit der 
Folter und Misshandlungen verboten und 
verhindert werden können“; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
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Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut 
denen die Anklage in der Rechtssache 
politisch motiviert war, es keine 
ausreichenden Beweise gegeben hat und 
die Strafen überzogen waren; fordert 
daher die marokkanischen Behörden auf, 
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, die die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, und 
gegen Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich 
an willkürlichen Verhaftungen, 
Folterungen und anderen Arten von 
Machtmissbrauch beteiligt waren, 
Untersuchungen einzuleiten und sie 
strafrechtlich zu verfolgen;

Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Menschen ums Leben kamen, sowie auf 
das anschließende Gerichtsverfahren im 
Februar 2013 gegen 25 Personen aus der 
Westsahara; weist darauf hin, dass 
Marokko mit Nachdruck auf der Fairness 
und Ordnungsmäßigkeit des 
Gerichtsverfahrens bestanden hat, sowie 
auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter; begrüßt 
in dem Zusammenhang die positive 
Reaktion von König Mohammed VI auf 
die Empfehlungen des marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte, denen 
zufolge Militärgerichte nicht über 
Zivilpersonen entscheiden sollten; fordert 
die marokkanischen Behörden auf, 
weiterhin mit der Zivilgesellschaft und 
anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, 
um die Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren zu garantieren;

Or. fr
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Änderungsantrag 264
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte 
einige Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
sahrauische Gefängnisinsassen gefoltert 
und vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem glaubwürdige 
Zeugenaussagen angeführt werden, denen
zufolge marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt sowie Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie einzuschüchtern, 
und denen zufolge sowohl marokkanische 
als auch sahrauische Bürger von diesen 
völkerrechtswidrigen Misshandlungen 
betroffen sind, tief besorgt; weist ferner 
auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug auf 
Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
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überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; nimmt zur Kenntnis, 
dass der König von Marokko den 
Vorschlag des marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte gebilligt 
hat, Militärgerichte nicht mehr über 
Zivilpersonen entscheiden zu lassen; 
fordert die marokkanischen Behörden auf, 
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, um die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren zu garantieren und 
gegen Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich 
an willkürlichen Verhaftungen, 
Folterungen und anderen Arten von 
Machtmissbrauch beteiligt waren, 
Untersuchungen einzuleiten und sie 
strafrechtlich zu verfolgen;

Or. fr

Änderungsantrag 265
Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, 
Constance Le Grip, Cristian Dan Preda, Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte 
einige Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
sahrauische Gefängnisinsassen gefoltert 
und vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem glaubwürdige 
Zeugenaussagen angeführt werden, denen 
zufolge marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt sowie Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie einzuschüchtern, 
und denen zufolge sowohl marokkanische 
als auch sahrauische Bürger von diesen 
völkerrechtswidrigen Misshandlungen 
betroffen sind, tief besorgt; weist ferner 
auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug auf 
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insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; nimmt zur Kenntnis, 
dass der König von Marokko den 
Vorschlag des marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte gebilligt 
hat, Militärgerichte nicht über 
Zivilpersonen entscheiden zu lassen; 
fordert die marokkanischen Behörden auf,
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, die die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, und 
gegen Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich 
an willkürlichen Verhaftungen, 
Folterungen und anderen Arten von 
Machtmissbrauch beteiligt waren, 
Untersuchungen einzuleiten und sie 
strafrechtlich zu verfolgen;

Or. fr
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Änderungsantrag 266
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts
des UNSR zu Folter, in dem Belege 
angeführt werden, dass marokkanische 
Beamte einige Personen aus politischen 
Gründen in Gewahrsam genommen 
haben, sahrauische Gefängnisinsassen 
gefoltert und vergewaltigt, Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie 
einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut 
denen die Anklage in der Rechtssache 
politisch motiviert war, es keine 

38. nimmt den jüngsten Bericht des 
Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe, 
Juan E. Mendez, über Marokko zur 
Kenntnis, nach dessen Wahrnehmung 
„bei den verschiedenen Behörden eine 
Kultur der Menschenrechte und der 
politische Wille entsteht, (...)eine 
institutionelle Kultur aufzubauen, mit der 
Folter und Misshandlungen verboten und 
verhindert werden können“, und der „die 
Bemühungen begrüßt, die zwischen 2003 
und 2005 im Rahmen der 
Übergangsjustiz, d. h. von der 
Kommission für Gerechtigkeit und 
Versöhnung, unternommen wurden, um 
die schweren, systematischen 
Menschenrechtsverletzungen zu 
untersuchen, die zwischen 1956 und 1999 
in großem Maßstab in Marokko verübt 
wurden, darunter zahlreiche Fälle von 
Folter und Misshandlung“; nimmt in 
demselben Bericht „glaubwürdige 
Zeugenaussagen über die Ausübung 
physischen und psychischen Drucks auf 
Gefängnisinsassen bei Verhören im 
Rahmen der gewöhnlichen 
Gerichtsbarkeit und insbesondere in 
Bezug auf Angelegenheiten, die die 
staatliche Sicherheit betrafen“, zur 
Kenntnis; verweist insbesondere auf die 
Auflösung des Protest-Lagers von Gdeim 
Izik im November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt 11
Marokkaner und 2 Sahrauis, darunter ein 
Minderjähriger, ums Leben kamen, sowie 
auf das anschließende Gerichtsverfahren 
im Februar 2013 gegen 25 Personen aus 
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ausreichenden Beweise gegeben hat und 
die Strafen überzogen waren; fordert 
daher die marokkanischen Behörden auf, 
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, die die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, 
und gegen Sicherheitsbeamte, die 
mutmaßlich an willkürlichen 
Verhaftungen, Folterungen und anderen 
Arten von Machtmissbrauch beteiligt 
waren, Untersuchungen einzuleiten und 
sie strafrechtlich zu verfolgen;

der Sahara-Region; weist auf die 
Empfehlungen der marokkanischen 
parlamentarischen 
Untersuchungskommission hin, die die 
Region nach diesen Ereignissen besucht 
hat, und weist darauf hin, dass Marokko 
mit Nachdruck auf der Fairness und 
Ordnungsmäßigkeit des Gerichtsverfahrens 
bestanden hat, sowie auf die positiven 
Schlussfolgerungen einiger internationaler 
Beobachter; begrüßt die Annahme der 
Empfehlungen des marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte durch 
König Mohammed VI, denen zufolge 
auch Zivilpersonen, die in militärische 
Straftaten verwickelt sind, vor einem 
Zivilgericht der Prozess gemacht werden 
sollte; fordert alle beteiligten Parteien auf, 
eine Kultur der Menschenrechte zu 
fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 267
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte 
einige Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
sahrauische Gefängnisinsassen gefoltert 
und vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem glaubwürdige 
Zeugenaussagen angeführt werden, denen 
zufolge marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt sowie Teilnehmer an 
Protesten entführt und in der Wüste 
ausgesetzt haben, um sie einzuschüchtern, 
tief besorgt; begrüßt, dass zunehmend 
eine Kultur der Menschenrechte und 
Bemühungen um die Etablierung einer 
institutionellen Kultur zu beobachten 
sind, in der Folter und Misshandlungen 
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insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013
gegen 25 Sahrauis, von denen viele 
bekannte Menschenrechtsaktivisten 
waren; weist darauf hin, dass Marokko 
mit Nachdruck auf der Fairness und 
Ordnungsmäßigkeit des 
Gerichtsverfahrens bestanden hat, sowie 
auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter,
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

verboten sind und verhindert werden, wie 
der Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen über Folter in seinem Bericht 
vom 23. Februar 2013 anführt; legt der 
marokkanischen Regierung nahe, 
sämtliche Empfehlungen aus den 
Berichten der Vereinten Nationen 
umzusetzen; verweist auch auf die Sorge 
des UNSR in Bezug auf die Verhandlung 
vor einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden im Verfahren 
betreffend Gdeim Izik; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; nimmt zur Kenntnis, 
dass die marokkanische Staatsführung 
den Vorschlag des marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte gebilligt 
hat, Militärgerichte nicht über 
Zivilpersonen entscheiden zu lassen; 
fordert die marokkanischen Behörden auf, 
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, um die 
Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren zu garantieren und 
gegen Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich 
an willkürlichen Verhaftungen, 
Folterungen und anderen Arten von 
Machtmissbrauch beteiligt waren, 
Untersuchungen einzuleiten und sie 
strafrechtlich zu verfolgen;

Or. fr

Änderungsantrag 268
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 38
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven 
Schlussfolgerungen einiger 
internationaler Beobachter, verweist 
jedoch auch auf die Sorge des UNSR in 
Bezug auf die Verhandlung vor einem 
Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut 
denen die Anklage in der Rechtssache 
politisch motiviert war, es keine 
ausreichenden Beweise gegeben hat und 
die Strafen überzogen waren; fordert 
daher die marokkanischen Behörden auf,
mit der Zivilgesellschaft und anderen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, die die 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt
sahrauische Zivilisten – darunter auch 
Minderjährige – ums Leben kamen, sowie 
auf das anschließende Gerichtsverfahren 
im Februar 2013 gegen 25 Sahrauis, von 
denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren, in dem 
neun der Angeklagten zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden, vier zu 30 Jahren Gefängnis, 
sieben zu 25 Jahren, drei zu 20 Jahren 
und zwei zur Dauer der bereits verbüßten 
Untersuchungshaft; weist darauf hin, dass
die Angeklagten in ein Gefängnis in 
Rabat verbracht und somit der 
Militärgerichtsbarkeit unterworfen 
wurden, was einen Verstoß gegen 
Artikel 76 der Vierten Genfer Konvention 
über den Schutz von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten in den besetzten Gebieten 
darstellt, der zufolge Marokko nicht 
berechtigt ist, Bürger der besetzten 
Gebiete aus diesen Gebieten zu 
verbringen; weist auf die 
Schlussfolgerungen der meisten 
internationalen Beobachter hin, die die 
Verfahrensfehler des Prozesses sowie die 
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Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, 
und gegen Sicherheitsbeamte, die 
mutmaßlich an willkürlichen 
Verhaftungen, Folterungen und anderen 
Arten von Machtmissbrauch beteiligt 
waren, Untersuchungen einzuleiten und 
sie strafrechtlich zu verfolgen;

Tatsache, dass den von den Angeklagten 
vorgebrachten Foltervorwürfen nicht 
nachgegangen wurde, verurteilen; 
verweist außerdem auf die Besorgnis des 
Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen angesichts der Einschaltung 
eines Militärgerichts, der Foltervorwürfe 
und der Tatsache, dass die
marokkanischen Behörden diesen nicht 
nachgegangen sind; ist somit der 
Auffassung, dass in dem ausgerichteten 
Verfahren die Rechte der Angeklagten 
nicht angemessen gewährleistet wurden, 
da die Unschuldsvermutung, das Recht
auf Verteidigung und auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf sowie das Recht 
auf ein faires Verfahren und auf ein 
unabhängiges Gericht nicht beachtet 
wurden, womit der Prozess klar durch 
politische Ziele motiviert war;

Or. es

Änderungsantrag 269
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Willy Meyer, Norbert Neuser

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
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insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven 
Schlussfolgerungen einiger 
internationaler Beobachter, verweist 
jedoch auch auf die Sorge des UNSR in 
Bezug auf die Verhandlung vor einem 
Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass im Zuge dieses 
Verfahrens gegen 25 sahrauische 
Zivilisten neun lebenslange 
Freiheitsstrafen sowie vier Strafen von 
30 Jahren, sieben von 25 Jahren, drei von 
20 Jahren und zwei von 2 Jahren und 
3 Monaten verhängt wurden, die sie 
bereits in Gewahrsam verbracht haben; 
verweist darauf, dass Marokko nicht in 
der Lage war, Vorwürfe zu untersuchen, 
wonach die Angeklagten gefoltert 
wurden; verweist ferner auf Marokkos 
Weigerung, das Verfahren einem 
Zivilgericht zu übergeben, das in der Lage 
wäre, einen fairen Prozess und die
Einhaltung von Marokkos 
völkerrechtlichen Verpflichtungen zu 
gewährleisten; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

Or. en
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Änderungsantrag 270
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem belastbare Belege 
angeführt werden, dass marokkanische 
Beamte einige Personen aus politischen 
Gründen in Gewahrsam genommen haben, 
sahrauische Gefängnisinsassen gefoltert 
und vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die widersprüchlichen
Schlussfolgerungen der internationalen
Beobachter, verweist jedoch auch auf die 
Sorge des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte 
und des Sonderberichterstatters der 
Vereinten Nationen über Folter in Bezug 
auf die Verhandlung von Zivilsachen vor 
Militärgerichten, in Bezug auf schwere
Foltervorwürfe, einschließlich der von den 
sahrauischen Gefängnisinsassen 
angezeigten Vergewaltigungen, und in 
Bezug auf die Tatsache, dass das Gericht 
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überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

in dieser Hinsicht jegliche Ermittlungen 
und ärztliche Untersuchungen abgelehnt 
hat; weist auf die Schlussfolgerungen 
einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; bedauert, dass Marokko 
den Militärgerichten die Zuständigkeit für 
Zivilpersonen erst nach dem 
Schuldspruch des Militärgerichts über die 
25 Sahrauis entzogen hat, die den 
Kassationsgerichtshof nicht anrufen 
können; fordert daher die marokkanischen 
Behörden auf, mit der Zivilgesellschaft und 
anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, 
die die Transparenz und Fairness von 
Gerichtsverfahren garantieren können, und 
gegen Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich 
an willkürlichen Verhaftungen, 
Folterungen und anderen Arten von 
Machtmissbrauch beteiligt waren, 
Untersuchungen einzuleiten und sie 
strafrechtlich zu verfolgen;

Or. fr

Änderungsantrag 271
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
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und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; begrüßt die Tatsache, 
dass Marokko im Juni 2013 einem 
Besuch einer Gruppe von Mitgliedern des 
EP in der Westsahara und auch einem 
Besuch des Gefängnisses von Laayoune 
zugestimmt hat, bedauert jedoch, dass 
diese Genehmigung nicht vorsah, mit 
politischen Gefangenen aus den Reihen 
der sahrauischen Bevölkerung, und zwar 
einem Jugendlichen, 
zusammenzukommen; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
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und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 272
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 

38. ist angesichts des jüngsten Berichts des 
UNSR zu Folter, in dem Belege angeführt 
werden, dass marokkanische Beamte einige 
Personen aus politischen Gründen in 
Gewahrsam genommen haben, sahrauische 
Gefängnisinsassen gefoltert und 
vergewaltigt, Teilnehmer an Protesten 
entführt und in der Wüste ausgesetzt 
haben, um sie einzuschüchtern, und 
Unabhängigkeitsbefürworter vorsätzlich 
und regelmäßig auch in ihren Häusern 
angegriffen haben, tief besorgt; weist 
ferner auf zahlreiche Vorwürfe in Bezug 
auf Verschleppungen und unfaire 
Gerichtsverfahren hin; verweist 
insbesondere auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, wo durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt mehrere 
Marokkaner und Sahrauis ums Leben 
kamen, sowie auf das anschließende 
Gerichtsverfahren im Februar 2013 gegen 
25 Sahrauis, von denen viele bekannte 
Menschenrechtsaktivisten waren; weist 
darauf hin, dass Marokko mit Nachdruck 
auf der Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
des Gerichtsverfahrens bestanden hat, 
sowie auf die positiven Schlussfolgerungen 
einiger internationaler Beobachter, 
verweist jedoch auch auf die Sorge des 
UNSR in Bezug auf die Verhandlung vor 
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einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die 
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

einem Militärgericht, in Bezug auf 
Foltervorwürfe und die mangelnde 
Untersuchung dieser Vorwürfe durch die
marokkanischen Behörden; weist auf die 
Schlussfolgerungen einiger NRO und 
Menschenrechtsbeobachter hin, laut denen 
die Anklage in der Rechtssache politisch 
motiviert war, es keine ausreichenden 
Beweise gegeben hat und die Strafen 
überzogen waren; fordert daher die 
marokkanischen Behörden auf,
unverzüglich alle politischen Gefangenen 
aus den Reihen der sahrauischen 
Bevölkerung freizulassen, mit der 
Zivilgesellschaft und anderen Akteuren 
zusammenzuarbeiten, die die Transparenz 
und Fairness von Gerichtsverfahren 
garantieren können, und gegen 
Sicherheitsbeamte, die mutmaßlich an 
willkürlichen Verhaftungen, Folterungen 
und anderen Arten von Machtmissbrauch 
beteiligt waren, Untersuchungen 
einzuleiten und sie strafrechtlich zu 
verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jean Roatta, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. verweist auf die Auflösung des 
Protest-Lagers von Gdeim Izik im 
November 2010, bei der durch einen 
erheblichen Einsatz von Gewalt elf 
marokkanische Sicherheitskräfte und 
zwei sahrauische Männer, darunter ein 
Minderjähriger, getötet wurden;

Or. en
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Änderungsantrag 274
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Nicole Kiil-Nielsen, Marco Scurria, Willy Meyer, Norbert 
Neuser

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. verurteilt die Tatsache, dass 
Marokko am Mittwoch, dem 6. März 
2013, eine vierköpfige Delegation des 
Europäischen Parlaments ausgewiesen 
hat; weist darauf hin, dass die Aufgabe 
dieser Delegation darin bestand, die 
Gebiete der Westsahara zu besuchen und 
sich ein Bild von der dortigen 
Menschenrechtslage zu verschaffen sowie 
sowie mit Vertretern der MINURSO 
zusammenzukommen; verurteilt das 
Vorgehen der marokkanischen Behörden 
und fordert das Königreich Marokko auf, 
unabhängigen Beobachtern, 
Parlamentsmitgliedern, Journalisten und 
humanitären Organisationen freien 
Zugang zur Westsahara zu gestattet und 
ihnen zu erlauben, sich dort frei zu 
bewegen;

Or. en

Änderungsantrag 275
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des 

39. weist erneut auf die Ergebnisse der 
unabhängigen Expertin der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte hin, 
wonach in der Westsahara nach wie vor 
Hindernisse für die Entwicklung der 
kulturellen Vielfalt bestehen; hebt jedoch 
die Bemühungen der marokkanischen 
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Protests erlaubt, zur Kenntnis; bedauert 
Marokkos offensichtliche institutionelle 
Blockade von NRO, die sich für die 
Unabhängigkeit der Westsahara 
einsetzen, indem ihre amtliche 
Eintragung und Anerkennung verhindert 
wird; verurteilt die oftmals hohen Strafen
für die „Untergrabung der territorialen 
Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit 
eintreten; verweist auf die Ergebnisse 
eines unabhängigen Experten der 
Vereinten Nationen für kulturelle Rechte, 
laut denen die marokkanischen Behörden 
bestimmte Aspekte der sahrauischen 
Kultur unterdrücken, und wiederholt 
ihren Aufruf, diese Maßnahmen 
abzuschaffen und die kulturelle Vielfalt
zu fördern;

Behörden hervor und begrüßt in diesem 
Zusammenhang sämtliche Bestimmungen 
der neuen marokkanischen Verfassung, 
die auf die Achtung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt abzielen;

Or. fr

Änderungsantrag 276
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
offensichtliche institutionelle Blockade 
von NRO, die sich für die Unabhängigkeit 
der Westsahara einsetzen, indem ihre 
amtliche Eintragung und Anerkennung 
verhindert wird; verurteilt die oftmals 
hohen Strafen für die „Untergrabung der 

39. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass
Marokko Sitzstreiks und andere Formen 
des Protests erlaubt; nimmt Marokkos 
Entscheidung zur Kenntnis,
nichtstaatliche Organisationen, die sich 
für die Unabhängigkeit der Westsahara 
einsetzen, nicht zuzulassen und ihre 
amtliche Eintragung und Anerkennung zu 
verhindern; verweist auf die Ergebnisse
der unabhängigen Expertin der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, wonach in 
der neuen marokkanischen Verfassung 
weitgehender auf die kulturellen Rechte 
eingegangen und insbesondere das 
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territorialen Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit 
eintreten; verweist auf die Ergebnisse
eines unabhängigen Experten der 
Vereinten Nationen für kulturelle Rechte, 
laut denen die marokkanischen Behörden 
bestimmte Aspekte der sahrauischen 
Kultur unterdrücken, und wiederholt ihren 
Aufruf, diese Maßnahmen abzuschaffen 
und die kulturelle Vielfalt zu fördern;

sahrauische Hassani als wesentliches 
Element der marokkanischen Identität 
aufgenommen wird, sowie auf die 
Tatsache, dass die unabhängige Expertin 
die Tätigkeit des Königlichen Beirats für 
sahrauische Angelegenheiten begrüßt, 
und wiederholt ihren Aufruf, diese 
Maßnahmen abzuschaffen und eine
umfassende kulturelle Vielfalt zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 277
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
offensichtliche institutionelle Blockade 
von NRO, die sich für die Unabhängigkeit 
der Westsahara einsetzen, indem ihre 
amtliche Eintragung und Anerkennung 
verhindert wird; verurteilt die oftmals 
hohen Strafen für die „Untergrabung der 
territorialen Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit eintreten;
verweist auf die Ergebnisse eines 
unabhängigen Experten der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, laut denen 
die marokkanischen Behörden bestimmte 
Aspekte der sahrauischen Kultur 

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; ist besorgt, weil sich
die Menschenrechtsaktivisten aus den 
Reihen der Sahrauis nicht als 
zivilgesellschaftliche Organisation 
registrieren lassen können; weist darauf 
hin, dass eine solche Registrierung eine 
zentrale Voraussetzung für die
Organisation ist, sich innerhalb ihrer 
Gruppe ausreichend Gehör zu 
verschaffen; verurteilt die oftmals hohen 
Strafen für die „Untergrabung der 
territorialen Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit eintreten;
verweist auf die Ergebnisse eines 
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unterdrücken, und wiederholt ihren Aufruf, 
diese Maßnahmen abzuschaffen und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

unabhängigen Experten der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, laut denen 
die marokkanischen Behörden bestimmte 
Aspekte der sahrauischen Kultur 
unterdrücken, und wiederholt ihren Aufruf, 
diese Maßnahmen abzuschaffen und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 278
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
offensichtliche institutionelle Blockade von 
NRO, die sich für die Unabhängigkeit der 
Westsahara einsetzen, indem ihre amtliche 
Eintragung und Anerkennung verhindert 
wird; verurteilt die oftmals hohen Strafen 
für die „Untergrabung der territorialen 
Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit eintreten;
verweist auf die Ergebnisse eines 
unabhängigen Experten der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, laut denen 
die marokkanischen Behörden bestimmte 
Aspekte der sahrauischen Kultur 
unterdrücken, und wiederholt ihren Aufruf, 
diese Maßnahmen abzuschaffen und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
offensichtliche institutionelle Blockade von
sahrauischen NRO, indem ihre amtliche 
Eintragung und Anerkennung verhindert 
wird; verurteilt die oftmals hohen Strafen 
für die „Untergrabung der territorialen 
Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für ihr legitimes Recht auf 
Selbstbestimmung eintreten; verweist auf 
die Ergebnisse eines unabhängigen 
Experten der Vereinten Nationen für 
kulturelle Rechte, laut denen die 
marokkanischen Behörden bestimmte 
Aspekte der sahrauischen Kultur 
unterdrücken, und wiederholt ihren Aufruf, 
diese Maßnahmen abzuschaffen und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

Or. es
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Änderungsantrag 279
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara; 
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
offensichtliche institutionelle Blockade von 
NRO, die sich für die Unabhängigkeit der 
Westsahara einsetzen, indem ihre amtliche 
Eintragung und Anerkennung verhindert 
wird; verurteilt die oftmals hohen Strafen 
für die „Untergrabung der territorialen 
Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit eintreten; 
verweist auf die Ergebnisse eines 
unabhängigen Experten der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, laut 
denen die marokkanischen Behörden 
bestimmte Aspekte der sahrauischen 
Kultur unterdrücken, und wiederholt 
ihren Aufruf, diese Maßnahmen 
abzuschaffen und die kulturelle Vielfalt 
zu fördern;

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 und vom 
Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen über Folter geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara; 
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, aber auch die Tatsache zur 
Kenntnis, dass die sahrauischen 
Demonstranten den lokalen 
nichtstaatlichen Organisationen und den 
internationalen Beobachtern zufolge 
Übergriffen, Entführungen und Folter 
durch die marokkanischen 
Ordnungskräfte ausgesetzt sind; bedauert 
Marokkos offensichtliche institutionelle 
Blockade von NRO, die sich für die 
Unabhängigkeit der Westsahara einsetzen, 
indem ihre amtliche Eintragung und 
Anerkennung verhindert wird; verurteilt 
die oftmals hohen Strafen für die 
„Untergrabung der territorialen Integrität 
Marokkos“, eine Rechtsvorschrift, die 
Berichten zufolge gegen Sahrauis 
eingesetzt wird, die friedlich für die 
Unabhängigkeit eintreten; fordert 
Marokko auf, die fünf Empfehlungen des 
Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen zur Situation der 
Menschenrechte in der Westsahara 
anzunehmen, die im Rahmen der 
allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 
Marokkos im September 2012 abgegeben 
wurden;

Or. fr
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Änderungsantrag 280
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos
offensichtliche institutionelle Blockade 
von NRO, die sich für die Unabhängigkeit 
der Westsahara einsetzen, indem ihre 
amtliche Eintragung und Anerkennung 
verhindert wird; verurteilt die oftmals 
hohen Strafen für die „Untergrabung der 
territorialen Integrität Marokkos“, eine 
Rechtsvorschrift, die Berichten zufolge 
gegen Sahrauis eingesetzt wird, die 
friedlich für die Unabhängigkeit eintreten;
verweist auf die Ergebnisse eines 
unabhängigen Experten der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, laut denen 
die marokkanischen Behörden bestimmte 
Aspekte der sahrauischen Kultur 
unterdrücken, und wiederholt ihren Aufruf, 
diese Maßnahmen abzuschaffen und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

39. bekräftigt erneut die im OHCHR-
Bericht von 2006 geäußerte Sorge 
hinsichtlich der Einschränkung der 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit in der Westsahara;
nimmt die Behauptung Marokkos, dass es 
Sitzstreiks und andere Formen des Protests 
erlaubt, zur Kenntnis; bedauert Marokkos 
institutionelle Blockade von NRO, die sich 
für die Unabhängigkeit der Westsahara 
einsetzen, indem ihre amtliche Eintragung 
und Anerkennung verhindert wird;
verurteilt die oftmals hohen Strafen für die
„Untergrabung der territorialen Integrität 
Marokkos“, eine Rechtsvorschrift, die 
Berichten zufolge gegen Sahrauis 
eingesetzt wird, die friedlich für die 
Unabhängigkeit eintreten; verweist auf die 
Ergebnisse eines unabhängigen Experten 
der Vereinten Nationen für kulturelle 
Rechte, laut denen die marokkanischen 
Behörden bestimmte Aspekte der 
sahrauischen Kultur unterdrücken, und 
wiederholt ihren Aufruf, diese Maßnahmen 
abzuschaffen und die kulturelle Vielfalt zu 
fördern; weist darauf hin, dass die 
Mitglieder des EP, die im vergangenen 
Juni in Laayoune weilten, eine 
unverhältnismäßig hohe Polizei- und 
Militärpräsenz in den Straßen festgestellt 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 281
Nicole Kiil-Nielsen
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Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. verweist auf die Ergebnisse der 
unabhängigen Expertin der Vereinten 
Nationen für kulturelle Rechte, denen 
zufolge die marokkanischen Behörden 
bestimmte Aspekte der sahrauischen 
Kultur unterdrücken, und wiederholt 
ihren Aufruf, diese Maßnahmen 
abzuschaffen und eine umfassende 
kulturelle Vielfalt zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 282
Laima Liucija Andrikienė

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. ist in großer Sorge angesichts der 
andauernden Diskriminierungen und 
sexuellen Gewalt gegen sahrauische 
Frauen und Mädchen; fordert die 
marokkanischen Behörden auf, juristisch 
gegen die Verletzungen der 
Menschenrechte von sahrauischen 
Frauen und Mädchen vorzugehen, die 
beträchtlichen Mängel im Strafrecht zu 
beseitigen und neue Gesetzesvorschriften 
zu erlassen, die sämtliche Formen 
sexueller Gewalt unter Strafe stellen, den 
Empfehlungen im Rahmen der 
allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 
durch die Vereinten Nationen (UN 
Universal Periodic Review) Folge zu 
leisten und das Familienrecht so zu 
ändern, dass Frauen in 
Erbschaftsangelegenheiten Männern 
gleichgestellt werden sowie den 
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Verpflichtungen gemäß Artikel 5 des UN-
Übereinkommens über die Beseitigung 
jeder Form der Diskriminierung der Frau 
nachzukommen und die notwendigen 
Maßnahmen einzuleiten, "um einen 
Wandel in den sozialen und kulturellen 
Verhaltensmustern von Mann und Frau 
zu bewirken, um so zur Beseitigung von 
Vorurteilen sowie von herkömmlichen 
und allen sonstigen auf der Vorstellung 
von der Unterlegenheit oder 
Überlegenheit des einen oder anderen 
Geschlechts oder der stereotypen 
Rollenverteilung von Mann und Frau 
beruhenden Praktiken zu gelangen"; 
weist darauf hin, dass diese Maßnahmen 
Schulungsprogramme für Polizei- und 
Justizangehörige umfassen sollten, in 
deren Rahmen diesen vermittelt wird, wie 
sensibel mit Anzeigen wegen Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen umzugehen 
ist und wie die Opfer selbst geschützt 
werden können, und nicht ihre "Ehre" 
oder ihre "Moral";

Or. en

Änderungsantrag 283
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in 
der Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts 
über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im 
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur 
Ölförderung, jedoch weiterhin besorgt; 
verweist auf das Gutachten des 

entfällt
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stellvertretenden UN-Generalsekretärs für 
Rechtsfragen aus dem Jahre 2002, in dem 
er die „unveräußerlichen Rechte“ des 
Volkes der Westsahara auf die 
natürlichen Ressourcen des Gebiets 
betont und festlegt, dass eine weitere 
Verwertung dieser Ressourcen „ohne 
Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen 
mit Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

Or. en

Änderungsantrag 284
Jean Roatta, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in 
der Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts 
über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im 
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur 
Ölförderung, jedoch weiterhin besorgt; 
verweist auf das Gutachten des 
stellvertretenden UN-Generalsekretärs für 
Rechtsfragen aus dem Jahre 2002, in dem 
er die „unveräußerlichen Rechte“ des 
Volkes der Westsahara auf die 

entfällt
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natürlichen Ressourcen des Gebiets 
betont und festlegt, dass eine weitere 
Verwertung dieser Ressourcen „ohne 
Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen 
mit Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 285
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in 
der Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts 
über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur 
Ölförderung, jedoch weiterhin besorgt; 
verweist auf das Gutachten des 
stellvertretenden UN-Generalsekretärs für 
Rechtsfragen aus dem Jahre 2002, in dem 
er die „unveräußerlichen Rechte“ des 
Volkes der Westsahara auf die 
natürlichen Ressourcen des Gebiets 
betont und festlegt, dass eine weitere 
Verwertung dieser Ressourcen „ohne 

entfällt
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Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen 
mit Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 286
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus 
dem Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes 
der Westsahara auf die natürlichen 
Ressourcen des Gebiets betont und 
festlegt, dass eine weitere Verwertung 
dieser Ressourcen „ohne Rücksicht auf 
die Interessen und Wünsche des Volkes 
der Westsahara“ illegal wäre; 
unterstreicht daher, dass die Waren und 
Ressourcen der Westsahara nicht Teil von 

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt;
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Handelsabkommen zwischen Marokko 
und der EU sein sollten, es sei denn, die 
Zustimmung der und der Nutzen für die 
sahrauische Bevölkerung lässt sich klar 
nachweisen; spricht sich insbesondere 
dafür aus, dass die EU kein neues 
Fischereiabkommen mit Marokko 
abschließt, solange diese Kontroverse 
nicht geklärt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 287
Frédéric Daerden, Jean Roatta, Philippe Boulland, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; begrüßt 
das „Modell der regionalen Entwicklung 
in den südlichen Provinzen“, das vom 
marokkanischen Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltrat ausgearbeitet wurde und den 
lokalen Bevölkerungsgruppen die 
uneingeschränkte Wahrnehmung ihrer 
Rechte in wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht ermöglichen und der 
marokkanischen Autonomieinitiative den 
Weg bereiten soll; ist angesichts des 
andauernden Konflikts über die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen des Gebiets, 
insbesondere im Hinblick auf den 
Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
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spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; verweist auf die Feststellung 
des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen dahingehend, dass „Marokko 
sich bemüht, die Lebensbedingungen auf 
dem Gebiet zu verbessern und zu diesem 
Zweck eine neue Strategie der regionalen 
Entwicklung für das Gebiet zu entwickeln 
sucht“; unterstreicht daher, dass die Waren 
und Ressourcen der Westsahara nicht Teil 
von Handelsabkommen zwischen Marokko 
und der EU sein sollten, es sei denn, die 
Zustimmung der und der Nutzen für die 
sahrauische Bevölkerung lässt sich klar 
nachweisen; spricht sich insbesondere 
dafür aus, dass die EU kein neues 
Fischereiabkommen mit Marokko 
abschließt, solange diese Kontroverse nicht 
geklärt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 288
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; begrüßt 
das „Modell der regionalen Entwicklung 
in den südlichen Provinzen“, das vom 
marokkanischen Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltrat ausgearbeitet wurde und den 
lokalen Bevölkerungsgruppen die 
uneingeschränkte Wahrnehmung ihrer 
Rechte in wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht ermöglichen soll; 
vertritt die Auffassung, dass die 
freiwilligen Maßnahmen der 
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Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen 
mit Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

marokkanischen Behörden, die den 
Berichten des Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltrats Rechnung tragen, Lösungen 
für die Regierungskrise und die 
Schwierigkeiten bei der Grundversorgung 
sowie die künstlichen Aspekte der 
Wirtschaft in der Sahara bieten und 
erheblich zum sozialen Frieden beitragen;
ist angesichts des andauernden Konflikts 
über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im 
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur Ölförderung, 
jedoch weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; verweist auf die Feststellung 
des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen dahingehend, dass „Marokko 
sich bemüht, die Lebensbedingungen auf 
dem Gebiet zu verbessern und zu diesem 
Zweck eine neue Strategie der regionalen 
Entwicklung für das Gebiet zu entwickeln 
sucht“; unterstreicht daher, dass die 
Nutzung von Ressourcen und Gütern der 
Westsahara im Rahmen der zwischen 
Marokko und der EU geschlossenen 
Handelsabkommen an die Zustimmung 
der sahrauischen Bevölkerung gebunden 
sein und ihr zugutekommen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 289
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 40
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Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in 
der Westsahara umgesetzt worden ist; ist
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

40. ist besorgt angesichts des andauernden 
Konflikts über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im 
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur 
Ölförderung; weist darauf hin, dass einige 
Berichte aufgezeigt haben, dass die 
Bodenschätze der Westsahara ausgebeutet 
werden, ohne dass die lokale Bevölkerung 
irgendeinen Nutzen daraus zieht; verweist 
auf das Gutachten des stellvertretenden 
UN-Generalsekretärs für Rechtsfragen aus 
dem Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
verweist auf den Beschluss des 
Europäischen Parlaments vom 
13. Dezember 2011, die vorgeschlagene 
Verlängerung des Fischereiabkommens 
zwischen der EU und Marokko 
abzulehnen, da in diesem die Interessen 
der sahrauische Bevölkerung nicht 
berücksichtigt werden; spricht sich 
insbesondere dafür aus, dass die EU kein 
neues Fischereiabkommen mit Marokko 
abschließt, solange diese Kontroverse nicht 
geklärt ist;

Or. en

Änderungsantrag 290
Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; weist 
jedoch darauf hin, dass dadurch die 
Lebensbedingungen in den Städten und 
die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht 
verbessert wurden, wodurch das Gefühl 
der Diskriminierung unter den Sahrauis 
weiter zugenommen hat, die ferner stark 
über die Korruption bei der Verwaltung 
der Ressourcen des Region klagen; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen, 
wobei die marokkanischen Behörden die 
volle Verantwortung dafür tragen, wie 
dieser Nutzen der Bevölkerung der 
Westsahara zugutekommt; spricht sich 
insbesondere dafür aus, dass die EU kein 
neues Fischereiabkommen mit Marokko 
abschließt, solange diese Kontroverse nicht 
geklärt ist;
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Or. en

Änderungsantrag 291
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
spricht sich insbesondere dafür aus, dass
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

40. bedauert, dass die Investitionen in
Infrastruktur, die durch die marokkanische 
Regierung in der Westsahara getätigt 
wurden, lediglich auf die Nutzung ihrer 
reichen natürlichen Ressourcen 
ausgerichtet sind und somit der 
sahrauischen Bevölkerung nicht 
zugutekommen; weist darauf hin, dass es 
beispielsweise in den von Marokko 
besetzten Gebieten der Westsahara keine 
Universitäten gibt; ist angesichts des 
andauernden Konflikts über die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen des Gebiets, 
insbesondere im Hinblick auf den 
Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, weiterhin 
besorgt; verweist auf das Gutachten des 
stellvertretenden UN-Generalsekretärs für 
Rechtsfragen aus dem Jahre 2002, in dem 
er die „unveräußerlichen Rechte“ des 
Volkes der Westsahara auf die natürlichen 
Ressourcen des Gebiets betont und festlegt, 
dass eine weitere Verwertung dieser 
Ressourcen „ohne Rücksicht auf die 
Interessen und Wünsche des Volkes der 
Westsahara“ illegal wäre; unterstreicht 
daher, dass die Waren und Ressourcen der 
Westsahara nicht Teil von 
Handelsabkommen zwischen Marokko und 
der EU sein sollten, es sei denn, die 
Zustimmung der und der Nutzen für die 
sahrauische Bevölkerung lässt sich klar 
nachweisen; fordert die EU auf, kein 
Fischereiabkommen mit Marokko
abzuschließen, das unrechtmäßigerweise 
die Hoheitsgewässer der Westsahara 
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umfasst;

Or. es

Änderungsantrag 292
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

40. nimmt die bedeutende Entwicklung der 
Wirtschaft und der Infrastruktur, die durch 
die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist, zur 
Kenntnis; ist angesichts des andauernden 
Konflikts über die Nutzung der natürlichen 
Ressourcen des Gebiets, insbesondere im 
Hinblick auf den Phosphatabbau, die 
Fischerei und Vorarbeiten zur Ölförderung, 
jedoch weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die 
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen 
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen; 
spricht sich insbesondere dafür aus, dass 
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist; fordert die 
Kommission auf, die Hoheitsgewässer der 
Westsahara aus dem Fischereiabkommen, 
das derzeit mit Marokko neu verhandelt 
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wird, ausdrücklich auszuschließen;

Or. fr

Änderungsantrag 293
Marco Scurria, Pino Arlacchi, Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
spricht sich insbesondere dafür aus, dass
die EU kein neues Fischereiabkommen mit 
Marokko abschließt, solange diese 
Kontroverse nicht geklärt ist;

40. begrüßt die bedeutende Entwicklung 
der Wirtschaft und der Infrastruktur, die 
durch die marokkanische Regierung in der 
Westsahara umgesetzt worden ist; ist 
angesichts des andauernden Konflikts über 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Gebiets, insbesondere im Hinblick auf 
den Phosphatabbau, die Fischerei und 
Vorarbeiten zur Ölförderung, jedoch 
weiterhin besorgt; verweist auf das 
Gutachten des stellvertretenden UN-
Generalsekretärs für Rechtsfragen aus dem 
Jahre 2002, in dem er die
„unveräußerlichen Rechte“ des Volkes der 
Westsahara auf die natürlichen Ressourcen 
des Gebiets betont und festlegt, dass eine 
weitere Verwertung dieser Ressourcen
„ohne Rücksicht auf die Interessen und 
Wünsche des Volkes der Westsahara“ 
illegal wäre; unterstreicht daher, dass die 
Waren und Ressourcen der Westsahara 
nicht Teil von Handelsabkommen 
zwischen Marokko und der EU sein 
sollten, es sei denn, die Zustimmung der 
und der Nutzen für die sahrauische 
Bevölkerung lässt sich klar nachweisen;
fordert die EU auf, kein neues 
Fischereiabkommen mit Marokko
abzuschließen, solange diese Kontroverse 
nicht geklärt ist;

Or. en
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Änderungsantrag 294
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. begrüßt die Bemühungen der 
marokkanischen Behörden um 
Dezentralisierung mithilfe des Projekts 
zur verstärkten Regionalisierung, in 
dessen Rahmen die Sorgen und 
kulturellen Besonderheiten der 
sahrauischen Bevölkerung berücksichtigt 
werden können; weist darauf hin, dass 
der Grundsatz der Dezentralisierung 
nunmehr in der marokkanischen 
Verfassung verankert ist; begrüßt die 
zusätzlichen Bemühungen des 
marokkanischen Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltausschusses im Rahmen seiner 
Berichte von Januar und März 2013, in 
denen er die Verwaltung der lokalen 
Institutionen und deren Legitimation und 
Anerkennung in den Augen der 
sahrauischen Bevölkerungsgruppen mit 
Blick auf die soziale und politische 
Integration dieser Bevölkerungsgruppen 
hervorhebt;

Or. fr

Änderungsantrag 295
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. vertritt die Auffassung, dass die 
derzeitige Lage in der Westsahara nicht 
als Vorwand dafür dienen kann, den 
Abschluss der Handelsabkommen 
zwischen der EU und Marokko und 
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insbesondere die derzeitigen 
Verhandlungen über das 
Fischereiabkommen scheitern zu lassen, 
da diese Abkommen der marokkanischen 
Bevölkerung im Allgemeinen und der 
Bevölkerung in der Westsahara im 
Besonderen zugutekommen;

Or. fr

Änderungsantrag 296
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 40 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

40b. unterstreicht, dass der 
Autonomieplan für die Sahara, den 
Marokko den Vereinten Nationen 2007 
vorgelegt hat und der bis heute der einzige 
realistische Vorschlag ist, eine seriöse 
und glaubwürdige Grundlage für eine 
Verhandlungslösung darstellt, und 
bekräftigt sein Vertrauen in die 
Bemühungen der Vereinten Nationen, die 
Beilegung eines Konflikts 
voranzubringen, der schon zu lange 
dauert und der die regionale Integration 
im Maghreb behindert;

Or. fr

Änderungsantrag 297
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. weist darauf hin, dass Landminen in 
der Westsahara seit 1975 tragischerweise 

41. verweist auf die Bedenken des UN-
Büros für Projektdienste (UNOPS) in 
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mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender 
sahrauischer Nomaden bedrohen und ein 
erhebliches Hindernis für die Lösung des 
Westsahara-Konflikts und für die Situation 
der Flüchtlinge darstellen; würdigt daher 
die Arbeit von MINURSO, der 
Königlichen Marokkanischen Armee, von 
Landmine Action und anderer 
Organisationen, die betroffenen Gebiete zu 
kartografieren und zu räumen, und 
ermutigt alle Akteure, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die Bevölkerung 
aufzuklären, Opfern zu helfen und die 
verbliebene Munition vollständig zu 
entfernen;

Anbetracht der Tatsache, dass die 
Westsahara nach wie vor eines der am 
stärksten verminten Gebiete der Welt ist; 
weist darauf hin, dass Landminen in der 
Westsahara seit 1975 tragischerweise 
mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender 
sahrauischer Nomaden bedrohen und ein 
erhebliches Hindernis für die Lösung des 
Westsahara-Konflikts und für die Situation 
der Flüchtlinge darstellen; würdigt daher 
die Arbeit von MINURSO, der 
Königlichen Marokkanischen Armee, der 
Polisario-Front, von Landmine Action und 
anderer Organisationen, die betroffenen 
Gebiete zu kartografieren und zu räumen, 
und ermutigt alle Akteure, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um die 
Bevölkerung aufzuklären, Opfern zu helfen 
und die verbliebene Munition vollständig 
zu entfernen; weist ferner darauf hin, dass 
Marokko weltweit eines der wenigen und 
eines der drei afrikanischen Länder ist, 
die den Vertrag über das Verbot von 
Landminen nicht unterzeichnet haben; 
fordert Marokko auf, diesen Vertrag als 
vertrauensbildende Maßnahme und 
Zeichen seines festen Bekenntnisses zum 
Frieden zu unterzeichnen;

Or. en

Änderungsantrag 298
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. weist darauf hin, dass Landminen in 
der Westsahara seit 1975 tragischerweise 
mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender 
sahrauischer Nomaden bedrohen und ein 
erhebliches Hindernis für die Lösung des 

41. weist darauf hin, dass Landminen in 
der Westsahara seit 1975 tragischerweise 
mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender 
sahrauischer Nomaden bedrohen und ein 
erhebliches Hindernis für die Lösung des 
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Westsahara-Konflikts und für die Situation 
der Flüchtlinge darstellen; würdigt daher 
die Arbeit von MINURSO, der 
Königlichen Marokkanischen Armee, von 
Landmine Action und anderer 
Organisationen, die betroffenen Gebiete zu 
kartografieren und zu räumen, und 
ermutigt alle Akteure, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die Bevölkerung 
aufzuklären, Opfern zu helfen und die 
verbliebene Munition vollständig zu 
entfernen;

Westsahara-Konflikts und für die Situation 
der Flüchtlinge darstellen; würdigt daher 
die Arbeit von Landmine Action und 
anderer Organisationen, die betroffenen 
Gebiete zu kartografieren und zu räumen; 
begrüßt die Unterzeichnung des 
Übereinkommens von Ottawa über das 
Verbot von Antipersonenminen durch die 
Demokratische Arabische Republik 
Sahara und bedauert gleichzeitig, dass 
Marokko dieses Abkommen nicht 
unterzeichnet hat und das Gebiet 
weiterhin vermint; ermutigt alle Akteure,
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
die Bevölkerung aufzuklären, Opfern zu 
helfen und die verbliebene Munition 
vollständig zu entfernen;

Or. es

Änderungsantrag 299
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 41

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. weist darauf hin, dass Landminen in 
der Westsahara seit 1975 tragischerweise 
mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender
sahrauischer Nomaden bedrohen und ein 
erhebliches Hindernis für die Lösung des 
Westsahara-Konflikts und für die Situation 
der Flüchtlinge darstellen; würdigt daher 
die Arbeit von MINURSO, der 
Königlichen Marokkanischen Armee, von 
Landmine Action und anderer 
Organisationen, die betroffenen Gebiete zu 
kartografieren und zu räumen, und 
ermutigt alle Akteure, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die Bevölkerung 
aufzuklären, Opfern zu helfen und die 
verbliebene Munition vollständig zu 

41. weist darauf hin, dass Landminen in 
der Westsahara seit 1975 tragischerweise 
mindestens 2 500 Todesfälle verursacht 
haben, weiterhin das Leben Tausender
Menschen bedrohen und ein erhebliches 
Hindernis für die Lösung des Westsahara-
Konflikts und für die Situation der 
Flüchtlinge darstellen; würdigt daher die 
Arbeit von MINURSO, der Königlichen 
Marokkanischen Armee, von Landmine 
Action und anderer Organisationen, die 
betroffenen Gebiete zu kartografieren und 
zu räumen, und ermutigt alle Akteure, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um die 
Bevölkerung aufzuklären, Opfern zu helfen 
und die verbliebene Munition vollständig 
zu entfernen;
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entfernen;

Or. en

Änderungsantrag 300
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 41 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. weist auf die von Marokko seit den 
1980er Jahren errichtete Mauer hin, die 
die Gebiete der Westsahara in Nord-Süd-
Richtung unterteilt und die aus insgesamt 
acht Verteidigungswällen von über 
2 720 km Länge besteht; verurteilt das als 
„Mauer der Schande“ bekannte 
militärische Sperrgebiet mit Bunkern, 
Zäunen und Minenfeldern, das von 
160 000 marokkanischen Soldaten 
bewacht wird und dessen Erhalt 
Schätzungen zufolge täglich ca. 
zwei Millionen EUR kostet;

Or. es

Änderungsantrag 301
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 41 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

41b. bringt seine uneingeschränkte 
Ablehnung einer unrechtmäßigen Mauer, 
die die sahrauischen Familien trennt,
zum Ausdruck; missbilligt, dass Marokko 
das Gebiet um die Mauer trotz des 
Waffenstillstands weiter vermint, was 
immer wieder zu Verletzungen und 
Todesfällen unter den Sahrauis führt, 
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und weist auf die uneingeschränkte 
Straffreiheit der marokkanischen 
Soldaten hin, die es sogar fertiggebracht 
haben, auf junge Sahrauis zu schießen, 
die am 31. Dezember 2012 im Beisein von 
etwa zwanzig spanischen Zeugen und in 
Abwesenheit der Kräfte von MINURSO 
an der Mauer demonstriert haben – ein 
tragisches Vorkommnis, das sich jederzeit 
wiederholen kann und de facto als Bruch 
des Waffenstillstands gesehen werden 
könnte;

Or. es

Änderungsantrag 302
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale 
Registrierungen durchführen oder 
unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert die 
algerischen Behörden auf, ihren 
internationalen Verpflichtungen 
nachzukommen und dem Hohen 
Flüchtlingskommissariat der Vereinten 
Nationen zu gestatten, eine offizielle 
Zählung und Registrierung der Bewohner 
der Lager von Tindouf vorzunehmen;
begrüßt die humanitäre Hilfe der EU über 
die GD ECHO für die Lager von Tindouf; 
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stellt sich in diesem Zusammenhang 
allerdings die Frage, ob alles 
Erforderliche dafür unternommen wird, 
sich zu vergewissern, dass die humanitäre 
Hilfe tatsächlich bei den Zielgruppen 
ankommt;

Or. fr

Änderungsantrag 303
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale 
Registrierungen durchführen oder 
unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die algerischen Behörden 
entsprechend den Appellen des Hohen 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten 
Nationen und den einschlägigen 
völkerrechtlichen Bestimmungen eine
formale Registrierung der Bewohner der 
Lager von Tindouf durchführen; begrüßt 
die humanitäre Hilfe der EU über die GD 
ECHO, stellt jedoch die Verwaltung der 
Hilfe durch die Polisario-Front in Frage; 
weist darauf hin, dass die Bemessung der 
Hilfe ohne eine Zählung der 
Hilfsbedürftigen einer Grundlage 
entbehrt, wenig effizient ist und sehr 
schwer zu kontrollieren ist; bekundet sein 
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Bedauern über die fehlende Transparenz 
in den von der Polisario verwalteten 
Lagern und über die Armut, die in 
Tindouf herrscht, obwohl die Kommission 
seit 1993 jährlich 10 Mio. EUR 
bereitstellt;

Or. fr

Änderungsantrag 304
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale 
Registrierungen durchführen oder 
unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert die 
algerischen Behörden auf, ihren 
internationalen Verpflichtungen 
nachzukommen und entsprechend den 
Appellen des Hohen 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten 
Nationen und den Resolutionen des 
Sicherheitsrats dem Hohen 
Flüchtlingskommissariat zu gestatten, 
eine offizielle Zählung und Registrierung 
der Bewohner der Lager von Tindouf 
vorzunehmen; begrüßt die humanitäre 
Hilfe der EU über die GD ECHO für die 
Lager von Tindouf; stellt sich in diesem 
Zusammenhang die Frage, ob alles 
Erforderliche dafür unternommen wird, 
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sich zu vergewissern, dass die humanitäre 
Hilfe tatsächlich bei den Zielgruppen 
ankommt;

Or. fr

Änderungsantrag 305
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf;
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale Registrierungen 
durchführen oder unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf, 
vor allem im Hinblick auf Ernährung, 
Gesundheitsversorgung und Zugang zu 
Trinkwasser; fordert die internationalen 
Akteure auf, ihre Hilfe effektiver 
zuzuweisen, zu koordinieren und zu 
konsolidieren sowie ggf. aufzustocken, 
um in den Flüchtlingslagern die 
humanitäre Situation zu stabilisieren und 
die Lebensbedingungen zu verbessern; 
wiederholt angesichts der schlechten 
Versorgung mit Wohnraum die 
Empfehlungen des UNSR in Bezug auf 
angemessene Unterkünfte, und dass 
ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; verweist dennoch auf die 
Funktionsfähigkeit des 
Verwaltungssystems in den Lagern und 
begrüßt die aktive Rolle der 
Zivilgesellschaft, wobei in beiden 
Bereichen eine hohe Beteiligung von 
Frauen vorliegt; begrüßt ferner, dass 
Bildung trotz knapper Ressourcen als eine 
vorrangige soziale Aufgabe betrachtet 
wird; weist in diesem Zusammenhang
jedoch auf das Fehlen einer 
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nachvollziehbaren Dokumentation über die 
genaue Zahl der Bewohner in den Lagern
hin, und fordert, dass die Behörden 
regelmäßige Erhebungen oder formale 
Registrierungen durchführen oder 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 306
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an
grundlegenden Diensten und an
angemessenen Unterkünften in den von 
der Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf;
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale 
Registrierungen durchführen oder 
unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und die unzureichenden
grundlegenden Dienste und angemessenen
Unterkünfte in den von der Polisario-Front 
verwalteten Flüchtlingslagern in der Nähe 
von Tindouf; wiederholt die Empfehlungen 
des UNSR in Bezug auf angemessene 
Unterkünfte, und dass ausreichende 
internationale Mittel zu diesem Zweck 
bereitgestellt werden sollten; betont 
jedoch, dass trotz der eklatanten Mängel 
humanitäre Hilfe und Wasser bei der 
gesamten sahrauischen Bevölkerung 
ankommen, und weist darauf hin, dass 
der Zugang zu Bildung und
Gesundheitsdiensten in den 
Flüchtlingslagern gefördert werden muss;
begrüßt die Bemühungen der Polisario-
Front, der es gelungen ist, die noch aus 
der Kolonialzeit herrührende 
Analphabetenrate von 95 % dramatisch 
zu senken, sodass es nun in den 
Flüchtlingslagern praktisch keine 
Analphabeten mehr gibt;

Or. es
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Änderungsantrag 307
Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale Registrierungen 
durchführen oder unterstützen;

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 
angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale Registrierungen 
durchführen oder unterstützen; weist 
darauf hin, dass trotz der schwierigen 
Lebensbedingungen und der starken 
Abhängigkeit der Bewohner von Tindouf 
von der internationalen humanitären 
Hilfe die Bildung für Kinder und die 
Teilhabe von Frauen in den Lagern eine 
Priorität bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 308
Mitro Repo

Entschließungsantrag
Ziffer 42

Entschließungsantrag Geänderter Text

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 

42. äußert seine tiefe Sorge über die 
chronische Armut und den Mangel an 
grundlegenden Diensten und an 



PE514.662v01-00 238/264 AM\940933DE.doc

DE

angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale Registrierungen 
durchführen oder unterstützen;

angemessenen Unterkünften in den von der 
Polisario-Front verwalteten 
Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf; 
wiederholt die Empfehlungen des UNSR in 
Bezug auf angemessene Unterkünfte, und 
dass ausreichende internationale Mittel zu 
diesem Zweck bereitgestellt werden 
sollten; weist in diesem Zusammenhang 
auf das Fehlen einer nachvollziehbaren 
Dokumentation über die genaue Zahl der 
Bewohner von Tindouf hin, und fordert, 
dass die Behörden regelmäßige 
Erhebungen oder formale Registrierungen 
durchführen oder unterstützen; begrüßt die 
humanitäre Hilfe, die die EU über ECHO 
in den Flüchtlingslagern in Tindouf 
leistet;

Or. en

Änderungsantrag 309
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird; bekundet seine tiefe 
Besorgnis über Meldungen von 
verschiedenen Quellen, darunter die 
offiziellen Erklärungen, denen zufolge 
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sich bestimmte Elemente der Polisario-
Front den terroristischen Vereinigungen 
in der Sahelzone, beispielsweise dem 
MUJAO, angeschlossen haben sollen; 
verurteilt die Entführung von drei für 
humanitäre nichtstaatliche 
Organisationen tätigen EU-Bürgern in 
den Lagern von Tindouf im Oktober 2011 
auf das Schärfste; bekundet seine tiefe 
Besorgnis über die Verschlechterung der 
Sicherheitslage in der Region, 
insbesondere nach dem Terroranschlag 
auf die Gasförderanlage im algerischen 
In Amenas, bei dem mehrere Dutzend 
Menschen ums Leben kamen, darunter 37 
ausländische Staatsangehörige aus acht 
Ländern, u. a. aus Europa;

Or. fr

Änderungsantrag 310
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; weist auf die Gefahr 
der Rekrutierung junger Menschen durch 
kriminelle oder terroristische 
Vereinigungen hin, und macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; äußert seine
Besorgnis über Äußerungen der 
malischen Behörden, wonach sich junge 
Bewohner der Lager von Tindouf 
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terroristischen Organisationen, die in den 
Konflikt in Mali verwickelt sind, 
angeschlossen haben sollen; unterstreicht 
daher, dass es von zentraler Bedeutung ist, 
dass die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 311
Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Boulland, Constance Le Grip,
Cristian Dan Preda, Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; weist auf die Gefahr 
der Rekrutierung junger Menschen durch 
kriminelle oder terroristische 
Vereinigungen hin, und macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 312
Frédéric Daerden, Jean Roatta, Philippe Boulland, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 43
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Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; weist auf die Gefahr 
der Rekrutierung junger Menschen durch 
kriminelle oder terroristische 
Vereinigungen hin, und macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 313
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische
Gruppierungen aus dem Norden Malis 
und von anderswo besteht; unterstreicht 
daher, dass es von zentraler Bedeutung 
ist, dass die Sicherheit der 

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam;
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Flüchtlingslager sichergestellt wird;

Or. es

Änderungsantrag 314
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in den 
Lagern von Tindouf, gekoppelt mit dem 
Fehlen einer langfristigen Perspektive, 
anfällig sind für eine Radikalisierung durch 
religiöse Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 315
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
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durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird; fordert die algerischen 
Behörden auf, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen und die 
Menschenrechtslage in den Lagern von 
Tindouf zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 316
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird;

43. äußert seine Besorgnis darüber, dass 
viele Flüchtlinge durch die Armut in 
Tindouf, gekoppelt mit dem Fehlen einer 
langfristigen Perspektive, anfällig sind für 
eine Radikalisierung durch religiöse 
Fundamentalisten; macht auf die 
durchlässigen Grenzen der Region 
aufmerksam, durch die die Gefahr einer 
noch stärkeren Infiltrierung der 
Flüchtlingslager durch islamistische 
Gruppierungen aus dem Norden Malis und 
von anderswo besteht; unterstreicht daher, 
dass es von zentraler Bedeutung ist, dass 
die Sicherheit der Flüchtlingslager 
sichergestellt wird; bekundet seine 
uneingeschränkte Unterstützung für das 
UNHCR-Programm zur Förderung 
vertrauensbildender Maßnahmen durch 
Vereinfachung der
Familienzusammenführungen zwischen 
Tindouf und der Westsahara; 
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Or. en

Änderungsantrag 317
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-
Front zur Kenntnis, die behauptet, dass 
sie politisch motiviert sind; fordert daher 
die Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren; fordert angesichts vorgelegter 
Beweise, dass es sowohl in Tindouf als 
auch in der Westsahara Überbleibsel
privater Sklaverei gibt, sowohl die 
Polisario als auch die marokkanischen 
Behörden auf, ihre Bemühungen zur
Beendigung dieser Praxis und zur 
Rehabilitierung ihrer Opfer zu 

44. weist darauf hin, dass Beobachter und 
der OHCHR, das Robert F. Kennedy 
Center for Justice and Human Rights und 
Human Rights Watch in ihren Berichten 
sowie zahlreiche internationale und 
marokkanische nichtstaatliche 
Organisationen, ehemalige Flüchtlinge, 
die aus den Lagern von Tindouf geflohen 
sind, und die meisten 
Gründungsmitglieder der Polisario-Front 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; fordert 
daher Algerien und die Polisario-Front auf, 
unabhängigen Menschenrechtsbeobachtern 
vollständigen, regelmäßigen und 
uneingeschränkten Zugang zu den 
Flüchtlingslagern zu gewähren; weist auf 
die vorliegenden Beweise für Fälle 
privater Sklaverei in Tindouf und in der 
Westsahara hin und fordert die 
Beendigung jeder Form der Sklaverei;
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verstärken;

Or. fr

Änderungsantrag 318
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken;
nimmt das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren; fordert angesichts vorgelegter 
Beweise, dass es sowohl in Tindouf als 
auch in der Westsahara Überbleibsel 
privater Sklaverei gibt, sowohl die 
Polisario als auch die marokkanischen 
Behörden auf, ihre Bemühungen zur 

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren;
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Beendigung dieser Praxis und zur 
Rehabilitierung ihrer Opfer zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 319
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; 
nimmt das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren; fordert angesichts vorgelegter 
Beweise, dass es sowohl in Tindouf als 
auch in der Westsahara Überbleibsel 
privater Sklaverei gibt, sowohl die 

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
und deren Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit den für 
Menschenrechte zuständigen Gremien der 
Vereinten Nationen zur Kenntnis; fordert 
daher die Polisario-Front auf, 
unabhängigen Menschenrechtsbeobachtern 
vollständigen, regelmäßigen und 
uneingeschränkten Zugang zu den 
Flüchtlingslagern zu gewähren; fordert 
angesichts vorgelegter Beweise, dass es 
sowohl in Tindouf als auch in der 
Westsahara Überbleibsel privater Sklaverei 
gibt, sowohl die Polisario als auch die 
marokkanischen Behörden auf, ihre 
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Polisario als auch die marokkanischen 
Behörden auf, ihre Bemühungen zur 
Beendigung dieser Praxis und zur 
Rehabilitierung ihrer Opfer zu verstärken;

Bemühungen zur Beendigung dieser Praxis 
und zur Rehabilitierung ihrer Opfer zu 
verstärken;

Or. fr

Änderungsantrag 320
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren; fordert angesichts vorgelegter 
Beweise, dass es sowohl in Tindouf als 
auch in der Westsahara Überbleibsel 

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit internationale Beobachter 
und Berichte des OHCHR, der 
Afrikanischen Menschen- und 
Völkerrechtskommission, des Robert F. 
Kennedy Center for Justice and Human 
Rights und von Human Rights Watch 
kaum Hinweise auf systematische und 
institutionelle Menschenrechtsverletzungen 
in den Flüchtlingslagern gefunden haben, 
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner der Lager von 
Tindouf behauptet haben, dass die 
Polisario-Behörden das Recht der 
Bewohner auf freie Meinungsäußerung und 
ihre Bewegungsfreiheit einschränken, 
Sklaverei betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren und sämtliche Vorwürfe 
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privater Sklaverei gibt, sowohl die 
Polisario als auch die marokkanischen 
Behörden auf, ihre Bemühungen zur 
Beendigung dieser Praxis und zur 
Rehabilitierung ihrer Opfer zu 
verstärken;

lückenlos zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 321
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass, auch wenn in 
jüngster Zeit Beobachter und Berichte des 
OHCHR, des Robert F. Kennedy Center 
for Justice and Human Rights und von 
Human Rights Watch kaum Hinweise auf 
systematische und institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben,
verschiedene Akteure, einschließlich der 
marokkanischen Regierung, 
marokkanischer NRO und einiger 
ehemaliger Bewohner von Tindouf 
behauptet haben, dass die Polisario-
Behörden das Recht der Bewohner auf 
freie Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; fordert daher die 
Polisario-Front auf, unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern zu 
gewähren; fordert angesichts vorgelegter 

44. weist darauf hin, dass in jüngster Zeit 
Beobachter und Berichte des OHCHR, des 
Robert F. Kennedy Center for Justice and 
Human Rights und von Human Rights 
Watch ihre Bewegungsfreiheit 
hervorgehoben und keine Hinweise auf 
systematische oder institutionelle 
Menschenrechtsverletzungen in den 
Flüchtlingslagern gefunden haben; betont,
dass der marokkanischen Regierung
zufolge jedoch die Polisario-Behörden das 
Recht der Bewohner auf freie 
Meinungsäußerung und ihre 
Bewegungsfreiheit einschränken, Sklaverei 
betreiben oder dulden, Kinder 
zwangsverheiraten und Familien trennen, 
um die Kinder für eine militärische 
Ausbildung nach Kuba zu schicken; nimmt 
das energische Bestreiten dieser 
Anschuldigungen durch die Polisario-Front 
zur Kenntnis, die behauptet, dass sie 
politisch motiviert sind; weist jedoch 
darauf hin, dass die Überwindung der 
Praktiken der Sklaverei, die Abschaffung 
der Polygamie und der Zwangsheirat 
sowie die Einführung einer 
Scheidungsregelung tatsächlich von den 
Sahrauis in den Flüchtlingslagern 
vorgeschlagen und durchgesetzt wurden; 
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Beweise, dass es sowohl in Tindouf als 
auch in der Westsahara Überbleibsel 
privater Sklaverei gibt, sowohl die 
Polisario als auch die marokkanischen 
Behörden auf, ihre Bemühungen zur 
Beendigung dieser Praxis und zur 
Rehabilitierung ihrer Opfer zu 
verstärken;

würdigt die Solidarität Kubas mit der 
Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara, die eine Zusammenarbeit der 
beiden Staaten ermöglicht hat, durch die 
seit 1977 Tausende Sahrauis eine 
Ausbildung – vor allem als Lehrer und 
Ärzte – genossen haben; begrüßt, dass die
Polisario-Front unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern vollständigen, 
regelmäßigen und uneingeschränkten 
Zugang zu den Flüchtlingslagern gewährt; 
bedauert jedoch die zahlreichen 
Einschränkungen sowie die wiederholten 
Ausweisungen von internationalen 
Beobachterdelegationen, u. a. von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
und Journalisten, aus den von Marokko 
besetzten Gebieten; missbilligt die bereits 
im aktuellen Bericht des Robert F. 
Kennedy Center for Justice and Human 
Rights erwähnte Verfolgung und ständige 
Schikanierung der ausländischen 
Delegationen, denen es gelingt, in die 
besetzten Gebiete vorzudringen; weist 
darauf hin, dass die Polisario-Front einen 
internationalen Mechanismus zur 
Überwachung der Menschenrechtslage
sowohl in der Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern fordert, während sich 
Marokko vehement dagegen sperrt;

Or. es

Änderungsantrag 322
Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 44 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

44a. fordert die marokkanischen 
Behörden auf, in den besetzten Gebieten 
in der Westsahara regelmäßige Kontakte, 
Fahrten und Besuche von Familien der 
Sahrauis zwischen den Flüchtlingslagern 
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und den besetzten Gebieten zu gestatten 
und zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 323
Frédéric Daerden, Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen und das Empfangen 
von Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt die 
Annahme von fünf Empfehlungen 
betreffend die Lage der Menschenrechte 
in der Westsahara 2012; begrüßt ferner 
die Einladungen und das Empfangen von 
Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 324
Jean Roatta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Constance Le Grip, Cristian Dan Preda, 
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
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Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen und das Empfangen 
von Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt die 
Annahme von fünf Empfehlungen 
betreffend die Lage der Menschenrechte 
in der Westsahara 2012; begrüßt ferner 
die Einladungen und das Empfangen von 
Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 325
Karim Zéribi

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
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zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen und das Empfangen 
von Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt die 
Annahme von fünf Empfehlungen 
betreffend die Lage der Menschenrechte 
in der Westsahara 2012; begrüßt ferner 
die Einladungen und das Empfangen von 
Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 326
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen und das Empfangen 
von Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen 
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; bedauert jedoch, dass viele 
Sahrauis beklagen, dass dieser keine 
ordnungsgemäße Weiterbehandlung der 
eingereichten Beschwerden garantiert; 
bedauert ferner, dass die Mitglieder des 
EP, die jüngst in der Region weilten, nicht 
mit lokalen Vertretern des CNDH 
zusammenkommen konnten; nimmt die 
gute Arbeit des CNDH zur Kenntnis und 
fordert die marokkanische Regierung auf, 
seine Unabhängigkeit und seinen Auftrag 
zu stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
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Nationen fortzusetzen; ferner die Einladungen und das Empfangen 
von Ad-hoc-Delegationen durch Marokko, 
einschließlich der Delegation des UNSR zu 
Folter, und fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
Nationen fortzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 327
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des Marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen und das 
Empfangen von Ad-hoc-Delegationen 
durch Marokko, einschließlich der 
Delegation des UNSR zu Folter, und
fordert alle maßgeblichen Parteien auf, den 
Dialog mit Menschenrechtsorganen der 
Vereinten Nationen fortzusetzen;

45. begrüßt die Bemühungen, die 
Dokumentation mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Westsahara zu verbessern, insbesondere 
durch die Institution des marokkanischen
Nationalrats für Menschenrechte (CNDH), 
der über Büros in Laayoune und Dakhla 
verfügt; nimmt die gute Arbeit des CNDH 
zur Kenntnis und fordert die 
marokkanische Regierung auf, seine 
Unabhängigkeit und seinen Auftrag zu 
stärken, um die Umsetzung seiner 
Empfehlungen sicherzustellen; begrüßt 
ferner die Einladungen internationaler Ad-
hoc-Delegationen einschließlich der 
Delegation des UNSR zu Folter durch 
Marokko und die Annahme dieser 
Einladungen und fordert die 
marokkanischen Behörden auf, 
Sondierungsreisen der anderen 
internationalen Organisationen, 
beispielsweise der Afrikanischen 
Menschenrechtskommission, und der 
europäischen parlamentarischen Gremien 
zuzulassen; fordert alle maßgeblichen 
Parteien auf, den Dialog mit 
Menschenrechtsorganen der Vereinten 
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Nationen fortzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 328
Jean Roatta

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und 
verweist auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches 
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um 
die Gesamtsituation der Menschenrechte 
zu überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
der Zuständigkeitsbereich eines 
derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

entfällt

Or. fr
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Änderungsantrag 329
Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches 
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um 
die Gesamtsituation der Menschenrechte 
zu überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
der Zuständigkeitsbereich eines 
derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat;

Or. fr

Änderungsantrag 330
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 46
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches 
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um 
die Gesamtsituation der Menschenrechte 
zu überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
der Zuständigkeitsbereich eines 
derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

46. weist dennoch auf die bestrittenen 
Anschuldigungen sowohl gegenüber der 
marokkanischen als auch der Polisario-
Verwaltung hin, und verweist auf den 
Nachdruck, den der UN-Generalsekretär 
jüngst auf die „unabhängige, unparteiische, 
umfassende und fortwährende 
Beobachtung der Menschenrechtssituation 
sowohl in der Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist jedoch 
– wie bereits der Sicherheitsrat in seiner 
Resolution 2099 – auf die Bemühungen 
der marokkanischen Behörden zur 
Verbesserung der Menschenrechtslage in 
der Westsahara hin;

Or. fr

Änderungsantrag 331
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
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der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches 
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um 
die Gesamtsituation der Menschenrechte 
zu überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
der Zuständigkeitsbereich eines 
derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
in seiner Resolution 2099 von April 2013 
nicht nur das Mandat von MINURSO 
verlängert, sondern auch die Maßnahmen 
Marokkos zur Stärkung der regionalen 
Ausschüsse des Nationalen 
Menschenrechtsrats in Dakhla und 
Laayoune und die regelmäßige 
Interaktion Marokkos mit den 
Sonderverfahren des Menschenrechtsrats 
der Vereinten Nationen, darunter die für 
2013 geplanten Verfahren, anerkennt und 
begrüßt; empfiehlt die Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Marokko und 
Algerien im Interesse der Region und der 
internationalen Gemeinschaft insgesamt;

Or. fr

Änderungsantrag 332
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und
verweist auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 

46. verweist auf den Nachdruck, den der 
UN-Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; bedauert in 
diesem Zusammenhang, dass die Vereinten 
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Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;
ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen;
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den 
marokkanisch kontrollierten Teil der 
Westsahara, die Flüchtlingslager von 
Tindouf und andere von der Polisario-
Front kontrollierte Gebiete umfasst;

Nationen im April 2013 das Mandat von 
MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;
ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 333
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen gegenüber
Marokko hin und verweist auf den 
Nachdruck, den der UN-Generalsekretär 
jüngst auf die „unabhängige, unparteiische, 
umfassende und fortwährende 
Beobachtung der Menschenrechtssituation 
sowohl in der Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; bedauert in 
diesem Zusammenhang, dass die Vereinten 
Nationen im April 2013 das Mandat von 
MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;
verweist erneut darauf, dass Marokko 
sich gegen diese Erweiterung gestellt hat, 
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ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen;
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

während sie von der Polisario-Front 
gefordert wurde; ermutigt die Vereinten 
Nationen dazu, diese Erweiterung 
vorzunehmen, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen;
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

Or. es

Änderungsantrag 334
Nicole Kiil-Nielsen

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben; 
ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die 
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang mit Bedauern
darauf hin, dass die Vereinten Nationen im 
April 2013 keine Erweiterung des 
Mandats von MINURSO um eine 
Menschenrechtsdimension erreicht haben; 
ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu 
schaffen, um die Gesamtsituation der 



PE514.662v01-00 260/264 AM\940933DE.doc

DE

darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen; 
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen; 
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 
von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

Or. fr

Änderungsantrag 335
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;
ermutigt die Vereinten Nationen dazu, dies 
zu tun, oder ein neues, dauerhaftes, 
unparteiisches Menschenrechtsorgan zu
schaffen, um die Gesamtsituation der 
Menschenrechte zu überwachen und 
darüber Bericht zu erstatten, sowie um 
individuellen Beschwerden nachzugehen;
fordert, dass der Zuständigkeitsbereich 
eines derartigen Organs den marokkanisch 
kontrollierten Teil der Westsahara, die 
Flüchtlingslager von Tindouf und andere 

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert haben;
verurteilt die Mitgliedstaaten der EU, die 
den entsprechenden Vorschlag der USA 
im UN-Sicherheitsrat nicht unterstützt 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches 
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um die 
Gesamtsituation der Menschenrechte zu 
überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
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von der Polisario-Front kontrollierte 
Gebiete umfasst;

der Zuständigkeitsbereich eines derartigen 
Organs den marokkanisch kontrollierten 
Teil der Westsahara, die Flüchtlingslager 
von Tindouf und andere von der Polisario-
Front kontrollierte Gebiete umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 336
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um eine 
Menschenrechtsdimension erweitert 
haben; ermutigt die Vereinten Nationen 
dazu, dies zu tun, oder ein neues, 
dauerhaftes, unparteiisches
Menschenrechtsorgan zu schaffen, um die 
Gesamtsituation der Menschenrechte zu 
überwachen und darüber Bericht zu 
erstatten, sowie um individuellen 
Beschwerden nachzugehen; fordert, dass 
der Zuständigkeitsbereich eines derartigen 
Organs den marokkanisch kontrollierten 
Teil der Westsahara, die Flüchtlingslager 
von Tindouf und andere von der Polisario-
Front kontrollierte Gebiete umfasst;

46. weist dennoch auf die ernsthaften und 
bestrittenen Anschuldigungen sowohl 
gegenüber der marokkanischen als auch 
der Polisario-Verwaltung hin, und verweist 
auf den Nachdruck, den der UN-
Generalsekretär jüngst auf die
„unabhängige, unparteiische, umfassende 
und fortwährende Beobachtung der 
Menschenrechtssituation sowohl in der 
Westsahara als auch in den 
Flüchtlingslagern“ gelegt hat; weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
die Vereinten Nationen im April 2013 das 
Mandat von MINURSO nicht um den 
Aspekt der Wahrung und des Schutzes der 
Menschenrechte erweitert haben; ermutigt 
die Vereinten Nationen dazu, dies zu tun, 
oder ein neues, dauerhaftes, unparteiisches
Organ zu schaffen, um die 
Gesamtsituation der Menschenrechte zu
prüfen und zu überwachen sowie um 
individuellen Beschwerden im 
Zusammenhang mit diesen Rechten 
nachzugehen und darüber Bericht zu 
erstatten; fordert, dass der 
Zuständigkeitsbereich eines derartigen 
Organs den marokkanisch kontrollierten 
Teil der Westsahara, die Flüchtlingslager 
von Tindouf und andere von der Polisario-
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Front kontrollierte Gebiete umfasst;

Or. es

Änderungsantrag 337
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 46 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46b. fordert die HV/VP und den EUSR 
für Menschenrechte auf, die 
marokkanischen Behörden und Polisario-
Ausbildungsprogramme für 
Menschenrechte in der Westsahara und 
in Tindouf, die sich an Polizisten und 
andere Sicherheitskräfte, 
Justizbedienstete, Mitarbeiter der 
Verwaltung sowie Vertreter von Medien 
und der Zivilgesellschaft richten, dabei zu 
unterstützen, die politischen Reformen in 
den Bereichen Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
die in Marokko angeschoben wurden, 
umzusetzen, ohne dabei jedoch einer 
politischen Lösung für die Westsahara 
auf dem Verhandlungsweg vorzugreifen, 
wobei solche Verhandlungen aber 
dennoch gefördert werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 338
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. fordert die Regierungen von 
Marokko und Algerien auf, ihren 
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politischen Dialog fortzusetzen und 
auszubauen, um wachsende Spannungen 
in der Region zu vermeiden; begrüßt die 
Entwicklung und Nachbearbeitung von 
Programmen zwischen Marokko und 
Algerien, die die Einreise und die 
Mobilität von Verwandten auf beiden 
Seiten erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 339
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jean Roatta, Gilles Pargneaux

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. fordert die Regierungen Marokkos 
und Algeriens auf, ihre Beziehungen 
weiter zu verbessern, um die Zunahme 
von Spannungen in der Region zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 340
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. weist darauf hin, dass der 
Westsahara-Konflikt im Rahmen einer 
umfassenderen Strategie für die 
Sahelzone anzugehen ist;

Or. fr

Änderungsantrag 341
Willy Meyer

Entschließungsantrag
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Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat, der Kommission, 
der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
EUSR für Menschenrechte und dem EUSR 
für die Sahelzone, den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, den Regierungen und 
Parlamenten der Länder der Sahelzone,
Marokkos, Algeriens und der Polisario-
Front, dem Generalsekretär und dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, dem AU-
Vorsitzenden und dem Generalsekretär der 
Kommission sowie dem ECOWAS-
Vorsitzenden und dem Präsidenten der 
Kommission zu übermitteln;

47. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat, der Kommission, 
der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
EUSR für Menschenrechte und dem EUSR 
für die Sahelzone, den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, den Regierungen und 
Parlamenten der Länder der Sahelzone, der 
Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara, Marokko, Algerien und dem 
Generalsekretär und dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen, dem Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, dem AU-Vorsitzenden 
und dem Generalsekretär der Kommission 
sowie dem ECOWAS-Vorsitzenden und 
dem Präsidenten der Kommission zu 
übermitteln;

Or. es


